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Uhr
Anwesend 64 Mitglieder des Kantonsrates

5 Mitglieder des Regierungsrates

Entschuldigt Natalia Bezzola Rausch, Speicher
Vorsitz Kantonsratsprasident Walter Raschle, Schwellbrunn
Ratschreiber Roger Nobs

Protokollfiihrung Fabienne Simonetta-Welte



Trakt. 49
24. Marz 2025

Die Geschéafte werden wie folgt behandelt:

1.

Er6ffnung durch den Kantonsratsprasidenten

Prasidium und Vizeprasidium des Obergerichts; Ersatzwahl fir den Rest der Amtsdauer 2023—-2027

Schlichtungsbehdérden; Ersatzwahl fir den Rest der Amtsdauer 2023-2027

Motion Marcel Walker, Stein, Sandra Weiler, Lutzenberg, und Max Slongo, Herisau;
«Grundkompetenzen in der Primarschule starken, zweite Fremdsprache ab der Oberstufe;
Erheblicherklarung

Gesetz uber die Pensionskasse AR, Teilrevision (PKG Rev 26); 2. Lesung

Vereinbarung zwischen den Kantonen und dem Bund Uber die Harmonisierung der Informatik in der

Strafjustiz (VHIS); Ratifizierung; 2. Lesung
Tatigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle; Kenntnisnahme

Fragestunde
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1. Erdéffnung durch den Kantonsratsprasidenten

Kantonsratsprasident Raschle-Schwellbrunn eréffnet die Sitzung mit folgenden Worten:

Sehr geehrte Damen Kantonsratinnen und Herren Kantonsrate
Sehr geehrter Herr Landammann

Sehr geehrte Frau Regierungsratin und Herren Regierungsrate
Geschatzte Gaste und Medienvertreter

Die Debatte ist gleich, die Debatte ist anders. Wir sitzen hier und diskutieren, genau wie vor knapp 76 Jah-
ren. Die Themen haben sich verandert, die Welt hat sich gewandelt, aber einige Argumente, Sorgen und
Prinzipien bleiben erstaunlich vertraut. Dank der Digitalisierung der Kantonsratsakten durch das Staatsar-
chiv kénnen wir heute in die Vergangenheit eintauchen, ganz so als sdssen wir damals selbst im Saal. So
nehme ich euch mit zurlick zum 2. Juni 1949 und zu einer Debatte, die damals gefuhrt worden ist und viel-
leicht aktueller denn je ist. Die Sitzung startete um 8.49 Uhr, also noch mehr als eine halbe Stunde spater
als heute. 54 Kantonsrate und 7 Mitglieder des Regierungsrates waren anwesend, nur Manner wohlverstan-
den. Im Jahr 1949 war die politische Blihne noch eine reine Mannerdomane. Frauen hatten keinen Platz im
Kantonsrat. Es war eine Zeit, in der die Stimmen der Frauen in der Politik gefehlt haben, obwohl sie langst
dazu bereit gewesen waren, gehdrt zu werden. Bis zur Wahl des Kantonsratsprasidenten hat der Landam-
mann die Sitzung geleitet. Landammann Bruderer hat die Sitzung mit einer Rede erdffnet. Der neu gewahlte
Ratsprasident hingegen hielt keine Antrittsrede. Auf der Traktandenliste standen neben den konstituieren-
den Wahlen und der Vereidigung, was sich kaum von heute unterscheidet, auch Landrechtsgesuche und
zudem eine Lesung uber den Normalarbeitsvertrag fir weibliche Hausangestellte. Dieses Geschaft musste
vertagt werden, da das Haupttraktandum viel mehr Zeit in Anspruch nahm als geplant. Kommt uns dies
nicht bekannt vor? Am meisten zu diskutieren, gab das Traktandum 6, die 1. Lesung der Statuten Uber die
Pensions- und Sparkassen fiir das Staatspersonal des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Der entschei-
dende Schritt zur Griindung der Pensionskasse erfolgte bereits 1948, als die Landsgemeinde mit einer Teil-
revision der Verfassung grines Licht gab. Es war ein historischer Moment, sozusagen die Geburtsstunde
der heutigen Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden.

Wieso war diese Reform so dringend? Im Jahr 1948 hat sich die Sozialversicherung grundlegend verandert.
Die Einfihrung der Alters- und Hinterlassenenversicherung hat das Ende der kantonalen Altersversicherung
bedeutet. Die bisherige Hilfskasse war schlicht nicht mehr zeitgemass und konnte die Bedurfnisse der
Staatsangestellten nicht mehr abdecken. Der Krieg war vorbei und die Gesellschaft im Wandel und dadurch
ist das Bewusstsein fir soziale Absicherung gewachsen. Die Griindung der Pensionskasse war nicht nur
eine Reform, sondern ein Zeichen des Fortschrittes. Die Geschichte der beruflichen Vorsorge in der
Schweiz geht weit zurtick. Schon im 19. Jahrhundert gab es erste Ansatze zur Unterstiitzung der Arbeitneh-
menden im Alter und bei Invaliditat. Dies oft durch Betriebe, Ziinfte oder kirchliche Organisationen. Doch
eine verbindliche Altersvorsorge, wie wir sie heute kennen, hat sich damals noch nicht etabliert. Im Kanton
Appenzell Ausserrhoden waren es vor allem die fortschrittlichen Unternehmen und 6&ffentliche Institutionen,
die sich frih mit dieser Frage beschéaftigt haben. Flr einzelne Berufsgruppen gab es bereits friher Pensi-
onskassen, so beispielsweise fiir die Lehrer. So gab es offenbar seit 1916 oder 1917 fir
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Kantonsschullehrer, fir Forster und fir Polizisten Pensionskassen. Auch gréssere Teile der noch heute be-
kannten Industriebetriebe im Kanton haben in der Zeit des Ersten Weltkrieges eine Kasse eingerichtet.
Doch fiir die Staatsangestellten gab es keine. Ein entscheidender Wendepunkt kam mit der Einfiihrung des
Bundesgesetztes Uber die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge im Jahr 1985. Dies ist
noch gar nicht so lange her. Das Gesetz hat die Pensionskasse fur alle Arbeitnehmenden mit einem be-
stimmten Mindesteinkommen einem Obligatorium unterstellt und hat ein einheitliches System geschaffen.
Dies darf aber nicht dariber hinwegtauschen, dass viele auch heute noch keine Altersvorsorge in der

2. Saule haben. Rund 18 % oder knapp ein Finftel der Erwerbstatigen gehdren keiner Pensionskasse an.
Besonders betroffen sind Teilzeitbeschaftigte, Selbststandige und Personen mit niedrigem Einkommen, die
die Eintrittsschwelle nicht erreichen.

Zurlick zum 2. Juni 1949: Es war eine hitzige Debatte. Wer denkt, dass politische Diskussionen heute kont-
rovers seien, tut gut daran einen Blick zurlickzuwerfen. Die Debatte um das Pensionskassengesetz war al-
les andere als ein Selbstlaufer. Das Eintreten wurde gerade einmal mit 27 von 53 Stimmen beschlossen,
also genau mit dem absoluten Mehr. Weshalb diese Zurlickhaltung? Viele fanden, dass zuerst die Besol-
dungsverordnung angepasst werden muss. Ein besonders kurioses Detail: Damals gab es kein fixes Aus-
trittsalter aus dem Erwerbsleben. Theoretisch hatte also ein 85- oder 90-Jahriger noch immer fiir den Kan-
ton arbeiten kdnnen. Die Diskussion wurde von hochrangigen Stimmen geflihrt. Der Landammann, zwei
Mitglieder des Regierungsrates und ein gutes Dutzend Kantonsrate haben das Wort ergriffen, einige davon
mehrmals, ganz so, wie es heute auch noch Ublich ist. Besonders intensiv wurde Uber den Zusammenhang
zwischen der Besoldungsverordnung und der Pensionskasse gestritten. Eine weitere zentrale Frage war,
wie hoch die kantonale Einlage angesetzt werden soll und bis zu welchem Hoéchstlohn eine Versicherung
Uberhaupt mdglich sein soll, eine Debatte mit Zindstoff, wie heute auch noch. Heute nicht denkbar wéare
eine Entgegnung des Regierungsrates auf das Kantonsratsvotum und den Antrag, welcher nicht wollte,
dass Frauen bei einem Jahreslohn von 5'000 Franken mehr Rente erhalten als Manner. Ich zitiere die proto-
kollierte Antwort: «Es ist gerecht, dass man mehr Lohn bekommt, weil es der Frau eine berechtigte Sonder-
stellung einrdumt. Man vergleicht Ungleiches miteinander, wenn man die ledigen mannlichen Angestellten
mit den ledigen weiblichen Angestellten gleichsetzt. Bei den mannlichen Angestellten bilden die Ledigen die
Ausnahme. Fir die mannlichen Angestellten sind daher die hinterbliebenen Renten besonders wertvoll. Die
weiblichen Angestellten sind dagegen in der Regel ledig. Die hinterbliebenen Renten niitzen ihnen also
nichts. Zudem sind die Frauen durchwegs geringer besoldet als die mannlichen Arbeitskrafte. Die Bevorzu-
gung der Frauen ist gerechtfertigt.» Heute, am 24. Marz 2025, stehen wir in der 2. Lesung des Pensions-
kassengesetztes erneut vor dieser entscheidenden Frage, wie der Beitrag zwischen den Arbeitgebern und
Arbeitnehmenden aufgeteilt werden soll. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass genau diese Debatte
auch 1949 leidenschaftlich geflhrt wurde. Damals lagen unterschiedliche Antradge auf dem Tisch, einige ha-
ben einen héheren und andere einen tieferen Kantonsanteil gefordert. Am Ende hat sich eine paritatische
Loésung durchgesetzt: 6 % fur die Arbeitgeber, 6 % fur die Arbeitnehmer. Dies ergab damals einen Gesamt-
betrag von 100’000 Franken, in einer Gesamtlohnsumme fiir alle Staatsangestellten von 1.5 Mio. Franken.
Der damalige Regierungsrat Tanner hat es in seinem Votum dann auch auf den Punkt gebracht: «Die Pen-
sionskasse steht auf drei Sdulen, jede davon muss einen Beitrag leisten. Die Angestellten, die Bezlger und
der Kanton, wenn eine dieser Saulen wegbricht, stiirzt das gesamte Gebaude ein.» Heute, 76 Jahre spater,
steht das Gebaude der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden weit stabiler als damals. Es wird nicht ein-
stiirzen, aber wie jedes Bauwerk benétigt es eine Wartung und eine Erneuerung. Dies damit es in Zukunft
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Schutz bietet. Es muss renoviert werden und wie damals gilt, alle drei Parteien missen ihren Beitrag leis-
ten. Die Debatte ist anders, die Debatte ist gleich.

Die Sitzung ist erdffnet. Der Ratschreiber liest das Gebet.

Nach dem Gebet bringt der Ratsvorsitzende folgende Mitteilung im Namen des Biiros an:

—  Esist eine Sportmeldung: Am 28. Februar 2025 fand das 60. Ostschweizer Parlamentarierskirennen in
Airolo statt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat abgeraumt. Gewonnen hat in ihrer Kategorie Kan-
tonsratin Bischof — Gais. Auf dem zweiten Platz landete Kantonsrichterin Jacomet Tilla aus Speicher.
Bei den Herren konnte der Kantonsrichter Alpiger Adolf aus Herisau gerade doppelt triumphieren. Er
hat in der Kategorie Giber 50 gewonnen, als auch in der Gesamtwertung der Herren. Herzliche Gratula-

tion an dieser Stelle.

Der Ratsvorsitzende bittet den stellvertretenden Leiter des Parlamentsdienstes, Damian Ruiger, den Appell
durchzufihren.

Es sind 64 Mitglieder anwesend. Das absolute Mehr betragt 33.
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2. Prasidium und Vizeprasidium des Obergerichts; Ersatzwahl fir den Rest
der Amtsdauer 2023-2027

Mit Bericht vom 10. Februar 2024 beantragt die Kommission Inneres und Sicherheit fiir den Rest der Amts-
dauer 2023-2027 per 1. Juni 2025 zu wahlen:

—  Husser Manuel, Gais, als Prasident des Obergerichts;

— Hofmann Daniel, Horn, als Vizeprasident des Obergerichts.

Eintreten ist obligatorisch.

Aggeler-Herisau, Prasident der Kommission Inneres und Sicherheit (KIS): Das Buro des Kantonsrates hat
die KIS mit der Vorbereitung der Ersatzwahl im Obergericht fiir die verbleibende Amtsdauer 2023-2027 be-
auftragt. Die Ausgangslage, Erwagungen und der Wahlantrag sind Ihnen bekannt und liegen detailliert vor.
Am 9. Februar 2025 hat das Stimmvolk des Kantons Herr Daniel Hofmann sehr deutlich zum Oberrichter
gewahlt. Zudem wird er noch vor Amtsantritt seinen Wohnsitz in den Kanton Appenzell Ausserrhoden verle-
gen. Ort und Termin sind dem Sprechenden bekannt. Damit sind alle Voraussetzungen fir dieses vorlie-
gende Wahlgeschaft erledigt. Wie im Bericht und Antrag festgehalten, ist die Kommission Uberzeugt, einer-
seits mit den beiden vorgeschlagenen Richtern zwei ausgewiesene Fachleute vorschlagen zu kénnen und
andererseits, dass diese Wahl auch die Voraussetzungen fiir eine grosse Kontinuitat und Stabilitat des
obersten Gerichtes sicherstellt. Die KIS will es nicht unterlassen den amtierenden Richterinnen und Richtern
sowie den Mitarbeitenden des Obergerichtes fir lhre wichtige Aufgabenerfullung zu danken, vor allem unter
Berticksichtigung der sehr hohen Arbeitsbelastung. Ein besonderer Dank gebiihrt jedoch dem scheidenden
Obergerichtsprasidenten, lic. iur. Walter Kobler, welcher eine nicht unbekannte Personlichkeit im schweize-
rischen Justizwesen ist. Er hat das Amt im Jahr 2021 Gdbernommen, nachdem der vorherige Prasident, Ernst
Zingg, in den Ruhestand getreten ist. Zuvor war er bereits 14 Jahre lang Mitglied des Obergerichtes. Walter
Kobler studierte an der Universitat St.Gallen und erwarb das Ausserrhoder Anwaltspatent. Ab 1994 war er
als Prasident des Kantonsgerichtes tatig. 2011 wahlten ihn Volk und Parlament als Richter und Vizeprasi-
denten des Obergerichtes. Wir wiinschen ihm an dieser Stelle alles Gute und danken flr das grosse Enga-
gement fur den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Nun zum Wahlantrag: Die KIS beantragt Ihnen gemass
Bericht und Antrag, fir die restliche Amtsdauer 2023-2027 per 1. Juni 2025 zu wahlen: Herr Hisser Ma-
nuel, Dr. iur., als Prasident des Obergerichtes und Herr Hofmann Daniel, lic. iur., als Vizeprasident des
Obergerichtes.

Gewéhlt als Président des Obergerichts ist mit 64:0 Stimmen ohne Enthaltungen Hiisser Manuel, Gais.

Gewadhit als Vizeprésident des Obergerichts ist mit 64:0 Stimmen ohne Enthaltungen Hofmann Daniel,
Horn.
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3. Schlichtungsbehorden; Ersatzwabhl fiir den Rest der Amtsdauer 2023-2027

Mit Bericht vom 8. Januar 2025 beantragt die Kommission Inneres und Sicherheit, Flurina Zumbdihl, Spei-
cher, fur den Rest der Amtsdauer 2023-2027 per 1. Juni 2025 als Vertretung der Mietenden in die Schlich-
tungsstelle fur Miete und nichtlandwirtschaftliche Pacht zu wahlen.

Eintreten ist obligatorisch.

Aggeler-Herisau, Prasident der Kommission Inneres und Sicherheit (KIS): Das Buro des Kantonsrats hat
die KIS mit der Vorbereitung der Ersatzwahl fur die Schlichtungsbehérden fiir die verbleibende Amtsdauer
2023-2027 beauftragt. Die Ausgangslage ist Ihnen durch den Bericht und Antrag der Kommission bekannt.
Die Kommission stellte fest, dass aktuell lediglich eine Ersatzwabhl fiir die Schlichtungsstelle fur Miete und
nichtlandwirtschaftliche Pacht, konkret eine Vertretung der Mietenden notwendig ist. Es ist eine paritatische
Vertretung der Verbande in der Schlichtungsstelle durch die Zivilprozessordnung vorgeschrieben. Bei der
vorliegenden Ersatzwahl konnte sich die Kommission auf den klaren Prozess hinsichtlich der paritatischen
Vertretung abstiitzen. Der Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz hat fristgerecht Flurina Zumbdihl,
Speicher, als ihre Vertreterin vorgeschlagen. Nach Prifung der Bewerbungsunterlagen, beantragt lhnen die
KIS, fur die restliche Amtsdauer 2023 — 2027 die Wahl von Flurina Zumbduhl, Speicher, gemass Bericht und
Antrag. An dieser Stelle dankt die Kommission den Schlichtungsbehdérden fiir ihnre engagierte Arbeit, insbe-
sondere dem scheidenden Mitglied, Hansjoérg Lampert, Herisau, welche zugunsten des Kantons und zur
Entlastung der Gerichte erbracht wird.

Volger—Schonengrund, (im Namen der SVP-Fraktion): Die Arbeit der Schlichtungsbehoérden ist unbestrit-
ten wichtig, da sie einfach zuganglich und vor allem niederschwellig ist. Entsprechend hoch aber ist auch
die Auslastung. Umso wichtiger ist deshalb aus Sicht der SVP-Fraktion, dass ihre Vertreter qualifiziert, zu-
verlassig und nah bei den Leuten sind. Die Fraktion bedankt sich an dieser Stelle bei der vorbereitenden
Kommission flr die geleistete Arbeit und den Wahlvorschlag von Flurina Zumbduihl. Die SVP-Fraktion schatzt
ihre Bereitschaft sehr. Trotzdem sind in der Fraktion noch Fragen offengeblieben. Ein flammendes Pladoyer
ist der vorliegende Bericht namlich nicht. Besonders wiirde es interessieren, ob die KIS noch weitere Be-
werbungen eingefordert hat und was Flurina Zumbdahl fur ihre Aufgaben qualifiziert. Wenn diese Fragen ge-
klart sind, kann die SVP-Fraktion den Wahlvorschlag im Grundsatz unterstitzen. Ich weiss nicht, ob Flurina
Zumbuihl heute anwesend ist, aber die Fraktion wiinscht ihr schon jetzt viel Erfolg bei ihrer mutmasslichen
neuen Tatigkeit in den Schlichtungsbehdrden.

Aggeler-Herisau: Kantonsrat Volger—Schénengrund: Gerne nehme ich Stellung zu lhren Fragen. Vorne-
weg kann ich Sie informieren, dass Flurina Zumbuhl nicht anwesend ist. Dies aufgrund einer Terminkollision
im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zu Ihren Fragen: Der Prozess wurde be-
reits bei den zwei letzten Wahlen Gberprift, dies auch mit den entsprechenden Verbanden, einerseits dem
Hauseigentimerverband und andererseits auch dem Verband der Mieterinnen und Mieter. Die KIS hat auch
rechtliche Abklarungen getroffen, an welcher Schwelle die Kommission bei entsprechenden Wahlvorschla-
gen eingreifen wirde. Wie Sie meinem Eintreten entnehmen konnten, ist die paritatische Vertretung der

342



3.  Schlichtungsbehdrden; Ersatzwahl fir den Rest der Amtsdauer 2023-2027 Trakt. 52
24. Marz 2025

Verbande in der Schlichtungsstelle durch die Zivilprozessordnung geregelt und im Grundsatz vorgeschrie-
ben. Entsprechend ist die Schwelle, dass die KIS eine Kandidatur einer Vertretung stirzen wurde, hoch. Die
Kommission hat dies intern sehr intensiv diskutiert und ist ganz klar der Meinung, dass es eigentlich nur
dann angezeigt ist, wenn wirklich in grober Art und Weise eine Vertretung dieser Qualifikationen nicht ent-
sprechen wirde. Die Kommission wirde eine Kandidatur zurlickweisen, respektive sie wiirde innerhalb des
Prozesses in eine offentliche Ausschreibung tibergehen und diese vornehmen. Dies bezieht sich generell
auf den Prozess und nicht auf die Kandidatur von Flurina Zumbihl. Vorliegend geht es um ein Mitglied der
Schlichtungsstelle. Es geht nicht um das Prasidium oder um die geschaftsfuhrende Schreiberin in dem Ge-
schéaft. Das sind unterschiedliche Funktionen. Der Vorsitz und auch die Schreiberin, die das Geschaft vorbe-
reiten und rechtlich wirdigen mussen, haben ein ganz anderes Stellenprofil, wie eine Vertretung oder ein
Mitglied der Schlichtungsstelle. Diese mussen einerseits die Interessen und die Haltung der Hauseigentu-
mer einnehmen oder andererseits, wie im Fall von Flurina Zumbihl, die Haltung oder die Interessen aus
Sicht der Mieterinnen und Mieter. Daraus ergibt sich auch ein anderes Stellenprofil und im Fall dieser Funk-
tion ist es genauso wichtig, dass jemand gute Menschenkenntnisse hat, auf die Leute eingehen, die richti-
gen Fragen stellen und vermittelnd tatig sein kann, ausserhalb des rechtlichen Rahmens. Dies ist im Kern-
gehalt auch die Aufgabe der Schlichtungsstelle. Die Kommission schaute sich dies aus dieser Perspektive
an und fand, dass Flurina Zumbuhl durchaus diese Eigenschaften mitbringt. Aufgrund ihrer Lebenserfah-
rung, einzelnen Weiterbildungen und ihren geschaftlichen Tatigkeiten, die sie ausgelibt hat, kann sie mit
Leuten in Kontakt treten und eben genau diese Prozedere unterstitzen, welches ich vorher beschrieben
habe. Insofern ist die KIS nicht zum Schluss gekommen, dass Flurina Zumbuhl nicht qualifiziert ware.

Gewadhit ist mit 563:0 Stimmen und 10 Enthaltungen Flurina Zumbiihl, Speicher.
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4. Motion Marcel Walker, Stein, Sandra Weiler, Lutzenberg, und Max Slongo,
Herisau; «Grundkompetenzen in der Primarschule starken, zweite Fremd-
sprache ab der Oberstufe»; Erheblicherklarung

Am 10. Februar 2025 reichten Kantonsrat Walker, Stein, Kantonsratin Weiler, Lutzenberg, und Kantonsrat
Slongo, Herisau, eine Motion mit folgendem Antrag ein:

«Der Regierungsrat wird beauftragt, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit der Fran-
zdsischunterricht erst ab der Sekundarschule (Zyklus 3) unterrichtet wird. Soweit eine solche neue gesetzli-
che Grundlage im Widerspruch zu interkantonalen Vertragen und entsprechenden Ausfuhrungsbestimmun-
gen steht, sind diese neu auszuhandeln. Die Einflihrung eines freiwilligen Franzésischunterrichts in der Pri-
marschule ist zu prifen.».

Weiler—Lutzenberg: Das Erlernen einer Fremdsprache ermdglicht das Eintauchen in eine andere Kultur
und erweitert den eigenen Horizont. Fremdsprachen fordern das interkulturelle Verstandnis und bieten zahl-
reiche Vorteile sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ler-
nen die Schulerinnen und Schiiler gemass Lehrplan 21 bereits im Zyklus 2 der Volksschule zwei Fremd-
sprachen: Englisch ab der 3. Klasse und Franzésisch ab der 5. Klasse. Die Verteilung der Lektionen sieht
wie folgt aus: In der 3. Klasse werden drei Wochenlektionen Englisch unterrichtet, in der 5. und 6. Klasse
mit zwei Lektionen. Franzosisch wird in der 5. und 6. Klasse mit jeweils drei Wochenlektionen unterrichtet.
Im Vergleich dazu erhalten die Schiilerinnen und Schiler im gesamten Zyklus 2 pro Schuljahr jeweils fiinf
Wochenlektionen Deutsch. Das bedeutet, dass die Kinder insgesamt drei Sprachen lernen, oder sogar vier,
wenn Deutsch nicht ihre Erstsprache ist. Fur leistungsstarke Schilerinnen und Schiler stellt dies eine
machbare Herausforderung dar, wahrend durchschnittlich begabte und leistungsschwachere Kinder oft
uberfordert sind und somit die Motivation sinkt. Das Anliegen richtet sich nicht gegen die franzdsische Spra-
che, sondern gegen die frihe Einfuhrung des Franzoésischunterrichts bereits in der Primarschule. Franzo-
sisch sollte erst in der Oberstufe eingefiihrt werden, um in der Primarschule mehr Lektionen fiir die Grund-
kompetenzen in Deutsch und Mathematik zur Verfigung zu haben. Die PISA-Studien zeigen, dass die Leis-
tungen in den Bereichen Lesen und Mathematik kontinuierlich zurtickgehen. Untersuchungen der Universi-
tat Freiburg und der Padagogischen Hochschule Freiburg belegen zudem, dass bis zu zwei Drittel der Kin-
der mit zwei Fremdsprachen am Ende der Primarschule die grundlegenden Lernziele — also die Note vier —
im Fach Franzosisch nicht erreichen. Das besorgt die Motionare und hinter den nachhaltigen Erfolg des
Fruhfranzdsischunterrichts darf ein Fragezeichen gesetzt werden. Ebenso ist bekannt, dass Kinder, welche
erst ab der Sekundarstufe eine zweite Fremdsprache lernen, die «Ruckstande» im Vergleich zu jenen Ler-
nenden mit Unterricht bereits in der Primarschule, innerhalb eines halben Jahres restlos aufholen konnen.
Mehrsprachigkeit ist in der Schweiz ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Identitat. Unabhangig davon
nimmt Englisch eine zunehmend bedeutendere Rolle ein — insbesondere bei Jugendlichen. Die tagliche
Konfrontation mit der englischen Sprache durch Filme, Musik und digitale Medien fuhrt zu einer hohen Moti-
vation, Englisch ganz nebenbei und aus eigenem Antrieb zu lernen. Den Motionaren ist bewusst, dass im
Schulsystem weitere Reformen notwendig sind. Die beschriebene Problematik resultiert nicht ausschliess-
lich aufgrund des Frihfranzdsischunterrichts — aber auch. Mit dem Vorstoss méchte man einen ersten
Schritt in diese Richtung machen und Verantwortung tibernehmen. Das Ziel ist es, den Kindern und
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Lehrpersonen die Mdglichkeit zu geben, in der Primarschule den Fokus wieder auf die Grundkompetenzen
zu legen und eine Uberforderung der Kinder zu vermeiden. Wie man im Kanton Appenzell Innerrhoden
sieht, ist es moglich, diesen Weg zu gehen, ohne dabei an Kompetenzen zu verlieren oder den Respekt vor
der mehrsprachigen Schweiz zu gefahrden. Die Motionare sind Uberzeugt, dass eine Anpassung des Lehr-
plans sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden zugutekommt und die Bildungsqualitat insgesamt ver-
bessert. Die Bildung liegt in der Hoheit der einzelnen Kantone — es ware daher falsch, jetzt auf ein nationa-
les Vorgehen zu verweisen, abzuwarten und damit den Entscheid tUber den Frihfranzdsischunterricht in Ap-
penzell Ausserrhoden auf unbestimmt zu vertagen. Damit das moglich ist, méchten die Motionare den Re-
gierungsrat beauftragen, die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit der Franzésischun-
terricht erst ab dem Zyklus 3 unterrichtet wird. Soweit eine solche neue gesetzliche Grundlage im Wieder-
spruch zu interkantonalen Vertragen und entsprechenden Ausfihrungsbestimmungen steht, sind diese neu
auszuhandeln. Die Einfuhrung eines freiwilligen Franzdsischunterrichts in der Primarschule ist zu prifen,
denn besonders die starken Schilerinnen und Schiler sollen nicht davon abgehalten werden, Franzdsisch
zu lernen, wenn sie dies mochten und die Ressourcen dafir aufbringen. Indem Sie dieser Motion zustim-
men, setzen Sie ein Zeichen flr eine zukunftsorientierte Bildung. Gemeinsam kdnnen wir einen positiven
Wandel herbeifihren und die Grundkompetenzen unserer Kinder starken. lhre Unterstitzung ist entschei-
dend, um den Kindern die besten Voraussetzungen fur ihre persdnliche und berufliche Entwicklung zu bie-
ten. Schlussendlich geht es nicht um personliche Befindlichkeiten oder parteipolitische Agenden, sondern
es geht um die Kinder und darum, ihnen die bestmdglichen Voraussetzungen in der Volksschule zu bieten.
Lassen Sie uns gemeinsam an einer Bildung arbeiten, die die Kinder auf die Herausforderungen der Zukunft
vorbereitet.

Regierungsrat Stricker, Vorsteher Departement Bildung und Kultur: Sprachen zu lernen hat viel mit Moti-
vation und mit Lust zu tun, deshalb beginne ich noch einmal: «Monsieur le président conseil cantonal d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, mesdames et messieurs les conseillers cantonaux, monsieur le Landammann
— ob es ein franzdsisches Wort gibt fur Landammann, weiss ich nicht — chers collégues. Die Botschaft ist
klar und in etwa so ist der Stil. Mich hat Kantonsrat Walker—Stein beim Appell mit «présent» inspiriert. Ich
glaube, dass dies etwas ist, das uns auszeichnet. Der Mix zwischen den Fakten, den Notwendigkeiten und
der Freude, die Kantonsratin Weiler—Lutzenberg ausgefihrt hat. Es geht darum Verantwortung wahrzuneh-
men fir die Kinder und dies in Einklang zu bringen mit dem nationalen Zusammenhalt, welchen man nicht
wegdiskutieren kann. Ob man dies gut oder schlecht findet, es ist einfach eine Tatsache, dass man in der
Schweiz vier Landessprachen spricht und man tut gut daran, damit sehr sorgfaltig umzugehen, ebenso
sorgfaltig wie man mit der Zukunft des Nachwuchses und der Kompetenz in diesen Fragen umgeht. Dies
waren meine eintretenden Worte. Als Vorsteher des Departements Bildung und Kultur bin ich Gberzeugt,
dass man genau diesen lustvollen Umgang nicht zerreden muss, sondern pflegen und Energie investieren
muss in die Lehrpersonen und letztlich auch in die Kinder, in die Schulrdumlichkeiten und in die Zustandig-
keit der Gemeinden. Noch etwas: Kantonsratsprasident Raschle—Schwellbrunn hat vorhin vom drei Saulen-
Prinzip gesprochen und ich glaube, dass hier genau das gleiche Thema besteht. Das drei Saulen-Prinzip
basiert auf einer stabilen nationalen Koordination, auf einer verlasslichen kantonalen Gesetzgebung und
letztlich und so erzielt es Wirkung auf einer stabilen, verlasslichen, lustvollen, motivierten, kompetenten Ar-
beit in den Gemeinden, die die Schultrager sind. Ich konnte mir nicht verkneifen, dies darzulegen. Ich
glaube, dass ich mir vor diesem Hintergrund wiinschen wiirde, dass man die verschiedenen Ebenen sauber
in der Debatte in den Fokus nimmt. Zur Sache: Das Anliegen der Motionarinnen und Motionaren ist der
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Franzoésischunterricht, so wie der Unterricht jetzt in der Gréssenordnung 30 Jahre lang praktiziert wurde.
Das Datum der Einfihrung meines Wissens wird Kantonsratin Bischof—-Gais noch bekannt geben. Am An-
fang der 90er Jahre entschied man sich, dass man den Sprachenkompromiss, welcher in der Bundesverfas-
sung seinen Anfang nimmt, im Sprachengesetz weiterentwickelt. Dieses wurde in der Schweizerischen Kon-
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK) formuliert und in der interkantonalen
Vereinbarung Uber die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) fir Mitglieder und
Nichtmitglieder umgesetzt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden war ein Nichtmitglied aufgrund einer Volks-
abstimmung. Trotzdem hatte man einen Gbergeordneten Auftrag und dieser manifestierte sich im sogenann-
ten Lehrplan 21 bis in die Detailinhalte des Lernprogrammes. Das ist der Kern. Ich finde es ein gutes Anlie-
gen der Motionare, dass man sich interkantonal auch da abstimmen soll. Die Frage ist nur, ob dies geht
oder nicht, wenn man in Appenzell Ausserrhoden im Alleingang Verhandlungen aufnehmen muss mit allen
anderen Kantonen der Schweiz. Vielleicht gibt es noch ein oder zwei Mitstreiter, die dies so einschatzen.
Letztlich ist es ein Auftrag an den Regierungsrat, der anspruchsvoll in der Umsetzung wére. Sie wissen, wie
lange solche Verhandlungen dauern. Die Einfihrung des fakultativen franzésischen Unterrichtes ist weit un-
ten in den operativen Uberlegungen. Nichtsdestotrotz kann man sich Gedanken machen und dann einen
Weg suchen, wie der Kanton diese Talentférderung in der Oberstufe weiter praktizieren will. Das sind
Punkte, die im Moment noch absolut nicht ausgereift sind. Es sind Anregungen und Impulse, die durchaus
wertvoll sind, um nach 30 Jahren gewisse Elemente in der Bildungspolitik der Schweiz oder hier im Kanton
Appenzell Ausserrhoden wieder aufzunehmen. Einige Uberlegungen dazu: Wie kam es (iberhaupt zu dieser
Motion? Kantonsratin Weiler—Lutzenberg, Sie haben am 23. September 2024 in der Fragestunde das
Thema lanciert in meiner Wahrnehmung und auch in der Wahrnehmung des Regierungsrates. Ich habe
auch schon auf die Harmonisierungspflicht hingewiesen, bei welcher man ein bisschen einen politischen
Spielraum hat. Man kann sich dem jedoch als Teil des foéderalen Gebildes der Schweiz nicht entziehen. Die
erste Fremdsprache in der 3. Klasse und 5. Klasse gilt es zu hinterfragen. Im HamoS-Konkordat hat man da
ein bisschen weniger Spielraum als alle anderen Kantone. Dies haben Sie richtig in dieser Frage eingebaut.
Ich komme zur Interpretation des Regierungsrates. Ich kann lhnen sagen und Sie haben es wahrscheinlich
schon herausgehort, dass der «Conseil d'Etat» von Appenzell Ausserrhoden Verstandnis fir die Diskussion
hat und dass man solche Themen auch einmal aufnehmen und im Kantonsrat diskutieren will. Der Regie-
rungsrat sieht den Diskussionsbedarf Gber das Thema Franzosisch in der Primarschule durchaus. Er sieht
aber auch, dass dies nicht einfach mit einer Motion erledigt werden kann, wenn man auch daran denkt, wie
lange die Bearbeitung der Motion allenfalls gehen kdnnte, bis man die Fakten zusammen hat. Als Kantons-
rat muss man noch vielmehr den Anspruch haben, dass dies innert einer Frist bearbeitet wird. Diese Frist
gibt es bei einer Motion nicht. Ein Postulat hat eine Frist von einem Jahr. Da muss sich der Regierungsrat
«auf die Socken machen», um die notwendigen Fakten zusammenzutragen und die Diskussion wieder in
den Kantonsrat zu bringen. Da ist die Politik zwischen der Legislative und der Exekutive abgestimmt. Was
noch dazu kommt, um diese Haltung zu unterstiitzen, ist, dass schon seit langerem bekannt ist, dass am
22. Mai 2025 nicht die Ergebnisse der PISA-Studie, die relativ alt ist, sondern die aktuellen méglichen Um-
frageergebnisse der Uberpriifung des Erreichens der Grundkompetenzen (UGK) aller Kantone publiziert
werden. Diese Leistungsuntersuchung hat eine klare Fragestellung nach dem 11. Schuljahr: Wie viel Pro-
zent der Lernenden haben die minimalen Anforderungen erfiillt? Dies bezieht sich auf Deutsch, die franzdsi-
sche Sprache und auf Englisch. Diese Aussagen liegen noch nicht vor und ich kann Ihnen sagen, dass sie
enorm wertvolle Hinweise geben werden, in welche Richtung sich die schweizerische Bildungspolitik, insbe-
sondere in dem heute diskutierten Bereich, entwickeln soll. Diese Ergebnisse liegen noch nicht vor. Diese
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Studie wurde vor zwei Jahren in Auftrag gegeben. Dann wird man die Gelegenheit haben, da weiter zu dis-
kutieren. Vor dem Hintergrund ist dies ein Benchmark, welchen man nicht auf der Seite lassen kann. Man
kann dies als eine Chance oder Risiko anschauen. Jedoch beinhalten die Ergebnisse sicher die Konse-
quenz, dass die Aussagen, die in der Motion ohne konkrete Datenbasis formuliert sind, entweder Gber den
Haufen geworfen oder bestatigt werden. Da ist beides moglich. Man tut gut daran, im Sinn einer verlassli-
chen Politik, auf die Faktenbasis zurtickzugreifen. In Windeseile hat vor diesem Hintergrund auch der Ver-
band der Lehrerinnen und Lehrer Appenzell Ausserrhoden (LAR) eine Umfrage erstellt. Diese hat verschie-
dene Aussagen zu Tage gebracht. Ich bin gespannt, ob es da Interpretationen gibt. Ich mache jetzt noch
keine, denn man kann es drehen, wie man will. Es hat Aussagen drin, bei denen man je nachdem seine ei-
gene Meinung stltzen oder die andere Meinung stiitzen kann. Das ist verschieden. Der Regierungsrat lehnt
es deshalb ausdrucklich ab, gestitzt auf subjektiven und nicht verifizierten Wahrnehmungen, einen tiefgrei-
fenden Eingriff in das Bildungssystem vorzunehmen. Ich mache noch ein Beispiel: Jugendliche seien nicht
schlechter im Franzdsisch, wenn sie die Fremdsprache erst in der Oberstufe lernen wirden. Es gibt Bei-
spiele, bei denen dies stimmt. Es gibt aber auch Beispiele, bei denen dies nicht stimmt. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Datenbasis eine genligend breite und fundierte Sachlage ist, die noch abgeholt werden muss.
Neben den genannten inhaltlichen und bildungspolitischen Vorbehalten gibt es noch weitere Griinde. Der
Regierungsrat lehnt eine Erheblicherklarung der Motion auch aus einem kompetenzrechtlichen Grund ab.
Die Motion verlangt, dass man das Momentum in das Volksschulgesetz einbaut. Man kann dies machen,
aber dann hatte man von der Systematik her einen Artikel, der dem Referendum unterstellt ist. Dies als ei-
nen einzelnen und separaten der Lernplaninhalte. Diese Frage muss man sich naturlich stellen: Was ge-
schieht, wenn man die Motion abgelehnt wird? Da ist der Regierungsrat klar der Meinung, dass es richtig
ist, dass man bereits jetzt darlber diskutiert. Wenn man die Motion einfach ablehnt, dann ist das Thema
vom Tisch, aber nicht geldst. Es entspricht der langjahrigen Praxis der liberalen Ausserrhoder Haltung, dass
wenn ein Thema politisch sptirbar ist, dass man es dann diskutiert und begleiten muss. Dieser Kurs verfolgt
der Regierungsrat und beflrwortet deshalb noch einmal, dass das Postulat spatestens in der Jahresfrist
dem Kantonsrat vorgelegt wird. Man hat dann die Moéglichkeit, nicht nur wegen der Normfrage, sondern
auch aufgrund der nationalen Diskussionen, die in dieser Richtung laufen, neue Punkte aufzunehmen. Man
hat dann die Mdglichkeit im Kantonsrat die Faktenbasis anzuschauen, zu beurteilen und allenfalls neue Auf-
trage zu erteilen. Es gébe noch mehr Grinde. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Aus diesen Grunden, die
ich lhnen jetzt dargelegt habe, beantragt der Regierungsrat klar, die Motion in ein Postulat umzuwandeln.
Dadurch wird fir den Kantonsrat, fir den Regierungsrat und fur den Kanton die Moglichkeit geschaffen, sich
in einem interkantonalen, gut Uberlegten und faktenbasierten Kontext den Weg fir die Zukunft zu gestalten
und abzustimmen.

Bischof-Gais, im Namen der Fraktion der FDP.Die Liberalen: «Cher Monsieur le président du conseil can-
tonal, cher Monsieur le Landamman, cher membres du conseil-exécutif, messieurs, mesdames chers col-
legues:» Diese Begrissung hatten wohl auch die Bundesratskandidaten auswendig lernen kénnen. Aber
nicht nur die Franzésischkenntnisse der Bundesratskandidaten gaben zu reden, auch auf nationaler Ebene
beschéftigen sich verschiedene kantonale Parlamente mit der westlichen Landessprache. Die vorliegende
Motion greift ein hochaktuelles Thema auf. Dies zeigt sich daran, dass auch in den Kantonen St.Gallen,
Thurgau und Zarich Motionen eingereicht wurden, die eine Verschiebung des Franzdsischunterrichts auf die
Oberstufe fordern. Im Schuljahr 1991/92 wurde im Kanton Appenzell Ausserrhoden Franzdsisch erstmals in
der Primarschule ab der 5. Klasse unterrichtet. Nach der Inkraftsetzung von HarmoS hat sich der Kanton an
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diesen Vorgaben orientiert und das Fremdsprachenmodell 3/5, wie im Konkordat vorgeschlagen, eingefiihrt.
Die Lernenden beginnen im Kanton Appenzell Ausserrhoden in der 3. Klasse mit Englisch, zwei Jahre spa-
ter kommt die geforderte Landessprache Franzdsisch dazu. Grundlage fir HarmoS waren einige Artikel der
1999 revidierten Bundesverfassung. Einer davon lautet Art. 70 Abs. 3 (SR 101): «Bund und Kantone férdern
die Verstandigung zwischen den Sprachgemeinschaften.» Im Jahr 2010 folgte das Bundesgesetz iber die
Landessprachen und die Verstandigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachengesetz). Damit will
der Bund unteranderem den inneren Zusammenhalt starken, wie es in Art. 2b (SR 441.1) heisst. Der letzte
zitierte Artikel ist Art. 15 Abs. 3 (Sprachengesetz, SR 441.1): «Sie [die Kantone] setzen sich im Rahmen ih-
rer Zustandigkeiten fir einen Fremdsprachenunterricht ein, der gewahrleistet, dass die Schilerinnen und
Schuler am Ende der obligatorischen Schulzeit Giber Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landes-
sprache und einer weiteren Fremdsprache verfligen. Der Unterricht in den Landessprachen tragt den kultu-
rellen Aspekten eines mehrsprachigen Landes Rechnung.» Die eingereichte Motion will das Fach Franzo6-
sisch nicht abschaffen, sondern in die Sekundarstufe | verschieben. Der Vorteil des Kantons Appenzell Aus-
serrhoden gegenulber den Kantonen Zirich und St.Gallen ist der Nichtbeitritt zu HarmoS, der dem Kanton
mehr Handlungsoptionen erlaubt als den Beitrittskantonen. Im Kanton Thurgau wurde die Verschiebung des
Franzosischstarts bereits 2018 im Grossen Rat ausgiebig diskutiert. Schlussendlich wurde die Verschie-
bung aufgrund der Einfihrung von Optimierungsmassnahmen im Franzdsischunterricht knapp abgelehnt.
Nach drei Jahren wurde die Wirksamkeit dieser Anpassungen Uberprift. Die Ergebnisse waren leider er-
nichternd. Mit Ausnahme des Lesens, bei denen die Ergebnisse gleichgeblieben sind, haben sich die Er-
gebnisse im Sprechen, Schreiben und Horen zum Teil deutlich verschlechtert. Dies ist nicht nur aus pada-
gogischer, sondern auch aus finanzieller Sicht sehr bedauerlich. Hochaktuell sind die Ergebnisse der Um-
frage des LAR zum Fremdsprachenunterricht. Demnach erachten drei Viertel der Lehrpersonen eine Veran-
derung des Fremdsprachenunterrichtes als wiinschenswert. Uber 60 % der Befragten wiirden konkret den
Franzosischunterricht auf die Oberstufe verschieben, genau das, was die Motion vorschlagt. Die anderen
15 % sehen verschiedene Optimierungsmoglichkeiten. Angesichts dieser klaren Zahlen sehe ich es als eine
Pflicht, sich zeitnah mit diesem Thema zu befassen. Durch die angesprochene Verschiebung auf die Ober-
stufe wirden bei gleichbleibender Lektionenzahl drei Wochenlektionen frei. Damit kdnnte die Vielzahl der zu
erreichenden Kompetenzen aus den Lehrplanen der anderen Facher befriedigender behandelt werden. Da
ich in Frage stelle, ob dies durch diese 135 Minuten pro Woche erreicht werden kann, entsteht allenfalls
mehr Zeit in Gberfachlichen und gesellschaftlichen Bereichen verstarkt zu fordern. Es ist wichtig zu betonen,
dass es nicht darum geht, Franzdsisch abzuschaffen. Die Férderung des Zusammenhaltes innerhalb der
Schweiz unteranderem durch die Sprachen ist der Fraktion der FDP.Die Liberalen ein groRes Anliegen. Die
Fraktion will aber die Effizienz des Bildungssystems optimieren. Aus diesem Grund ist das Instrument der
Motion der richtige Weg, um zeitnah einen befriedigenden Fremdsprachenunterricht bieten zu kénnen. Die
FDP-Fraktion wird die Erheblicherklarung grossmehrheitlich unterstitzen.

Mauch-Ziiger-Stein, im Namen der Fraktion der Parteiunabhangigen: Die Fraktion der Parteiunabhangigen
hat sich an ihrer Vorsitzung ausfuhrlich mit der Motion beschaftigt und das «Fir und Wider» diskutiert. Die
jeweils personliche Pragung durch das selbst erlebte Schulsystem hat sich selbstverstandlich auch in der
Diskussion ausgewirkt. Die von den Motionaren angestrebte Veranderung des Bildungssystems durch die
Entlastung und damit die Entfernung einer Fremdsprache aus der Primarstufe zugunsten einer Starkung der
sogenannten Grundkompetenzen, findet grundsatzlich positive Resonanz. Die Diskussion hat jedoch deut-
lich gemacht, dass das Bildungssystem einer breiteren kritischen Evaluation unterzogen werden muss. Vom
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«Timing» her ist es schade, dass die UGK erst im Mai veréffentlicht werden soll. Grundsétzlich muss jedoch
auch bei einer Nichtteilnahme am HarmoS-Konkordat eine vergleichbare kantonale Sprachférderung ge-
wabhrleistet werden. Dies wurde bereits von Seiten des Regierungsrates angesprochen. Das isolierte Her-
ausbrechen einzelner Elemente fuhrt wohl kaum zu einer grundsatzlich positiven Veranderung des Bil-
dungssystems mit Blick auf die Herausforderungen der laufenden und anstehenden gesellschaftlichen und
technologischen Entwicklungen. Neben Thema Fremdsprachen in der Primarschulen gibt es festgestellte
Mangel in den Grundkompetenzen, wie beispielsweise Kopfrechnen, Schreibfahigkeit und Textverstandnis,
wie es aktuell von Vertretungen von weiterfuhrenden Schulen und aus der Berufsbildung berichtet wird.
Diese gilt es ernst zu nehmen. Sie zeigen, dass es sich hierbei tatsachlich um Defizite handelt, die ange-
schaut und angegangen werden mussen. Die politisch-nationale Funktion des Spracherwerbs in unserem
Land als Element des Zusammenhaltes der Schweiz, war ebenfalls ein Element der Diskussion. Franz6-
sisch reprasentiert aus Deutschschweizersicht, die grosste sogenannte Fremdsprache. Es gibt da jedoch
noch andere Sprachgruppen, die jeweils kaum in diese Diskussion einbezogen werden. Schulprojekte, wie
der Schiileraustausch, der auch in Appenzell Ausserrhoden bereits praktiziert wurde, kdnnten auf Ebene
Oberstufe ein wirksames Element sein, den Sinn des Spracherwerbs erlebbar zu machen und damit die Mo-
tivation des Sprachenlernens als verbindendes Element im Land zu verbessern. Es gibt somit schon Még-
lichkeiten, wie man den Umgang mit Fremdsprachen ein bisschen motivierender gestalten kdnnte. Die Frak-
tion der Parteiunabhangigen ist der Ansicht, dass der kritische Blick auf das Bildungssystem eine politische
Daueraufgabe darstellt. Mit der vorliegenden Motion wird, wie es bereits mit Vorstéssen in den Kantonen
Thurgau, St.Gallen und Zirich geschehen ist, ein Fingerzeig geliefert, hinzuschauen und die vorhandenen
Erfahrungen in einen breiteren politischen Prozess zu Uberflhren. Isolierte kantonale Massnahmen verbes-
sern die Transparenz des Bildungssystems der Schweiz nicht. Auch wenn der Kanton Appenzell Ausserrho-
den nicht Teil des HarmoS-Konkordates ab 2007 ist, halt sich der Kanton doch an die dort vereinbarten
Grundsatze, um allzu grosse Unterschiede in den Bildungssystemen zu vermeiden und damit beispiels-
weise Wohnortswechsel zu vereinfachen. Mit dem Vorschlag des Regierungsrates die Motion in ein Postulat
umzuwandeln und das Postulat mit den entsprechenden Fragen und Auftragen zuhanden des Regierungs-
rates auszustatten, kann sich die Fraktion der Parteiunabhangigen grossmehrheitlich anfreunden. Die Inten-
sion der Motionarinnen und Motionare wird ernst genommen. Die in der Motion aufgefiihrten Problemfelder
werden mehrheitlich geteilt. Eine wirksame Lésung sollte jedoch im Verbund der Kantone und méglichst
breit abgestitzt erfolgen. Kantonale Einzellésungen sollten bei Themen mit einer derart breiten gesellschaft-
lichen Relevanz keine Schule machen. Mit dem Vorschlag des Regierungsrates, die Motion in ein Postulat
umzuwandeln und dieses Postulat mit den entsprechenden Frage- und Auftragsstellungen zuhanden des
Regierungsrates auszustatten, kann sich die Fraktion grossmehrheitlich anfreunden.

Jucker—Herisau, im Namen der SP-Fraktion: Wir tragen als Gesellschaft eine Verantwortung gegentber
den Kindern und Jugendlichen, ihnen die bestmdgliche Bildung mit auf den Weg zu geben. Fir die SP-Frak-
tion ist es daher wichtig und richtig, dass man sich immer wieder damit auseinandersetzt, ob die schulische
Ausbildung den Bedirfnissen entspricht und allen dieselben Chancen bietet. Dazu gehort auch, dass die
Umsetzung des Fremdsprachenunterrichts in der Primarschule diskutiert und evaluiert wird. Dies muss aber
zwingend auf libergeordneter Ebene in Form einer Uberarbeitung der Sprachenstrategie geschehen, in der
EDK oder zumindest der EDK-Ost. Vor allem muss die Diskussion von Fachpersonen aus verschiedenen
Bereichen gefiihrt werden, welche weitsichtig denken und das Gesamte im Blick haben. Es geht um Fragen,
die sich nicht nur auf Franzdsisch als zweite Fremdsprache beziehen: Welchen Einfluss hat der Erwerb
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einer Fremdsprache auf die allgemeine Lernfahigkeit eines Kindes? Wie muss eine Fremdsprache unter-
richtet werden, damit sie die Neugier der Kinder weckt und diese optimal profitieren? Sind die Lehrpersonen
daflr gut genug ausgebildet? Vor allem: Misste in der Deutschschweiz nicht Franzdsisch die erste Fremd-
sprache sein? Zu diesem Thema zitiere ich den ehemaligen Direktor des Schweizerischen Gewerbeverban-
des und FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler (Schweizerische Gewerbezeitung, 2014): «Franzdsisch ist nicht
nur fir den nationalen Zusammenhalt wichtig. Vor allem auch in der Wirtschaft ist es unverzichtbar.» Ein
Eingriff in die Stundentafel der Volkschule ist ein schwerwiegender Entscheid. Jede Anderung in der schuli-
schen Ausbildung kann einen grossen Einfluss auf den weiteren Verlauf eines Lebens haben. Es ware da-
her verantwortungslos vom Kantonsrat, solch einen Entscheid ohne fundiertes Wissen und den notwendi-
gen Hintergrund zu fallen. Die Motion «Grundkompetenzen in der Primarschule starken, zweite Fremdspra-
che ab der Oberstufe» ist ein Schnellschuss, welcher der Komplexitat der Sache nicht gerecht wird. Diesem
Vorgehen kann die SP-Fraktion nicht zustimmen. Sie lehnt die Motion grossmehrheitlich dezidiert ab.

Ruprecht—Herisau, fir die Fraktion der Mitte/EVP/GLP: Das Verstandnis flireinander ist fur eine funktionie-
rende Gesellschaft existenziell. Um das Verstandnis Uberhaupt aufbringen zu kdnnen, missen wir uns aber
zuerst verstehen. In der Schweiz mit den vier Landessprachen ist das Verstehen eine Herausforderung. Die
Kompetenz einer zweiten Landessprache oder mindestens das teilweise Verstehen ermdglicht es in der
Schweiz zusammenzuleben und fureinander das Verstehen und Verstandnis aufzubringen. Die Sprachen-
vielfalt ist auch ein Teil der Identitat der Schweiz. Fir die Fraktion der Mitte/EVP/GLP ist das Erlernen einer
zweiten Landessprache und in diesem Fall Franzdsisch sehr wichtig und es ist keinesfalls darauf zu verzich-
ten. Es ist eine grosse Herausforderung in der Primarschule mit vielen Kindern, welche als Muttersprache
weder Deutsch, Englisch oder Franzésisch haben. Die Fraktion sieht auch die Wichtigkeit der gefestigten
Kompetenzen im Bereich der Mathematik und Deutsch. Dies sichert eine gute Integration und gewahrleistet
den Zugang zur Arbeitswelt, zumindest in der Ostschweiz. Die Fraktion sieht es als zwingend an, dass das
Sprachniveau in der zweiten Landessprache nach Abschluss der obligatorischen Schulzeit nicht abnehmen
darf. Auf dem Weg dazu und im Umgang mit der vorliegenden Motion ist sich die Fraktion der
Mitte/EVP/GLP aber uneinig. Einige wirden den Fokus in der Primarschule auf gute Deutschkenntnisse le-
gen, angelehnt an den Kanton Appenzell Innerrhoden. Auf dieser guten Basis in Deutsch kénnte eine zweite
Fremdsprache in der Sekundarschule effizient und als Schwerpunkt erlernt werden. Einige sehen den spie-
lerischen und vielleicht auch mit weniger Scham behafteten Zugang zur zweiten Fremdsprache bereits in
der Primarschule als grossen Vorteil. Egal wie sich der Kantonsrat entscheidet, man kann nicht allen Kin-
dern gerecht werden. Einige Kinder haben wahrend der Primarschule grosse schulische Herausforderungen
und I6sen den «Knopf» kurz vor der Oberstufe. Andere haben als Teenager andere Probleme und haben
grossere Schwierigkeiten, in der Oberstufe noch eine zweite Fremdsprache zu erlernen. Egal, ob Ja oder
Nein zur Motion, es ist kein Entscheid gegen Franzdsisch, sondern ein Entscheid fur das Kind.

Andreani-Herisau, im Namen der SVP-Fraktion: Die SVP-Fraktion wird geschlossen fur die Erheblicherkla-
rung der Motion stimmen. Ich hoffe es gelingt mir meine Kolleginnen und Kollegen, die sich noch nicht si-
cher sind, ob sie die Motion unterstltzen, zu gewinnen. Was fur Argumente sprechen fir die Motion? Es
wurde bereits vieles gesagt. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist dem HarmoS-Konkordat nie beigetre-
ten und dies macht ihn unabhangiger. Es wurde auch der nationale Zusammenhalt angesprochen, bei-
spielsweise bei einem Wohnortswechsel. Fakt ist, dass eine einheitliche Handhabung bereits jetzt nicht
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gegeben ist und es in Zukunft auch nicht sein wird. Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat Frihfranzésisch
nie eingefuhrt. Im Kanton Zirich wurde Englisch zwischenzeitlich schon ab der 2. statt wie tblich 3. Klasse
unterrichtet. Wenn jemand zligelt, dann muss er sich damit auseinandersetzten. Der Kanton Graubtinden
verzichtet ganzlich auf Franzdsisch in der Volksschule, der Kanton gehort auch zur Ostschweiz. Die Grund-
kompetenzen Deutsch und Mathematik werden nachweislich schlechter: Im Lesen und in der Mathematik
zeigt der Trend in den PISA-Studien nach unten. Die Leistungen werden von Test zu Test schlechter. Fir
abnehmende Institutionen, wie die Mittelschulen, Berufsschulen und Lehrbetriebe stellt dies eine erhebliche
Herausforderung dar. Die freigewordenen Lektionen, je drei Wochenlektionen Franzdsisch in der 5. und

6. Klasse konnten fiir die Facher Deutsch und Mathematik eingesetzt werden, um diese Grundkompetenzen
zu starken. So wirden beispielsweise zwei Lektionen mehr Deutsch statt Franzdsisch in der 5.und 6. Klasse
zu einem zusatzlichen Gefass von mehr als 150 Lektionen flhren. Es ist auch richtig, dass zunehmend
mehr Kinder mit Deutsch als Zweitsprache im Kanton beschult werden. Dies sieht man anhand der aktuel-
len Fluchtbewegungen, insbesondere Schutzsuchende aus der Ukraine und Frauen mit Kindern aus Afgha-
nistan. Fur diese Kinder stellt Franzdsisch neben Englisch und Deutsch bereits die vierte Sprache dar, wel-
che sie erlernen missen. Dies ist schwierig. Ich kann hier aus eigener Erfahrung sprechen: Unsere vier afri-
kanischen Soéhne hatten sehr grosse Mihe mit Franzésisch. Es funktioniert: Der Kanton Appenzell Innerrho-
den zeigt, dass es auch ohne Fruhfranzosisch geht. Fir die Lernenden gibt es keine spurbaren Nachteile —
auch bei einem Kantonswechsel nicht. Carl Bosshard, der ehemalige Direktor der Kantonsschule Luzern
und Grindungsrektor der Padagogischen Hochschule Zug halt dazu fest (Condorcet-Bildungsperspektiven,
2025): «Die Appenzell Innerrhédler machen das Gleiche anders — und das mit Erfolg: Sie verlegten den
Franzosischunterricht von der Primar- in die Sekundarstufe und unterrichten hier mit hoher Kadenz. Sie be-
freiten die Primarklassen von Franzdsisch und gewannen Zeit furs Kernfach Deutsch. Bei Vergleichstests
liegen sie hier schweizweit an der Spitze. Ihr Grundsatz: Furs Erlernen einer Fremdsprache braucht es pra-
zise Kenntnisse und automatisierte Ausdrucksfahigkeiten der Muttersprache.» Zum Schluss: Der LAR hat
eine Umfrage bei den Lehrerinnen und Lehrer durchgefuhrt und es ist eine relative Mehrheit fur die Motion.
Ich hoffe es ist mir gelungen, Sie mit diesen Argumenten zu gewinnen, so dass Sie der Motion zustimmen
werden. Die SVP-Fraktion bedankt sich bei den Motionaren fir diese sinnvolle, zeitgemasse und verniinf-
tige Motion, fir die unsere Schilerinnen, Schiler und Lehrer sehr dankbar sind.

Walker—Stein: Bevor nun die persdnlichen Beitrdge zum Thema «Frihfranzésisch» folgen, méchte ich na-
mens der Motionarin und der Motionare festhalten, dass ausschliesslich iber die Erheblicherklarung der
Motion abgestimmt wird und dabei wird es bleiben. Annahme, also Ja, heisst Auftrag an den Regierungsrat
im Sinne des offen formulierten Antrages einen Gesetzesentwurf vorzulegen. Dieser wird dann im Kantons-
rat erneut behandelt. Ablehnung bedeutet Beibehaltung des Status quo. Diese Klarstellung erfolgt auch auf
Grund der Tatsache, dass der Regierungsrat eine Umwandlung in ein Postulat mdchte und in gewissen
Fraktionsvoten dieser Wunsch auch Anklang fand. Dazu haben sich die Motionarin und die Motionare natur-
lich wiederholt Gedanken gemacht. Die Motionare wollten keine Provokation oder etwas erzwingen, son-
dern an drei Stellen haben wir uns Uberlegt, ob ein Postulat oder eine Motion sinnvoller ist. Erstens bei der
Ausarbeitung der Motion und der Einreichung, welches Instrument soll angewandt werden. Dem Regie-
rungsrat Stricker sei gesagt, dass es ein Mangel einer Motion sein kann, dass das «Timing» nicht fixiert ist.
Es ist jedoch auch ein Zeichen unerschitterlichen Vertrauens an den Regierungsrat, dass er seinen Job
macht. Zweitens bei der Riickmeldung der Fraktionen im Vorfeld der Kantonsratssitzung, da wurde hinge-
hort, man hat sich getroffen und die Argumente wurden abgewogen. Drittens hat man es sich Uberlegt bei
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der Kenntnisnahme der Resultate der Umfrage des LAR. Es ist ein sehr robustes Mandat. Die eigene Erfah-
rung mit Postulaten in diesem Rat, die Lektlre wissenschaftlicher Literatur sowie schliesslich die Resultate
der LAR-Umfrage also Echoraum der Praktikerinnen und Praktiker bestéarken und verpflichten uns, beim In-
strument der Motion zu bleiben. Der Kantonsrat hat die Wahl zwischen féderalen Spielraum wahrnehmen
und Status quo. Wobei es fur den Status quo keine einzig belastbare Untersuchung gibt, die zeigen wirde,
dass im vorliegenden Setting Friihfranzdsisch positivere Resultate hervorbringt, wie Franzésisch in der
Oberstufe.

Wirth Barben-Speicher: Die engagierte Debatte zum Volksschulgesetz ist noch nicht so lange her. Sie hat
gezeigt, dass die Schulen ein grosses Anliegen sind. Unsere Schliler, die in Zukunft unsere Gesellschaft
gestalten sollten, bedirfen deshalb einer guten Bildung. Um im Berufsleben bestehen zu kénnen, ist es ent-
scheidend, dass man sich gut ausdriicken und auch einen Text lesen und verstehen kann, sowie auch Uber-
schlagsmassig einschatzen konnen, ob eine Rechnung stimmt oder nicht. Der Innerschweizer Bildungsex-
perte Carl Bosshard hat es einmal so ausgedriickt: «Besser zuerst scharfzlingig Deutsch als vielziingig,
aber ungenau.» Lernen ist ein Uben und dazu braucht es Zeit und Anleitung. Die Schweiz galt als ein Land
mit einem vorziiglichen Schulsystem und einer guten Allgemeinbildung. Wo stehen wir heute? Lehrmeister,
Fachhochschulen und Universitaten beklagen sich, dass viele ihrer Lehrlinge und Studenten, die Sprache
Deutsch schlecht beherrschen und oft einen Text, den sie lesen, gar nicht mehr richtig verstehen und fehler-
frei zu schreiben kann man kaum noch erwarten. Das Schulsystem ist in den letzten zwei Jahrzehnten mit
vielen Schulreformen liberzogen worden, angefangen mit Ernst Buschor, St.Galler Okonomieprofessor und
Bildungsdirektor 1995 — 2003 in Zurich. Er hat nach seiner Wahl zum Bildungsdirektor folgendes verspro-
chen (Condorcet, 2021): «Das zlrcherische Schulsystem vom hohen padagogischen Ross herunterholen
und zu einem Dienstleistungsunternehmen umformen.» Er initiiert ein Paket fur neue Public-Management-
Reformen, unter anderem das Projekt Schule 21. Der Umgang mit Computer, Internet und E-Mail kénne
nicht friih genug gelernt werden, am besten gleich zu Beginn in der Primarschule. Das Gleiche gelte fir die
englische Sprache. Fir Buschor war schon damals klar (Condorcet, 2021): «..., dass klnftig die 6ffentliche
Hand nur noch einfach testbare Facher als Grundbildung zu erbringen hatte, den Rest sollten die Eltern als
Investition fir die Zukunft ihrer Kinder auf dem Bildungsmarkt dazu kaufen.» Es lohnt sich herauszufinden,
welche Reformschritte zum heutig schlechten Abschneiden der Schiler fihren. Rein aufgrund der Harmoni-
sierung des Schulbeginns und der Anzahl Schuljahre, die ein Schiler absolviert, kann es wohl nicht liegen.
Forschungen haben gezeigt, dass kleine Kinder eine Sprache nur spielend lernen, wenn sie dieser jeden
Tag ausgesetzt sind. Das wurde Ubersehen, als man zum Wohl der Vielsprachigkeit bereits in den unteren
Stufen Fremdsprache eingefuhrt hat. Wenn es dann zwei Fremdsprachen sind, Ubersteigt dies die Lernka-
pazitat der Schuler. Sie werden frustriert, alles ein bisschen, aber nichts richtig, nirgends etwas vertieft. Das
Resultat ist, dass viele Schiler am Ende der Primarschule keine Freude an einer Sprache entwickeln konn-
ten. Frau Prof. Simone Pfenninger hat die einmalige Gelegenheit bei der Einfiihrung des Frihenglischen im
Kanton Zirich genutzt, um die Sprachkenntnisse am Ende der Primarschule der Kinder mit Frihenglisch
und denjenigen, die erst in der Oberstufe damit angefangen haben, zu untersuchen. Wie schon erwahnt,
nach sechs Monaten in der Oberstufe konnte kein Unterschied des Wissens mehr festgestellt werden.
Diese Forschungsresultate kdnnen auch auf das Friihfranzosische Ubertragen werden, gerade in der
Schweiz mit den vier Landessprachen ist es fur den Zusammenhalt wichtig, dass man sich mindestens in
einer zweiten Landessprache verstandigen kann. Weshalb Frihenglisch den Vorrang hat, ist wohl nur der
Wirtschaft gezollt. Ich personlich wiirde, falls Fremdsprachen in den Unterstufen, Franzdsisch vorziehen. Ich
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bitte Sie deshalb, die Motion zum Wohl der Schiler zu unterstitzen, im Wissen, dass es ein Grundproblem
ist. Man muss genauer anschauen, weshalb die heutigen Schiler solche Mangel haben.

Roth—Waldstatt: Ab der 5. Primarschulklasse haben die Kinder drei Lektionen mehr Unterricht als in der

4. Klasse. Fur viele Kinder ist das ein grosser Schritt, da sie jetzt ausser am Mittwoch jeden Nachmittag in
der Schule sind. Durch die zeitliche Mehrbelastung kommt der Selektionsdruck im Hinblick auf die Ober-
stufe dazu. In den Primarschulen werden in der Regel Kinder von einer Klasse gleichzeitig und im gleichen
Raum unterrichtet. Unterschiedliche Leistungsniveaus versucht man mit dem differenzierten Unterricht aus-
zugleichen, so auch im Fremdsprachenunterricht. Im Gegensatz dazu besteht in der Oberstufe der Vorteil,
dass die Schiilerinnen und Schiiler in der Regel getrennt in bis zu drei unterschiedlichen Niveaugruppen
unterrichtet werden kénnen. So werden Kinder besser abgeholt und eine Unter- und Uberforderung kann
reduziert werden. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass in den letzten Jahren immer mehr Kinder
wegen der Uberforderung des franzésischen Unterrichts dispensiert und dafiir im Deutsch geférdert werden.
Wie auch schon angesprochen, kommen bei Kindern mit Migrationsbiografie erschwerende Komponenten
dazu. Mit Schweizerdeutsch und Deutsch mussen sie sich zwar ahnliche, aber doch verschiedene Spra-
chen aneignen. Fir sie kommt also in der 5. Klasse bereits die finfte Sprache dazu. Das ist selten unprob-
lematisch, aber frustrierend und demotivierend, wenn es bereits beim Erwerb der Basiskompetenzen im
Hochdeutsch mangelt. Es ist daran zu denken, dass es nicht reicht, die Sprache einfach friih zu unterrich-
ten. Fir einen erfolgreichen Zweitsprachenerwerb ist eine hohe Kompetenz in den Erstsprachen ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor. Deshalb unterstitze ich die Motion, Franzdsisch erst ab der Oberstufe zu unterrich-
ten, auch wenn es eine der Landessprachen ist und die Weltsprache Englisch zuerst eingefiihrt wird. Die
Realitat sagt uns, dass Kinder sehr friih mit Englisch in Kontakt kommen und im Gegensatz zu vielen ande-
ren Fachern in den letzten Jahren immer mehr Vorkenntnisse in diesem Fach in die Schule mitbringen, da
sie von sich aus interessiert sind, Englisch zu lernen.

Frunz-Walzenhausen: Als Lehrmeister und Prifungsexperte unterstiitze ich im Grundsatz die Motion, sie
spricht mir sogar aus dem Herzen. Mir fehlen vor allem die sogenannten Grundkompetenzen nach der obli-
gatorischen Schulzeit. Lesen ist nicht gleich Verstehen und das einfache mathematische Verstandnis fehlt
teilweise komplett. Ob dies mit dem Entfernen des Bausteins Franzdsisch allein gelingt, bin ich mir nicht si-
cher. Eine Umwandlung in ein Postulat kénnte eine Chance einer gesamtheitlichen Uberpriifung des Grund-
schulunterricht in den unterschiedlichen Zyklen sein und nicht nur eine Verschiebung des Frihfranzésisch.
Ebenso wichtig scheint mir die Abstimmung mit dem Rest der Ostschweizer Kantone. Somit wiirde mich die
Umwandlung in ein Postulat im Sinne des Regierungsrates freuen.

Koller-Teufen: Es ist mir bewusst, dass man im Prasidium nicht unbedingt das Wort ergreifen sollte und
dennoch moéchte ich zwei Argumente aus der Praxis als Sekundarlehrer Sprachen ansprechen. Das eine ist
und es wurde bereits ein paar Mal angesprochen, die Kompetenzen in der Muttersprache. Wer eine Fremd-
sprache lernt, bendtigt Kompetenzen. Ich kann nicht Gber eine Sprache sprechen, wenn ich nicht einen Be-
zug machen kann, zudem, was ich bereits gelernt habe. Das ist der Grundsatz des Lernens. Wenn ich die
Muttersprache nicht kann, wie kann ich mir dann eine neue Sprache aneignen? Da habe ich oftmals Mangel
festgestellt, wenn die Kinder aus der Primarschule in die Sekundarschule gekommen sind. Das andere ist
das Argument der Intensitat, welches noch nicht genannt wurde. Wenn man eine Sprache lernt, bendtigt
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man eine gewisse Tiefe und einen gewissen Umfang. Es ist gut gemeint, wenn am Samstag oder Freitag in
der Zeitung stand, es ginge darum, in der Primarschule die Freude zu wecken. Das ist gut und recht. Wenn
die Kinder aber in der Oberstufe ankommen, sind sie in der englischen Welt. Die Kultur, die Musik, die
Filme, mit denen sie sich umgeben, sind auf Englisch und die Motivation liegt darin Englisch zu lernen.
Diese Motivation stelle ich im Franzésisch nicht fest. In meiner Zeit als Sekundarlehrer hatte ich Sprach-
schiilerinnen aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden, die mit dem Franzdésisch in der 1. Sekundarstufe im
Niveau G, also im untersten Niveau, befreit angefangen haben. Es waren zwei Mal zwei Madchen, die nicht
Uberfliegerinnen waren, intelligenzmassig, aber sie wollten Franzdsisch lernen. Sie gingen in der 3. Sekun-
darstufe im Niveau E ins Franzésisch und dies hat ihnen einen guten Anschluss an die Kantonsschule oder
den Anschluss in die Lehre als Kauffrau problemlos ermdglicht. Sie wollten Lernen und haben in der Ober-
stufe ihre Freude entdeckt. Das ist fir mich genau das Argument, um in der Oberstufe mit Franzosisch ein-
zusteigen und dann mit Motivation und Vertiefung zu versuchen, das Fach zu lernen. Ich habe das Gefihl,
dass man damit weiterkommt als mit der jetzigen Lésung. Mir geht es auch nicht darum, dass ich gegen das
Franzdsisch bin, ich habe die ganze Lehrzeit Franzdsisch Uber alles geliebt und hoffe sehr, dass man diese
Kultur auch weitervermitteln kann.

Egger—Speicher: Was will diese Motion? Sie will klar drei Entscheide des Kantonsrates. Der erste Ent-
scheid ist, ob nur eine Fremdsprache auf der Primarschulstufe unterrichtet werden sollte. Der zweite Ent-
scheid ist, als erste Fremdsprache Englisch beizubehalten. Der dritte Entscheid ist, ob die Grundkompeten-
zen gestarkt werden sollen. Es handelt sich also nicht um eine Analyse oder eine Evaluation und schon gar
nicht um eine Evaluation der Ursachen, weshalb das offensichtlich oder das gefiihlte Ergebnis nicht das ist,
was man vom Fremdsprachenunterricht vermeintlich erwartet hat. Ich verzichte auf eine fachliche Diskus-
sion. Der Kantonsrat ist kein Fachgremium, dies muss den Leuten Uberlassen werden, die sich fundiert mit
dieser Thematik auseinandersetzen. Der Kantonsrat ist ein politisches Gremium und ich mdchte deshalb
das Politische ansprechen. Die politische Situation in der Schweiz ist die, dass wir in einem mehrsprachigen
Land leben und dass wir eine immer wieder zitierte Willensnation sind. Das bedeutet, dass wir unbedingt
den Willen bendtigen, ein Land zu sein. Ein gemeinsames Land zu sein, ist eine Frage des Zusammenhal-
tes. Mir fehlt in dieser Diskussion, in dieser politischen Diskussion, der Blick tber den Tellerrand. Was hier
als hochaktuelle Diskussion bezeichnet wird, findet in der Romandie kein Echo. Der Blick in die Romandie
zeigt einerseits, dass die erste Fremdsprache ab der 3. Klasse Deutsch ist und er zeigt andererseits, dass
sich die Romandie wesentlich weniger schwer mit den Fremdsprachen tut. Wahrend im Kanton Appenzell
Ausserrhoden jetzt dartber diskutiert wird, ob man mit Franzdsisch besser erst in der Oberstufe beginnt,
laufen im Kanton Neuenburg Projekte, um den Deutschunterricht ins Kindergartenalter zu verlegen. Interes-
siert daran ist auch der Kanton Solothurn. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden diskutiert in einer Art Blase
und nur unter uns. Ich meine, dass die Westschweiz mit dem Bekenntnis dazu, als erste Fremdsprache
Deutsch zu unterrichten ihren Beitrag zum Zusammenhalt dieses Landes leistet. Sie zeigt Verstédndnis und
dass es wichtig ist, dass man sich anstrengt und den Willen bekundet, eine Nation sein zu wollen. Es kann
nicht sein, dass die sprachliche Mehrheit des Landes sich einfach dartber hinwegsetzt. Wir haben das
schon gemacht, in einem ersten Schritt als Englisch vorgezogen wurde und ein zweites Mal sendet man
wieder ein Signal aus, dass dies nicht so wichtig ist wie in der Westschweiz und das Franzoésisch auf die
Oberstufe verlagert wird. Man kann jetzt sagen und es ist gesagt worden, dass es nicht etwas gegen das
Franzésisch ist, aber es ist ein Signal an die Westschweiz. Es ist ein zweites Signal an die Westschweiz,
dass Englisch vorgezogen wird. Fur unsere Kompatrioten und in «SVP-Deutsch» wahrscheinlich

354



4.  Motion Marcel Walker, Stein, Sandra Weiler, Lutzenberg, und Max Slongo, Trakt. 53
Herisau; «Grundkompetenzen in der Primarschule starken, zweite Fremdsprache ab der 24. Marz 2025
Oberstufex»; Erheblicherklarung

«Miteidgenossinnen und Miteidgenossen» ist es ein Signal. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Romandie. Ich
bitte Sie deshalb, entscheiden Sie politisch und nicht vermeintlich wissenschaftlich und fachlich. Was liegt
als fachliche Grundlage vor, um diese drei schwerwiegenden Entscheidungen zu fallen? Es liegt gerade ein-
mal ein A4-Blatt vor. Jeder kommt mit irgendeiner Studie und irgendeinem Satz daraus. Ich kdnnte auch
Studien zitieren, die alles, was Sie bis jetzt gesagt haben, widerlegen. Entscheiden Sie politisch und ent-
scheiden Sie im Sinne eines Signals an die Romandie, dass das Anliegen Franzdsisch zu lernen, wichtig
ist. Bekennen Sie sich zum Zusammenhalt der Schweiz und senden Sie ein freundeidgendssisches Signal.

Slongo—-Herisau: Die Debatte Uber das Frihfranzdsisch und die Motionarin und Motionare haben dies ge-
wusst, als sie die Motion eingereicht haben und ich glaube, dass ich dies feststellen kann, wird emotional
gefuhrt. Jeder kann mitreden, jeder war einmal in der Schule, viele von uns haben eigene Kinder und sehen
es am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn sie Franzosisch sprechen. Einige im Saal sind sogar Fachper-
sonen, Lehrerinnen und Lehrer, Heilpadagoginnen und Heilpadagogen oder Dozentinnen und Dozenten.
Deshalb versuche ich die Emotion ein wenig herauszunehmen und auf einer ganz ntichternen Ebene ein
paar Argumente zu sammeln. Es ist super, dass Kantonsratin Egger—Speicher das Neuenburger-Modell an-
gesprochen hat. Ich durfte fiir drei Monate im Kanton Neuenburg unterrichtet in meiner Ausbildung. Ich
durfte in einer HarmoS-Klasse in unserem Modell an einer 3. Klasse, die gerade angefangen hat Deutsch
zu lernen, auf Franzésisch Deutsch beibringen. Das war eine super Erfahrung. Regierungsrat Stricker hat
von einem lustvollen Umgang gesprochen, der wichtig ist und welcher nicht gefahrdet werden soll. Ich
glaube, dass genau dies das Anliegen der Motion ist. Es wurde schon vermehrt angetdnt, dass der Kanton
Appenzell Ausserrhoden einen Alleingang machen wirde. Im Kanton Zirich, welchen man auch zur erwei-
terten Ostschweiz zahlen darf, 1auft eine gleichlautende Motion. Im Kanton St.Gallen wurde eine gleichlau-
tende Motion von allen Fraktionen eingereicht. Im Kanton Thurgau, welcher auch nicht HarmoS-Kanton ist,
ist eine gleichlautende Motion eingereicht worden. Dies mit mehr Mitunterzeichnenden, als es Uberhaupt
Mitglieder im Grossen Rat gibt. Das Anliegen kommt. Selbstverstandlich traue ich dem Regierungsrat zu,
dass wenn auch andere Kantone dazukommen, sich mit den anderen Kantonsregierungen abzusprechen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass das gleiche Signal, welches heute gesendet wird, auch aus anderen Kanto-
nen kommt. Es ist ein anspruchsvoller Auftrag an den Regierungsrat, das stimmt. Die Motionare haben
grosses Zutrauen und auch Vertrauen, dass der Regierungsrat dies kann. Was viel angetdnt wurde in den
letzten Debatten, ist, dass die Datenbasis fehlt, es eine subjektive Wahrnehmung ist und es gerade einmal
einige Argumente auf einer A4-Seite sind. Es sei kein fundiertes Wissen und ein Schnellschuss, da mochte
ich widersprechen. Die Fakten liegen namlich auf dem Tisch. Fur signifikant positive Effekte fur Frihfranzo-
sisch gibt es keine Studie oder Befunde, die dies nachweist und keine Studie ist sehr wenig. Raphael Ber-
thele, Professor flir Mehrsprachigkeit an der Universitat Freiburg, hat Forschungen und Empfehlungen an
die Politik in einer wissenschaftlichen Studie sehr selbstkritisch analysiert. Er kommt zum Schluss, dass die
Fremdsprachenpraxis, so wie sie jetzt im Kanton gehandhabt wird, durch (Sonntags Zeitung, 2024) «vage
Theorien und eine optimistische Sicht auf den Sprachenunterricht und das Sprachenlernen gekennzeichnet
ist.» Auf der anderen Seite weiss man diverse Dinge. Man weiss, dass die Halfte bis zwei Drittel der Schile-
rinnen und Schiler mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule im Franzésisch die grundlegenden Lern-
ziele nicht erreichen. Man weiss, dass besonders die Jungs benachteiligt sind, da es entwicklungsbedingt
den Madchen ein bisschen besser gelingt Sprachen zu erlernen. Man weiss, dass Friihstarter einen mini-
malen Vorteil haben und wie Kantonsratin Wirth Barben—Speicher gesagt hat, ein halbes Jahr spater einge-
holt werden. Man weiss aus den PISA-Studien und so alt sind die noch nicht, sie sind aus dem Jahr 2022,
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dass die Niveaus in Deutsch und in Mathematik sinken. Von Simone Ganguillet, Dozentin fur Fremdspra-
chenforschung und Didaktik an der Padagogischen Hochschule Bern, weiss man auch, dass «in der Ten-
denz lernen junge Erwachsene unter unterrichtlichen Bedingungen schneller als Kinder.». Es stimmt schon,
dass Kinder im spielerischen Setting mehr lernen, aber im schulischen Rahmen ist dies nicht nachgewie-
sen. Man weiss, dass die Muttersprache die zentrale Kompetenz ist, um eine Fremdsprache zu lernen. Die
Fakten sprechen klar fiir die Motion und die Expertinnen und Experten aus dem Kanton sind die Lehrerin-
nen und Lehrer. Diese wurden vom LAR abgeholt und sie haben ein Urteil geféllt. Ich interpretiere 60 % als
eine Mehrheit, wenn auch nicht eine Uberwaltigende Mehrheit. Der LAR hat jedoch nicht gefragt, ob die Mo-
tion unterstiitzt werden soll oder nicht, sondern der LAR hat gefragt und Kantonsratin Bischof—Gais hat es
schon gesagt, ob das Motionsanliegen unterstitzt werden soll oder ob es besser ware Englisch ab der Se-
kundarstufe zu unterrichten, beide Fremdsprachen ab der Sekundarstufe, eine Zwischenldsung oder der
Status Quo. Aus dieser Palette und aus diesem Blumenstrass aus Fragen hat eine grosse Mehrheit, nam-
lich 60 %, das Motionsanliegen unterstitzt. Wenn jemand etwas davon versteht, dann waren dies die Lehr-
personen wurde ich behaupten, denn sie sind es die jeden Tag und wahrscheinlich auch jetzt, obwohl ge-
rade an den meisten Schulen Pause ist, mit dem Unterricht konfrontiert sind. Aus diesen Griinden und ich
komme jetzt noch einmal auf das Anliegen von Kantonsrat Frunz—Walzenhausen, haben sich die Motionéare
gut Uberlegt, ob ein Postulat Sinn macht. Sie sind zum Schluss gekommen, dass ein Postulat richtig ist,
wenn man eine grosse Analyse machen und Fragen stellen will. Ich glaube, dass dies nicht im Widerspruch
dazu steht und man dem Motionsanliegen dennoch zustimmen kann. Der Kantonsrat darf Gber Bildungsre-
formen sprechen und dies soll gemacht werden. Man kann einen Schritt machen in diese Richtung und die
Motion annehmen. Man hat die Fakten und die Lehrpersonen stehen hinter dem Anliegen. Dies ist ein kla-
res Statement flr eine Erheblicherklarung. Ich schliesse mit Rolf Dubs, ehemaliger Professor fur Wirt-
schaftspadagogik, der lhnen vielleicht ein Begriff ist. Er hat gesagt, dass die Schulen nicht so gut seien wie
ihre Reformen, sondern nur so gut wie ihre Lehrer. Also héren wir doch auf unsere Lehrpersonen.

Ruppanner-Wolfhalden: Danke an Kantonsrat Slongo—Herisau fur den Steilpass: Ich gebe seit 30 Jahren
genau auf dieser Stufe Schule. Ich habe in dieser Zeit praktisch immer auch Frihfranzésisch unterrichtet.
und gehdre nicht zu diesen 60 % und somit zu dieser kleinen Minderheit von 40 %, die das Anliegen dieser
Motion nicht unterstitzen kann. Die Motion ist mir zu eng gefasst. Es wurde viel gesagt zu Studien und da
muss ich Kantonsratin Egger—Speicher recht geben: Man findet zu allem auch eine Studie, die das Gegen-
teil davon behauptet, sowie es gerade passt. Ich wiirde auch Studien finden, die meine Argumentation stut-
zen, aber dies soll jetzt nicht das Thema sein. Ich bedauere sehr, dass man die Ressourcen nicht sinnvoller
einsetzt als jetzt in eine Motion, die sehr eingeschrankt ist. In der Motion steht nicht einmal, dass man die
Grundkompetenzen stitzen will, sondern es steht einfach, dass Franzosisch in den Zyklus 3 verschoben
und die Einfuhrung eines freiwilligen franzésischen Unterrichts in der Primarschule zu prifen sei. Dartiber
hat noch niemand gesprochen. Fir mich ist dies ein Stolperstein. Wer wirde freiwillig Franzésisch auf der
Primarschule wahlen? Es werden sich die melden, fiir die es sicher kein Problem ist. Wie soll dies dann in
die Oberstufe tbernommen werden? Dann gibt es von Anfang an Niveaugruppen, wenn man sich in der

5. Klasse nicht gemeldet hat, um freiwillig in das Franzdsisch zu gehen. Die Fehlertberlegung war, dass es
im Kanton tUberhaupt kein Gymnasium gibt. Dieses Themenfeld wollte ich noch gerne ansprechen, bevor ich
auf ein bisschen Ubergeordnete Punkte eingehe, weshalb ich ein Postulat sehr schatzen wirde. Es gibt ein
Problem und es wurde schon von verschiedenen Seiten angetdnt, dass die Grundkompetenzen abnehmen.
Man 16st das Problem nicht, indem man einfach Franzésisch rauszupft. Ich bin Gberzeugt, dass es da eine
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grundlegende Diskussion braucht und ich bin auch tberzeugt, dass es nichts nitzt, wenn jeder Kanton fur
sich eine Motion durchbringt, fur die gesetzliche Grundlage ausgearbeitet werden mussen fiir die Verschie-
bung des franzdsischen Unterrichts. Ich denke, dass eine Giberkantonale, mindestens eine Ostschweizer,
wenn nicht eine nationale Zusammenarbeit nétig ware, damit man gemeinsam die Schulen vorwartsbringt
und dass die Gesellschaft davon profitiert. Von daher ist fir mich die Motion nicht zielfihrend.

Kohler—Rehetobel: Die Grundkompetenzen zu starken und die Themen zu Uberprifen konnte ich sehr un-
terstltzen. Ich bin aber wie mein Vorredner nicht Uberzeugt davon, dass es uns viel weiterbringt, wenn man
ein Schraubchen herausnimmt und daran dreht und sich damit erhofft, dass man damit die Grundkompeten-
zen gestarkt hat. Diese Losung Gberzeugt mich nicht. Ich sehe vor allem auch Griinde fiir das Beibehalten
des franzoésischen Unterrichts in der Primarschule. Erstens und es ist mir ein wichtiges Anliegen, ist die Be-
deutung des Zusammenhaltes in der Schweiz mit der Sprache Franzdsisch. Zweitens sehe ich es als durch-
aus positiv an, dass man in der Primarschule die Mdglichkeit hat, den Schiilerinnen und Schiilern auf eine
noch spielerischere Art und Weise Fremdsprachen naherzubringen. Drittens und ich spreche jetzt als Mutter
von drei Kindern, sehe ich einfach, dass auf der 6. Stufe so viele andere Fragen Bedeutung haben, wie bei-
spielsweise Schulort, Schulwechsel, Schulhauswechsel, die ganze korperliche Entwicklung, Social-Media-
Konsum, der Beginn der Berufswahl. Dadurch habe ich das Gefuhl, dass die Neueinfiihrung der franzdsi-
schen Sprache sehr schwierig ist. Uberpriifen, ja, aber ergebnisoffen: Dies sind meine Hauptgriinde, wes-
halb ich, wenn es bei einer Motion bleibt, diese Motion fiir nicht erheblich erklaren kann.

Kaffeepause 09.55 bis 10.15 Uhr

Ledergerber—Rehetobel: Als Vorstandsmitglied des LAR mdchte ich mich dussern: Es ist unbestritten,
dass der Fremdsprachenunterricht in der Primarschule neben vielen anderen Aspekten herausfordernd ist.
Ich schliesse mich den sehr vielen Argumenten der Vorrednerinnen und Vorredner an, insbesondere auch
an das Votum von Kantonsrats Ruppanner—Wolfhalden und die Voten der Kantonsratinnen Kohler—Reheto-
bel und Egger-Speicher. Sehr oft wurde die Umfrage des LAR als Argument fiir die Motion angesprochen.
Der LAR schliesst aus dieser Umfrage, dass fundiert geprift werden muss, wie man mit dem Fremdspra-
chenunterricht weitermachen soll. Der LAR befirchtet, dass mit der Umsetzung der Motion eine erfolgreiche
und zielgerichtete Losung fir den Kanton Appenzell Ausserrhoden in Abstimmung mit den weiteren Ost-
schweizer Kantonen verhindert wird. Der LAR beflrwortet eine Umwandlung in ein Postulat und lehnt die
Form der Motion ab. In der Stufenkonferenz vom 1. November 2024 ist bereits sichtbar geworden, dass in
Schulen des Kantons Appenzell Ausserrhoden Franzésisch schwierig zu unterrichten ist, aber auch, dass
es zum Teil sehr erfolgreich unterrichtet wird. Eine Arbeitsgruppe aus dem Vorstand des LAR erarbeitet zur-
zeit die Mdglichkeit, wie man die Lehrpersonen besser unterstiitzen kann, auch untereinander und dass sie
von aussen voneinander profitieren kénnen.

Wigger—Heiden: Als ich die Motion gelesen habe und den prazisen Antrag, also nicht die Begriindung,
habe ich mir zunachst einmal das Volksschulgesetz vorgenommen und mich gefragt, wo im Gesetz die ge-
setzliche Grundlage erstellt werden miisste, die ein einziges inhaltliches Fach betrifft. In Art. 15 des Volks-
schulgesetzes (bGS 412.00) heisst es, dass der Regierungsrat den Lehrplan mit Stundentafel erlasse, so-
dass ich daraus zunachst einmal schliesse, dass formal die Kompetenz beim Regierungsrat liegt. Der

357



4.  Motion Marcel Walker, Stein, Sandra Weiler, Lutzenberg, und Max Slongo, Trakt. 53
Herisau; «Grundkompetenzen in der Primarschule starken, zweite Fremdsprache ab der 24. Marz 2025
Oberstufex»; Erheblicherklarung

Regierungsrat hatte jetzt also die Chance, sich aufgrund der Diskussion das Pro und das Contra zu Uberle-
gen, wenn man den Lehrplan entsprechend anpasst und die Stundentafel verandert. Ich méchte damit sa-
gen, es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass auf der Ebene Volksschulgesetz eine aus der jetzigen Situa-
tion sehr kontrovers diskutierte Frage gesetzlich verankert wirde. Wo stehen man dann in 10 — 15 Jahren,
wenn die Welt vollig anders aussieht? Ich mdchte sagen, dass mir dies rein formal nicht einleuchtet, es sei
denn, ich bekdme hier noch andere Hinweise darauf, dass man so etwas im Volksschulgesetz machen
kénnte. Ich sehe die Schwierigkeiten und ich habe selbst viel Erfahrung mit benachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen. Ich sehe das Dilemma. Wieso sind die heutigen sogenannten Grundkompetenzen weniger? Ich
darf dies als «Oldie» im Kantonsrat sagen mit ber 70 Jahren: In meiner Schulzeit in der Primarschule habe
ich noch 50 % meiner Zeit fir Rechenaufgaben, Kopfrechnen, Rechtschreiben und Diktate aufgewendet. Ich
bin tatsachlich Uberzeugt, dass auf dieser Ebene die Kompetenzen der dlteren Generation besser waren
beim Austritt aus der Schule. Ich bin aber genauso Uberzeugt, dass die Jliingeren heute, wenn ich mich mit
Enkelinnen vergleiche, so viel anderes in der Schule lernen, was vordergriindig scheinbar nicht Grundkom-
petenz ist. Sehen Sie einmal wie ich mit dem Handy umgehe und vergleichen Sie mich mit einer Zwdlfjahri-
gen. Dann will ich sagen, dass der Vergleich aus meiner Sicht hinkt und wenn man seriés eingreifen will in
so ein Element, was zugegeben wichtig ist, dann bitte erst einmal mit einer verninftigen Analyse. Dies, um
zu schauen, woher denn all die vielen Schwierigkeiten kommen. Ich mache noch eine letzte Bemerkung und
dies ist Uberhaupt kein Angriff auf das Lehrpersonal, aber es gibt Lander, zum Beispiel Frankreich, in denen
man Kindern eine andere Sprache beibringt mit Lehrpersonen, die eine héhere Grundausbildung, namlich
Grundkompetenz im Vermitteln von Fremdsprachen haben, als wir dies bei den Lehrpersonen kennen. Man
soll auch in andere Lander schauen. Ich bin noch mit 64 Kindern in einer Schulklasse gross geworden. Es
gab wahrscheinlich weniger Disziplinarprobleme als heute in einer Schulklasse mit 18 Kindern. Es war eine
andere Zeit, es waren andere Rollen. Ich will damit sagen, jetzt alles am Frihfranzdsisch festzumachen,
finde ich sehr gewagt.

Volger-Schoénengrund: Auf die Bildung kommen sehr grosse Themen zu. Die Welt und somit auch die Be-
rufswelt entwickeln sich massiv, insbesondere in der Digitalisierung und seit relativ kurzer Zeit mit der kiinst-
lichen Intelligenz (KI) sehr rasant. Es braucht entsprechend ein politisches Signal an die Bildung, an unsere
Kinder, vor allem aber auch an die Wirtschaft. Das Sprach- und Textverstandnis ist schon seit vielen Jahren
ein Thema und auch ich als Lehrmeister seit bald 15 Jahren stelle immer wieder fest, dass die Jugendli-
chen, in diesen Bereichen, sprich Grundkompetenz, tendenziell schlechter werden. Jedoch gibt es mit der
Kl neue Voraussetzungen. Insbesondere in der Muttersprache muss man ein gutes Sprach- und Textver-
stédndnis haben und somit eben auch gute Grundkompetenzen. Dies gilt auch fir andere Facher, beispiels-
weise Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT-Facher). Aus diesem Grund bin ich
klar der Meinung, dass zuerst die Grundkompetenzen gestarkt werden mussen, ein sauberes Fundament
fur die Kinder erarbeitet werden muss und man sich dann mit der Sprachenvielfalt auseinandersetzen kann.
Es drangt. Die Welt, wie angetdnt, entwickelt sich und auch der Kanton muss mit der Bildung zusammen am
Ball bleiben, siehe zum Beispiel im Kanton St.Gallen mit der IT-Bildungsoffensive. Entsprechend unterstitze
ich die Motion explizit. Diese Massnahme wird selbstverstandlich nicht alles andern oder einfach alles bes-
ser machen, aber es ist ein starkes erstes Zeichen, um hier am Ball zu bleiben und einen Schritt weiterzu-
kommen.
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Hagmann-Herisau: Ich bin mit den Motionaren einig, dass die Bildung im Kanton wichtig ist und man sie
starken muss. Es ist wichtig, dass die Grundkompetenzen in Mathematik und Deutsch verbessert werden,
und so wird es auch von verschiedenen Gruppen, wie beispielsweise den Lehrmeistern gefordert und dies
wurde heute auch schon gesagt. Allerdings ist unklar, ob dies wirklich mit dieser Motion erreicht wird, wenn
man nur die Franzoésischlektionen im Zyklus 2 streicht. Sprachen missen Spass machen und die Schulerin-
nen und Schiller miissen ganz klar den Mehrwert erkennen, dass sie sie auch gerne lernen. Das kdnnte
aber auch im Zyklus 2 mit dem Projekt geschehen und mit der Kultur zusammen unterrichtet werden und
sogar mit Erlebnissen, die in dem Sprachraum gemacht werden kdnnen. Da wéare eine Mdglichkeit, dies den
Schilern besser mitzugeben. Die Grundkompetenzen in den Grundfachern sollen steigen, aber man muss
die Bildung als Ganzes anschauen. Es gibt ganz viele verschiedene Bausteine in der Bildung. Alle missen
angeschaut werden und nicht bloss ein kleiner Puzzle-Stein oder ein kleiner Baustein herausgepickt wer-
den. In einem Postulat kdnnte dies gelingen. Leider haben es die Motionare verpasst, einen ganz klaren
Auftrag zu erteilen, dass die Grundkompetenzen ausgebaut werden mussen oder zu erklaren, was mit den
freiwerdenden Lektionen geschieht. Kann ich vielleicht als Schulprasidentin fir die Gemeinde noch ein biss-
chen Geld sparen? Im Endeffekt sind es dann drei Lektionen weniger Schule. Ist dies irgendwo geregelt?
Nein, ich glaube, dies kann nicht die L6sung sein. Mir ist es wichtig, dass der Regierungsrat an dem Thema
bleibt, es sauber aufarbeitet, um das Problem zu erkennen. Es ist nicht gewinnbringend, einzelne Bausteine
herauszunehmen. Ich bin fiir eine Umwandlung in ein Postulat, das kénnte ich unterstiitzen, damit man in
einem Jahr eine Auswertung hat. Bei einer Motion gibt es keinen Behandlungshorizont.

Egger-Speicher: Ich habe noch eine Frage an den Regierungsrat Stricker. Im Jahr 2014, als der Kanton
Thurgau das Franzosisch in der Primarschule abgeschafft hat, waren die Reaktionen in der Westschweiz
heftig, von schockiert ber Affront. Es stand zur Diskussion, ob der Bund Eingriffe aufgrund des Bildungsar-
tikels in der Bundesverfassung nehmen koénnte, wenn keine Harmonisierung in wesentlichen Fragen zu-
stande kommt. Wir berufen uns jetzt interessanterweise immer auf andere Kantone, die auch ausgeschert
sind, die auch ihre Spezialldsung fahren. Eigentlich misste man sich am Gbergeordneten orientieren, nam-
lich am Bildungsartikel in der Bundesverfassung. Ich hatte gerne eine Stellungnahme des Regierungsrates
dazu.

Riiegg—Heiden: Ich habe jetzt viel gehdrt und verstanden, dass weitere Reformen nétig sind. Man soll die-
ses und jenes und das und das. Dies zeigt doch klar auf, dass es besser ware, wenn man ein Postulat ma-
chen wirde, um das Ganze einmal anzuschauen. Was muss verandert werden? Welche Kompetenzen sind
gefordert? Wie sieht es aus? Es steht, dass ein Freifach angeboten werden kénnte. Ein Freifach bedeutet,
dass es ausserhalb der ordentlichen Schulstunden liegt. Da nimmt man den Schilern wieder Freizeit weg.
Es bendtigt Lehrer. Wer bezahlt dies? Es muss auch bezahlt werden. Dann kann es sein, dass irgendwo in
einem Dorf nur ein oder zwei Schuler Franzdsisch lernen wollen als Freifach. Wohin mit ihnen? Diese brau-
chen einen Transport oder es wird gar nicht angeboten. Dann gibt es wieder einen Nachteil fur die, die das
wollen oder es heisst, dass die Eltern zahlen missen und es nicht in der ordentlichen Schulzeit. Denn es
gibt vielleicht auch Eltern, die finanziell nicht so gut gebetet sind, dass sie sich das leisten kdnnen, selbst zu
zahlen. Ich bin teilweise auch in Bern und habe mit franzdsischen, italienischen und auch ratoromanisch
Sprechenden zu tun und manchmal finde ich es schade, wenn man sich nicht mehr versteht oder sich nicht
die Mihe macht, sich gegenseitig zu verstehen und man wechselt auf Englisch. Dann stehe ich an, da ich
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im Englischen nicht so bemachtig bin. Es tut mir leid, aber ich hatte so Sprachlehrer, die ich nicht gerade
super gefunden habe. Vermutlich haben sie mich als Schiler auch nicht super gefunden, dies kann ich jetzt
im Nachhinein sehr gut verstehen. Ich bin immer wieder in Luxemburg und die luxemburgische Sprache ist
unserer Mundart dhnlich. Sie haben auch eine Schrift und lernen in der 1. Klasse Luxemburgisch und
Deutsch, in der 2. Klasse kommt Franzésisch dazu und ab der 7. Klasse noch Englisch. Als ich die einmal
gefragt habe: Wie ist euer Schulsystem? Welche Sprache lernt ihr wann? Fanden sie, dass Sprachen nicht
abgeschafft werden sollten, denn es ist das Wichtigste von allem. Da sieht man einfach die Interessen, die
aufeinanderprallen. Wenn die Motion in ein Postulat umgewandelt werden kénnte, dann kénnte ich dem zu-
stimmen. Die Motion wiirde ich ablehnen, denn ich bin wirklich ein Befiirworter des Friihfranzdsisch.

Gut—Walzenhausen: Zuallererst mochte ich mich bei Kantonsratin Ledergerber—Rehetobel fir die erklaren-
den Worte zur Haltung des LAR bedanken. Das klingt ein bisschen anders als das, was bis jetzt von Ihnen
kolportiert wurde, herzlichen Dank fur die Richtigstellung. Inhaltlich einige Punkte: Es wird immer wieder ar-
gumentiert, es sei pseudowissenschaftlich statt politisch. Es gehe darum, die Grundkompetenzen zu star-
ken. Erstens, ich mochte darauf hinweisen, dass man Franzoésisch ab der 5. Klasse lernt. Grundkompeten-
zen erlernt man ab dem Zyklus 1. Ich habe das Gefiihl, dass wenn man in der 5. Klasse noch ein bisschen
mehr Grundkompetenzen nachholen muss, da man es in den ersten vier Klassen verpasst hat, dann hat
dies nichts mit Franzdsisch zu tun. Zweitens, eine kleine Sprachtheorie: Es macht keinen Sinn, eine Spra-
che, die sowieso verwandt ist mit der unserer friiher zu lernen. Drei Beispiele: Schule heisst auf Englisch
«school», auf Franzdsisch «école», Sommer heisst auf Englisch «<summer», auf Franzésisch «été» und
Sonntag heisst auf Englisch «sunday» und auf Franzésisch «dimanche». Das ist eine andere Sprache, die
mehr Zeit braucht, um sie zu lernen. Meiner Meinung nach ist Spracherlernen eine der wenigen Hirnleistun-
gen, die Kinder im aktuellen Schulsystem noch leisten mussen, ndmlich das Auswendiglernen. Das, was fur
uns «alte Sacke» noch normal war, alles auswendig zu lernen, das gesamte «ABC» vorwarts und rick-
warts. Dies kann man nur, wenn man eine Sprache lernt, Worter lernt. Dieses Argument wurde bis jetzt
noch nicht erwahnt. Wegen der fehlenden Grundkompetenzen: Wenn ich Kantonsratin Bischof-Gais richtig
verstehe, gibt es etwa seit 30 Jahren Frihfranzdsisch, das heisst, dass die Grundkompetenzen seit 28 Jah-
ren zusammengebrochen sind, wenn diese Argumentation stimmt. Sie stimmt allerdings nicht, aber seit es
die sogenannten sozialen Medien gibt, die alles andere als sozial sind und seit es die Verseuchung auf-
grund des Handys gibt, hat sich ganz viel geandert, auch kulturell an den Schulen. Die Schule war bis jetzt
nicht in der Lage, sich anzupassen und zu reagieren. Jetzt spricht man von IT-Offensiven. Einmal mehr
schlagt man den Sack und meint eigentlich den Esel. Diese Motion schraubt an einer kleinen, unbedeuten-
den Stellschraube herum. Man sollte ein Postulat machen und dem Regierungsrat eine Chance geben, um
ein grundsatzliches Statement abzugeben. Kantonsrat Walker—Stein méchte ich noch entgegnen, dass
selbstverstandlich auch mein Vertrauen in den Regierungsrat absolut unerschitterlich ist. Bei mir bezieht
sich dieses Vertrauen allerdings nur auf den Inhalt und nicht auf die zeitliche Gestaltung. Ich weiss aus ei-
gener Erfahrung, wie lange es gehen kann, bis man zu einer Motion eine Antwort bekommt. Ich sage jetzt
nicht, um welche es sich handelt.

Walker—Stein: Es gibt schon einmal wahnsinnig viel Vertrauen, das ist einmal festzuhalten. Ob dieses Ver-
trauen jetzt strukturell oder inhaltlich ist, ist dahingestellt. Das ist schon fiir die finf Regierungsrate da vorne,
die jetzt auch strahlen. Zur «cohésion nationale»: Der nationale Zusammenhalt ist nicht in Gefahr. Sicher
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nicht aufgrund des Umstandes, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden im Zyklus 2 die Grundkompeten-
zen starken will. War der nationale Zusammenhalt vor der Einfiihrung des Frihfranzésisch schlechter und
nachher besser? Die Motion will einen wirkungsvolleren Einsatz von Lehr- und Lernressourcen erzielen und
in keiner Art und Weise das Zielniveau des Franzdsisch oder gar das Franzdsisch an sich in Frage stellen.
Zurick zum nationalen Zusammenhalt: Aufgrund einer sehr grossen Verwandtschaft im Kanton Wallis bin
ich mir der Bedeutung der Mehrsprachigkeit bewusst. Jedoch auch dem Umstand, dass es flir das Erlernen
einer Sprache nicht nur einen friihen Umgang braucht. Da komme ich wieder zu den drei Saulen. Frih ware
super, aber auf einer guten Erstsprachebasis noch besser und es braucht ein gewisses Mass an Beriese-
lung. Vielleicht gibt es in Luxemburg diese Vielsprachigkeit. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden hat man
Alltag null mit Franzésisch zu tun. Es gibt keine Nachbarn, die Franzésisch sprechen. Das heisst, dass es
das Sprachbad, welches es fir einen frihen Zweisprachenerwerb braucht, nicht gegeben ist. All jene, die
sich um die «cohésion nationale» Sorgen machen, weshalb eigentlich erst jetzt? Gemass der Stundentafel
des Kantons Appenzell Ausserrhoden kénnen die Schilerinnen und Schiiler der dritten Sekundarstufe im
Niveau G Franzdsisch abwahlen. Wenn der Zeitpunkt des Starts des Lernprozesses den Zusammenhalt ge-
fahrden wirde, dann ware doch das Abwahlen schon langst ein Grund gewesen, sich zu empdren und sich
Sorgen zu machen zur «cohésion nationale».

Jucker-Herisau: Was jetzt noch gar nicht aufgeworfen worden ist, ist die Frage, wie viele Lektionen in den
Oberstufen Franzosisch unterrichtet werden wirden, wenn der Franzosischunterricht erst dann startet. Mis-
sen in den Oberstufen die Lektionen Anzahl erhéht werden, um das gleiche Resultat am Ende der Schulzeit
zu erhalten? Mehr Lektionen Franzdsisch in den Oberstufen wiirden dazu flhren, dass fur andere Facher
weniger Zeit Ubrig ware. Wer entscheidet, welche Facher ausscheiden? Wirde dies auch wieder im Kan-
tonsrat ausgehandelt werden? Eine Konzentration von Lektionen auf einen kleineren Zeitraum k&me nicht
allen zugute. Gerade fir die schwacheren Schilerinnen und Schiler kommt dies einer Benachteiligung
gleich, da sie weniger Zeit haben, sich mit einem Thema auseinandersetzen. Zu diesem Schluss kommt (ib-
rigens auch Raphael Berthele, welcher zuvor auch von Kantonsrat Slongo—Herisau zitiert worden ist. Es ist
also ein sehr komplexes Thema.

Tobler—Wolfhalden: Ich habe im Franzdsisch wahrscheinlich die schlechtesten Noten in diesem Saal erhal-
ten. FUr mich war es so ein Ding, Fremdsprachen zu lernen. Ich habe mich allerdings wahnsinnig gefreut,
dass ich das Gelernte anwenden und brauchen kann. Ich brauche es jeden Monat, wenn die Zeitschrift der
Freiberger wieder zu mir kommt «Le Franches-Montagnes». Zuhause zlichten wir Freiberger. «Die Jugend
lebt heutzutage im Luxus, hat schlechte Manieren, verachtet die Autoritat, hat keinen Respekt vor den &lte-
ren Leuten und schwatzt, obwohl sie arbeiten sollte. Die jungen Leute stehen nicht mehr auf, wenn die Alte-
ren das Zimmer betreten, sie widersprechen ihren Eltern, schwadronieren in der Gesellschaft, verschlingen
bei Tisch die Sussspeisen, legen die Beine tbereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.» (Sokrates). Dies
hat Sokrates, welcher 400 Jahre vor Christus gestorben ist schon gesagt. Der Kantonsrat muss bestimmen
und er greift jetzt politisch in das ein, was die Leute lernen sollen. Eigentlich geht es um den Rahm und Zu-
cker: Das, was sie lernen wollen, lernen sie. Es wurden auch die sozialen Medien erwahnt. Seit 30 Jahren
wird dies so unterrichtet, das wurde bereits gesagt. Das Problem ist, dass wenn die Motion angenommen
wird, dann kann ich in zehn Jahren eine Motion stellen, die gegen Frihenglisch ist und dies aus der glei-
chen Betrachtungsweise. Wenn die Motion angenommen wird, ist dies ganz klar ein politisches Signal
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gegen Franzosisch, da nichts anderes in der Motion drinsteht als das Fruhfranzésisch im Zyklus 2 abzu-
schaffen. Fremdsprache vor Landsprache, also Englisch vor Franzdsisch: Wir haben schon viel erlebt. Frie-
den ist die Zeit zwischen den zwei Kriegen. Wenn man sich fragt, weshalb man im Welschen sofort auf Eng-
lisch umschwenkt und lieber nicht Deutsch spricht, dann muss dies angesprochen werden. Sie mdchten
nicht Deutsch sprechen nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben sich viele Deutsch-
schweizer mit den Deutschen solidarisiert und dies nehmen uns die Franzdsischsprechenden teilweise im-
mer noch Ubel. Die Generation hilft und die Zeit hilft. Einmal hatten wir vor der Grenze Franzosen. Napoleon
kam vorbei und hat im Léwenhof im Rheineck genéchtigt. Einmal waren die Italiener hier, die Rémer, dann
die Osterreicher und aus diesem Grund gibt es unseren Bund vielleicht. Es gab schon immer fremde
Mé&chte hier. Man muss in Zukunft zusammenstehen. Zurzeit wird Milliarden in die Armee investiert. Der
Kanton Appenzell Ausserrhoden sollte auch in den Zusammenhalt der Schweiz investieren und deshalb
werde ich die Motion ganz klar ablehnen.

Slongo—-Herisau: Ich versuche, nicht schneller zu sprechen, aber auf den Punkt zu kommen. Es wird ge-
sagt, dass die Motion zu starr sei und das falsche Instrument sei, um das Ziel zu erreichen. Ich mdchte fol-
gendes entgegnen: Der Regierungsrat erhalt einen ausreichenden Spielraum. Es gibt das Thema des frei-
willigen Franzdsischunterrichtes, welches bewusst mitgegeben wurde auf die Reise. Wenn die Motion er-
heblich erklart wird, dann soll sich der Regierungsrat die nétigen Gedanken machen, was sinnvoll ist, was
finanziell tragbar ist und was organisatorisch Sinn macht. Da hat der Regierungsrat den Spielraum. Ebenso
bei der Anzahl Lektionen und wie sie genutzt werden. Dies steht nicht in dieser Motion, das ware zu opera-
tiv, wenn man dies im Motionstext schreiben wirde. Auch wurde gesagt, dass im Motionstext steht, dass
man die Grundkompetenzen starken will. Wenn man spitzfindig ist, stimmt dies, aber wenn Sie den Titel der
Motion lesen und die erste Seite, auf welcher sehr ausfihrlich begrindet wird, wirde es mich sehr Uberra-
schen, wenn der Regierungsrat die drei freiwerdenden Lektionen fir Englisch einsetzt. Dies ware alles an-
dere als im Sinn der Motionare. Die Kommunikation des LAR ist an dieser Stelle ein bisschen widerspriich-
lich. Vielleicht kann Kantonsratin Ledergerber—Rehetobel dies nachher noch korrigieren. Es kann sein und
da bin ich nicht im Bild, dass der Vorstand des LAR flr ein Postulat ist, aber die Lehrpersonen wurden nicht
zu einem Postulat befragt, da logischerweise auch eine Motion eingereicht worden ist. Von diesen Lehrper-
sonen haben sich 60 % fur das Motionsanliegen ausgesprochen und nicht fur ein Postulat. Abschliessend
denke ich an den Handlungsbedarf, der unbestritten ist. In diesem Saal ist man sich einig, es muss etwas
gehen und es ist auch klar, dass mit dieser Motion nicht alle Probleme im Bildungsbereich gelost werden.
Auch die Grundkompetenzen werden nicht durch die Decke schiessen und dies hat auch nie jemand ver-
sprochen. Weitere Vorstdsse, mehr Analysen, Befragungen, grundlegendes Hinterfragen der Bildungsrefor-
men, die in den letzten 20 Jahren im Kanton und in der Schweiz gemacht wurden, folgen. Die Motionare
unterstutzen dies. Ich bin der Erste und ich denke ich kann auch fir Kantonsrat Walker—Stein und Kantons-
ratin Weiler—Lutzenberg sprechen, die bereit sind, genau solche Vorstésse mitzutragen. Die Motion ist ein
Puzzleteil, aber sie ist eben sehr wichtig und es steht nichts im Widerspruch zur Annahme der Motion. Die
Motion setzt die Leitplanken mit einem klaren Auftrag an den Regierungsrat, der nicht einfach irgendetwas
machen und auch zeitnah umsetzen kann. Ich war jetzt nichtern und neutral, deshalb die Emotionen zum
Schluss: Der Kantonsrat ist immer stolz darauf, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden ein fortschrittli-
cher Kanton ist, dass der Kanton mutig ist und dass er progressiv ist. Genau heute hat der Kantonsrat wie-
der einmal Gelegenheiten dazu. Mit dieser Emotion darf ich Sie dazu einladen, die Motion zu unterstitzen.
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Weber-Trogen: Meine Sicht aus der Perspektive des Padagogen Stufe Gymnasium: Ja, man benétigt eine
Starkung der Grundkompetenzen, das sagen auch die Universitaten. Wenn man dies bei der Ursachenfor-
schung anschaut, stellt sich fiir mich eine Frage: Ist der Schluss berechtigt und kausal, dass die notwendige
Starkung der Grundkompetenzen durch eine Abschaffung des Frihfranzdsisch erreicht wird? Aus meiner
Sicht klar, Nein. Es gibt so viele Faktoren, die den Lernerfolg beeinflussen. Ich kdnnte jetzt genauso be-
haupten, dass weniger Hobbystress und weniger Handy einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg hatten.
Dazu fande ich viele Studien und viel Zustimmung in diesem Saal. Von dem her ist flr mich klar, dass das
Signal dieser Motion Frihfranzdsisch abzuschaffen, auf einer zu schwachen Basis steht. Es werden Studie
hin und her zitiert, dabei hat das Parlament die Mdglichkeit einer breiten Auseinandersetzung. Ich erwarte,
dass man dem Departement den Auftrag als Postulat erteilt und dann mit einem konkreten Vorschlag die
Kommission Bildung und Kultur beauftragt, als vorbereitende Kommission die Fakten ausgewogen darzule-
gen als Ausgangslage fiir einen faktenbasierten Entscheid. Der Kantonsratsprasident hat es schon gesagt,
die Redeliste ist lang und es stellt sich naturlich die Frage nach dem Ordnungsantrag. Diesen stelle ich je-
doch nicht, aber trotzdem melden sich immer wieder Rednerinnen und Redner. Genau deshalb, da man
sich an den beschriebenen Prozess und das Verfahren gehalten hat. Man vertraut dem bewahrten Prozess.
Ich fordere die Motionare auf, ihre Motion in ein Postulat umzuwandeln und wenn dies nicht geschieht,
muss ich gegen die Motion stimmen, obwohl ich das Bedurfnis sehe.

Gut—Walzenhausen: Kantonsrat Weber—Trogen hat das Wesentliche schon gesagt. Ich méchte trotzdem
Kantonsrat Slongo—Herisau noch eine Antwort geben. Eine seiner unemotionalen Aussagen war, dass man
sich im Saal einig sei, dass etwas gehen muss. Ich mdchte ihm massiv widersprechen, im Saal ist man sich
absolut nicht einig, was etwas ist. In diesem konkreten Fall geht es um die Abschaffung des Frihfranzo-
sisch und wenn Sie zugehort haben, sollten Sie bemerkt haben, dass man sich im Saal absolut nicht einig
ist, so viel zum Thema Emotionen.

Obertiifer—Lutzenberg: Ich versuche, mich wirklich kurz zu halten. Ich méchte noch einmal betonen, dass
es den Motionaren nicht um die Abschaffung einer Sprache geht. Ich finde, dass man dies schon fair sehen
muss. Es geht um das Fruhfranzoésisch in der Primarschule. Ich méchte nur noch schnell sagen, dass ge-
sagt wurde, dass man mit Freude an eine Sprache hingehen misse. Dies unterschreibe ich klar. Heutzu-
tage steht einfach auch die Sinnhaftigkeit im Vordergrund und als Berufsschullehrerin kann ich sagen, dass
die heutigen Jungen alles in Frage stellen und in allem den Sinn sehen mdchten. Ich finde das fair. Ich finde
deshalb, dass man in der Oberstufe ganz klar besser argumentieren kann, fiir welche Gruppen Lernende
Franzoésisch sinnvoll ware und fur welche nicht.

Regierungsrat Stricker: Das ist ein richtiger Luxus, nach einem gefiihlten Rekord an Eintretensvoten seit
ich im Regierungsrat und vor allem auch vorher im Kantonsrat bin, Stellung zu nehmen. Es wirde mich
noch interessieren, wenn der Parlamentsdienst dies einmal nachprifen kénnte, ob es schon einmal so viele
Voten gab. Ich nehme mir das Recht heraus, die Aufforderung des Kantonsratsprasidenten ernst zu neh-
men und mich kurz zu fassen. Ich versuche jetzt nicht bis um 12 Uhr alle gefassten Voten noch einmal wie-
derzugeben. Der Regierungsrat hatte dann auch eine nicht abgesprochen Haltung. Sie haben es selbst ge-
hort: Es gibt zu vielen grundlegenden Fragen sehr heterogene Ansichten. Deshalb mache ich es ganz an-
ders: Ich gehe zuerst zu den zwei Fragen, die gestellt wurden. Die eine ist von Kantonsratin Jucker—
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Herisau: Wer ist zustandig fur die Lektionen Planung? Die Entscheidungskompetenz liegt gemass Volks-
schulgesetz beim Regierungsrat. Das ist so geregelt. Wenn diese Motion angenommen werden wirde,
dann musste ein Weg gesuchten werden, dartiber zu diskutieren und ein Baustein fur das Franzésisch her-
ausgenommen werden. Dann musste die Kompetenz, die sonst beim Regierungsrat liegt, in den Kantonsrat
verlagert werden. Das ist eine mdgliche Stossrichtung. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Sie
diese Frage gestellt haben. Aktuell ist glasklar, dass der Regierungsrat tUber die Lektionen Planung ent-
scheidet. Die zweite Frage hat Kantonsratin Egger—Speicher gestellt. Sie haben eine Frage gestellt im Zu-
sammenhang mit der Diskussion im Kanton Thurgau. Es gibt im Sprachengesetz und im Sprachenkompro-
miss, den es Uber Jahrzehnte gegeben hat, eine Aussage, dass der Bund eingreifen kann, wenn massge-
bende Kantone oder eine Mehrheit der Kantone einen anderen Weg gehen mdchten. Dies |asst politischen
Interpretationsspielraum zu. Ich habe es von den Motionaren gehdrt und es stimmt, dass der Kanton Zirich
auch am Diskutieren ist. Ich wage die klare Aussage, dass der Kanton Zlrich einer der massgebenden Kan-
tone in der nationalen Bildungspolitik ist, zumindest massgebender als der Kanton Appenzell Ausserrhoden.
Dies sehe ich vdllig emotionslos. Wenn man vier Kantone zusammenbringen wirde, dann kénnte es wieder
zu diesen Diskussionen flihren, wobei ich weiss, dass diese stattgefunden hat. Der Bund hatte in der EDK-
Plenarkonferenz die Thematik auf dem Tisch, ob eingegriffen werden soll. Man hat gesagt, dass wenn sich
das Thema nicht beruhigt und wenn es ausgehend vom Kanton Thurgau zu einem nationalen Thema wird,
es an der Zeit ist fir den Bund, sich dies zu Uberlegen. Dies sind politische Dinge und die dauern teilweise.
Jetzt ist man moglicherweise an einem ahnlichen Punkt. Wenn der Kanton Zirich und die Ostschweizer
Kantone da dabei sind, dann muss sich der Bund die gleiche Frage weiter stellen. Ich glaube, dass dies die
beiden gestellten Fragen waren, ansonsten habe ich nichts gehoért. Andernfalls miissten Sie sich noch ein-
mal melden, falls ich etwas nicht aufgenommen habe. Ich nehme Kantonsratin Ledergerber—Rehetobel
noch ins Visier als Mitglied des LAR-Vorstands. Ich habe mit dem Prasidenten Kontakt aufgenommen, da
ich vermutet habe, dass diese 60 % heute als Argument gebraucht werden, um jetzt sofort etwas zu ma-
chen. Ich zitiere einfach seine Aussage. Ich habe ihn gefragt und er hat es bejaht. Aus Sicht von ihm und
auch die Haltung, die der LAR abholen konnte, ist es glasklar, dass fir einen sofortigen Handlungsbedarf
gefuihlt 90 % der Lehrpersonen dabei sind und nicht 60 %. Er hat mir klar zugesichert, dass diese Hand-
lungsbereitschaft da ist und dass sie den Anspruch haben, als Fachperson einbezogen zu werden. Ich habe
gemerkt, dass der Anspruch gross ist. Es ist mir zeitweise auch ein bisschen so vorgekommen wie ein Aus-
schnitt einer kantonalen Lehrerkonferenz. Der Kantonsrat hat auch Fachleute unter sich. Es ist wichtig, dass
man die Austauschebene sucht und insbesondere die Meinung dieser Verbande abholt. Es gab einen
Grund und jetzt sieht man, dass sind die Fakten, die diskutiert und analysiert werden mussen. Mich bestarkt
es einfach auch darin, dass die genau gleichen Fakten referenziert und mit vollig unterschiedlichen Haltun-
gen begriindet werden. Dies bestarkt auch die Haltung des Regierungsrates, dass man dem im Rahmen
eines Postulates nachgeht und es wurde auch gesagt, dass man moglicherweise eine Evaluation oder eine
Analyse mit einer Jahresfrist fur eine Berichterstattung und Antragstellung machen muss. Dann geht etwas.
Damit komme ich zu Kantonsrat Volger—Schdnengrund: Sie haben klar gesagt, dass es vorwarts gehen
muss. Da muss ich einfach sagen, dass man schon von Vertrauen in den Regierungsrat sprechen kann, wie
Kantonsrat Walker—Stein und verschiedene weitere. Danke vielmals, daflir fihle ich mich zusammen mit
meinen Kollegen sehr geehrt. Fakt ist einfach, dass mittels eines Postulates gemass den Vorgaben eine
Antwort innerhalb Jahresfrist gegeben werden muss und Kantonsrat Gut-Walzenhausen hat wahrscheinlich
eine seiner letzten spitzigen Bemerkungen deshalb so platziert. Ich glaube, dass es wahrscheinlich um die
Motion Ombudsstelle geht. Diese ist alt und hat keine Frist. Eine Motion hat keine Frist. Die Motion kann im
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Wortlaut nicht abgeandert werden. So kann der Regierungsrat nicht, wie ich es am Anfang im Eintreten ge-
sagt habe, einen klaren Auftrag zu dieser Motion, innerhalb einer Frist fassen. Dies auch im Hinblick auf die
nationale Durchsetzung, die sehr zeitraubend werden kann, um maogliche Antworten zu erhalten. Das sind in
der Gesamtheit drei Punkte. Der erste Punkt gibt viel zu tun, trotz allen rechtlichen Vorbehalten. Man kann
mindestens einmal Feuer machen, um das Volksschulgesetz anzufassen. Sie alle wissen, wie lange es dau-
ert, bis eine Gesetzesvorlage auf dem Tisch ist. Man kann sagen, dass man ein Postulat macht und dann
schaut, was die Fakten sind. Ich erinnere Sie daran, am 22. Mai 2025 kommen die Fakten auf den Tisch.
Die Fakten, welche jetzt in diesem Saal ganz viele verschiedene Auslegungen erfahren haben. Auf dieser
Basis ist der Regierungsrat nicht in der Lage, serids Politik zu machen, das ist glasklar. Die Motionare
mdchten die Umwandlung nicht, so wie ich das verstanden habe. Die Umwandlung in ein Postulat liegt in
den Handen der Motionare. Wenn man nicht das Postulat und die Umwandlung ins Auge fasst, dann gibt es
nachher einfach die Méglichkeit, diese Motion anzunehmen oder abzulehnen. Uberlegen Sie sich gut, wel-
che Ausgangslage Sie dann haben. Dann komme ich noch zu den Bemerkungen von Kantonsrats Weber—
Trogen, welcher eine klare Ausgangslage erstellt hat. Der paddagogische Zusammenhang hat er in seinem
Abschlussvotum angesprochen und alle padagogisch hinterlegten und fachlich hinterlegten Voten, die zum
Teil kontrovers waren, haben gezeigt, dass man gut daran tut, sich genau zu Uberlegen, ob es wirklich am
Schnitz Franzésisch in der Primarstufe liegt oder ob es auch andere Einflussfaktoren gibt. Ich kann lhnen
sagen, dass eine gute Politik alle gesellschaftsrelevanten Einflussfaktoren in den Fokus nimmt. Geben Sie
mir noch ein paar Sekunden, um zu schauen, ob ich das, was ich sagen wollte, auch von mir gegeben
habe. Interkantonal: Mir ist klar, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden von kleinen und grossen Kanto-
nen umgeben ist. Man tut gut daran, den gesamtheitlichen Blick zu scharfen und sich zu tiberlegen, was
man mit dem Ja oder mit dem Nein ausl6st. Der Kantonsrat tragt die Verantwortung fur den Entscheid. Der
Regierungsrat trégt die Verantwortung furr eine saubere Aufarbeitung des Auftrages der Motionarin. Dies
kann ich auch fir meine Nachfolge versichern: Es ist auf dem Radar auf jeden Fall. Der Regierungsrat ware
am Zug, wenn dieser Auftrag vollumfénglich auf den Tisch kommt. Es wére es am Regierungsrat dem Kan-
tonsrat wieder Bericht zu erstatten. Ein Postulat ist nicht eine Riesenanalyse. Ein Postulat hat eine Frist und
ich glaube, das ist anstéandig und sachgerecht auch dann, wenn der Regierungsrat allerspatestens in einem
Jahr dem Kantonsrat eine Rickmeldung gibt, wie man zu diesem Ergebnis kommt. Das ist seriése Politik
innerhalb dieser Jahresfristen. Sie kdnnen es sich Uberlegen, es wird dann im Frihling 2026 allerspatestens
wieder diskutiert mit einem Postulat. Dann gibt es neue Erkenntnisse. Allerspatestens dann kann man sa-
gen, dass der Kantonsrat und der Regierungsrat eine sachgerechte und verantwortungsvolle Politik machen
kénnen auch interkantonal.

Weber-Trogen: Ich habe eine sehr konkrete Frage und ich bin iberrascht, dass den Motionaren diese
Frage bis jetzt noch nicht gestellt wurde. Es stellt sich immer die Frage, wenn man eine Motion in ein Postu-
lat Gberflhrt, was denn die Frage ist, die gestellt und gepruft werden soll im Rahmen des Postulats? Der
Kantonsrat hat jetzt nicht die Moglichkeit, dies auszuarbeiten. Als der Kantonsrat dies in der Vergangenheit
gemacht hat, war es immer so, dass der Regierungsrat zu einer Aussage verpflichtet wurde, die dann proto-
kolliert war. Darauf hat sich der Kantonsrat berufen. Von daher wirde ich noch von der Regierungsbank er-
warten, dass sie eine inhaltliche Aussage macht, wozu sie sich im Postulat verpflichten wiirde. Dann ware
es vielleicht auch den Motiondren mdéglich, die Motion umzuwandeln. Dies, obwohl sie bis jetzt sicherlich
auch taktisch eine sehr harte Haltung eingenommen haben. Wenn es lhnen um die Grundkompetenzen
geht, dann ware jetzt die Moglichkeit, dass sich der Regierungsrat so aussert, dass diese Umwandlung
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moglich ware.

Regierungsrat Stricker: Ein Postulat hat im Kern den Auftrag, das Ansinnen der Motion aufzunehmen und
verschiedene Mdglichkeiten davon in Abstimmung mit der Diskussion, die heute gefiihrt wurde, auszuarbei-
ten. Diese Diskussion war sehr heterogen, deshalb halte ich mich jetzt auch zurlck. Es gibt Aussagen dar-
Uber, wie man im Kanton intern weitergeht mit diesen Kernfragen. Es wiirde beispielsweise Aussagen dazu
geben, wie gross der Einfluss auf den nationalen Zusammenhalt ist. Solche Aussagen missten kommen fiir
die Ausarbeitung. Dann kommen die Fakten, die Interpretationsspielrdaume und die Voten, die im Kantonsrat
gefallen sind. Sie sind eigentlich die wichtigste Basis. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn es nur
drei Voten gibt, als so viele wie jetzt. Ich glaube, dass dem nichts im Weg steht und Sie werfen mir den Ball
zu Kantonsrat Weber—Trogen. Der Regierungsrat und die Verwaltung bendtigen jetzt Zeit, um die verschie-
denen Faktoren sauber zu ordnen und dann eine Analyse zu erstellen. Gibt es einen konkreten Weg? Auf
diesem Weg, wie politisch vorgegangen werden soll, wird die Kommission Bildung und Kultur einbezogen,
so dass man am Schluss dem Kantonsrat einen sauberen Antrag stellen kann.

Weiler-Lutzenberg: Ich finde die Debatte war sehr wichtig flr alle, so dass man das Thema diskutiert hat.
Es ist wichtig, dass die Kinder im Vordergrund stehen und eine gute Grundbildung erhalten. Wenn Sie die
Motionére unterstitzen, indem Sie dieser Motion zustimmen, kdnnen Sie die Weichen setzen fir unsere
Kinder, damit sie gute Voraussetzungen fir ihre personliche und berufliche Entwicklung erhalten. Ich will
nicht mehr viel mehr sagen, aber einfach noch einmal betonen, dass es nicht darum geht, das Franzdsisch
abzuschaffen, sondern auf die Oberstufe zu verschieben. So hat man in der Primarschule mehr Raum, um
die grundlegenden Kompetenzen in Deutsch und Mathematik zu férdern. Die Motionare bedanken sich fur
die Unterstlitzung, indem die Motion fiir erheblich erklart wird.

Der Rat erklért die Motion nach Diskussion mit 37:26 Stimmen bei einer Enthaltung fiir erheblich.
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5. Gesetz uber die Pensionskasse AR, Teilrevision (PKG Rev 26); 2. Lesung

Mit Bericht vom 29. Oktober 2024 beantragt der Regierungsrat, der Teilrevision des Gesetzes Uber die Pen-
sionskasse (PKG Rev 26) in 2. Lesung zuzustimmen.

Mit Bericht vom 17. Dezember 2024 beantragt die Kommission Finanzen (KF), der Teilrevision des Geset-
zes Uber die Pensionskasse (PKG Rev 26) in 2. Lesung zuzustimmen

Ruprecht—Herisau, Prasident der Kommission Finanzen (KF): Vor gut einem Jahr haben Sie mit 58 zu 3
Stimmen mit einer Enthaltung Ja gesagt zum neuen Pensionskassengesetz in 1. Lesung. Was ist in der
Zwischenzeit geschehen? In der Volksdiskussion ist ein Beitrag eingegangen. Der Regierungsrat hat den
Antrag im Bericht und Antrag gewurdigt. Fragen und Bemerkungen aus dem Rat im Rahmen der 1. Lesung
sind durch den Regierungsrat aufgearbeitet und sauber abgehandelt worden. Weiter wurde am 22. Septem-
ber 2024 die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG-Reform) durch das Volk verworfen. Aufgrund dieser
Ablehnung durch das Stimmvolk ergeben sich fir das Pensionskassengesetz keine neuen Anpassungen.
Infolge davon entspricht der Entwurf des Regierungsrates in 2. Lesung dem Stand vom 18. Marz 2024 nach
der 1. Lesung. Die KF stiitzt den Entwurf des Regierungsrates auch in 2. Lesung. Der Kommission ist es
wichtig, dass mit dem neuen Beitragsverhaltnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit 60 % zu 40 % attrak-
tive Anstellungsbedingungen geschaffen werden kénnen. Fur die Verwaltung ist es im heutigen Arbeitneh-
mermarkt wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen anbieten zu kdnnen. Die Pensionskasse hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen und wird aufgrund des tieferen Umwandlungssatzes noch viel wichtiger
werden. Auch fur jingere Personen ist die Nachfrage nach der Pensionskasse im Bewerbungsgesprach von
Wert, denn die Jungeren gehen nicht mehr einfach davon aus, dass das Geld im Alter ausreichen wird. Mit
dem tiefen Umwandlungssatz muss man sich frihzeitig Gedanken darum machen, eine gentigend hohe
Rente zu haben. Mit dem tiefen Umwandlungssatz, aber einer attraktiven Beitragsaufteilung von 40 % zu
60 % ist der Kanton weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber und die Pensionskasse gleichzeitig finanziell stabil.
Mit dem neuen Pensionskassengesetz sollen Personen mit einigen Jahren ohne Einzahlung in die Pensi-
onskasse, sei es aufgrund der Familienarbeit oder weil sie vielleicht spater in die Schweiz gezogen sind, mit
der Wahl eines Sparplans mit hoheren Beitragen ihre Rente massgeblich erhéhen kénnen. Personen mit
héheren Lohnen kdnnen mit der Wahl des Sparplans entsprechend die Steuern optimieren. Mit einem Bei-
tragsverhaltnis von 60 % zu 40 % kann die Pensionskasse attraktive Sparplane anbieten. Bei kleineren Dif-
ferenzen des Beitragsverhaltnisses verschwindet die Wirksamkeit und damit auch die Attraktivitat der Spar-
plane. Mit dem heutigen Umwandlungssatz von 5.4 % liegt das Renditenerfordernis bei 3 %, was im heuti-
gen Tiefzinsumfeld sehr schwierig zu erreichen ist. Mit dem Vorsorgereglement vorgesehenen Umwand-
lungssatz von neu 5 % sinkt auch das Renditenerfordernis auf realistischere 2 %. Damit sinkt das Risiko
einer zukinftigen Unterdeckung der Pensionskasse. Mit den Abfederungsmassnahmen, die die Pensions-
kasse mit den Renteneinbussen aus eigenen Mitteln auf maximal 2 % beschrankt, tragt die Pensionskasse
Appenzell Ausserrhoden zur sozialen Vertraglichkeit dieser Anpassung des Umwandlungssatzes bei. In der
Folge zur Prognose der Jahresrechnung 2024 hat sich die KF die Finanzierung der Anderung angeschaut
und sich auch mit der finanziellen Tragbarkeit des neuen Gesetzes befasst. Die Kommission unterstutzt
weiterhin mehrheitlich das Gesetz in der vorliegenden Version. Die Finanzierbarkeit ist gegeben, sofern die
Reallohnerhéhung durch die kleineren Arbeitnehmerbeitrdge im Rahmen der Lohnmassnahmen
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kompensiert werden. Insgesamt spricht man Gber alle Kategorien von 1.3 Lohnprozent. Die Kommission
bittet der Gesetzesanderung auch in 2. Lesung zustimmen.

Regierungsrat Reutegger, Vorsteher Departement Finanzen: Im lhnen vorliegenden Bericht und Antrag
hat der Regierungsrat die Fragen und Anliegen aus der 1. Lesung vollumfanglich aufgenommen und aus-
fuhrlich abgehandelt. Ich méchte mich in den Ausflihrungen zu diesem Geschéaft entsprechend kurzhalten
und auf den Bericht und Antrag verweisen. Ich méchte aber nochmals die Ziele dieser Teilrevision in Erinne-
rung rufen, welche der Regierungsrat im Bericht und Antrag der 1. Lesung aufgefuhrt hat: Einddmmung der
Umverteilung von den aktiv versicherten zu den rentenbeziehenden Personen, Erhaltung des Leistungsni-
veaus, Starkung der finanziellen Stabilitéat der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden und Steigerung der
Attraktivitat der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden. Die Prioritdten der Angestellten, gerade bei Jinge-
ren, andern sich. So kann immer mehr festgestellt werden, dass bei einem Stellenwechsel nicht nur der
reine «Lohny» ein Thema ist, sondern auch die Leistungen der Pensionskasse. So ist festzustellen, dass
man sich heute viel friher Gedanken macht, wie die Leistungen der Pensionskassen im Alter sind. Eine at-
traktive Losung bei der Pensionskasse zu haben, ist ein wesentlicher Bestandteil der Attraktivitat bei der
Suche nach guten Mitarbeitenden. Es muss dem Kanton wichtig sein, den Versicherten moglichst gute Vor-
sorgemoglichkeiten fir das Alter zu bieten. Mit dem nun vorliegenden Gesetzesentwurf bestehen Moglich-
keiten fur eine attraktive Pensionskasse. Aus den drei vorliegenden Sparplénen ist ersichtlich, welche Mog-
lichkeiten entstehen, um den Versicherten attraktive Rentenmdoglichkeiten im Alter zu bieten. Es ist klar,
dass die Verlagerung der Beitragspflichten zu Lasten des Arbeitgebers Kosten ausldst. Gerade in dem Mo-
ment, in dem die Finanzen im Kanton nicht gerade zum Besten stehen. Der Regierungsrat ist sich dessen
bewusst und hat entsprechend im Aufgaben und Finanzplan (AFP) 2026—2028 klar aufgezeigt, dass er die
entstehenden Kosten der Beitragsumlagerung uber Kompensation mit Lohnmassnahmen auffangt. Somit
kann nicht von direkten Mehrkosten gesprochen werden, sondern von einer «Nullsummenlésung» der Bei-
tragsverlagerungen zu Lasten von generellen Lohnmassnahmen. Auch seitens der Gemeinden und den (b-
rigen angeschlossenen Organisationen kann diese Losung gewahlt werden, um die Mehrkosten aufzufan-
gen. Ob dies so gemacht wird, ist aber selbstverstandlich in der Kompetenz der jeweiligen Organisation.
Wichtig ist nicht aus den Augen zu verlieren, dass es bei dieser Revision nicht nur um die neue Beitragsauf-
teilung geht, sondern vielmehr auch um die Sicherung der Zukunft der Pensionskasse. Wenn als Beispiel
die Einddmmung der Umverteilung der aktiven Versicherten zu den rentenbeziehenden Personen nicht vor-
genommen werden kann, wird die Pensionskasse stark geschwacht. Es gilt alles daran zu setzen, dass
man die finanzielle Situation sichern kann. Dazu gibt es weitere wichtige Punkte im Gesetz, die bendtigt
werden, um flr die Zukunft die Stabilitdt der Pensionskasse zu sichern. Eine Schieflage soll vermieden wer-
den und damit verbundene allfallige Sanierungsbeitrage. Im Namen des Regierungsrates beantrage ich
Ihnen der vorliegenden Vorlage zuzustimmen.

Wirz-Urnasch, im Namen der Fraktion der Parteiunabhangigen: Der Regierungsrat hat die Fragen der

1. Lesung weitgehend aufgenommen und klar beantwortet. Auch in der Fraktion der Parteiunabhangigen
war die neue Beitragsaufteilung ein Diskussionsthema. Trotz des finanziellen Engpasses beim Kanton und
beim Spitalverbund AR (SVAR) ist die Fraktion grossmehrheitlich der Meinung, die Entscheidung der 1. Le-
sung im Kantonsrat von 40 % zu 60 % zu bestéatigen. Dies aus den folgenden Griinden: Diese Aufteilung
ermoglicht der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden interessante Sparplane fur die Arbeitnehmenden zu
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offerieren. Die, die mehr sparen wollen, kdnnen dies. Das ist auch ein gewisser Ersatz fur die in der Privat-
wirtschaft haufig anzutreffende Kaderversicherung und dies kennt man bei der umhillenden Kasse bekannt-
lich nicht. Es steht eine Beitragsaufteilung von 56 % zu 44 % im Raum. Dies schrankt jedoch genau die
Méglichkeit der individuellen Sparplane massiv ein und macht es finanziell fur die Arbeithehmenden nicht
mehr attraktiv. Die Fraktion der Parteiunabhangigen darf vielleicht noch darauf hinweisen, dass das Bun-
desgesetz keine héheren, das heisst auch freiwilligen Beitrdge von der Arbeitnehmerseite als die des Ar-
beitgeberbeitrages zulasst. Dies ist vielleicht noch wichtig. Selbstverstandlich sind fir Arbeithehmende auch
freiwillige Einkdufe mdglich, aber Achtung, da bestehen nicht unbedeutende rechtliche Einschrankungen
infolge des Bundesgesetzes. Sei es bei einer Scheidung oder Vorbezug flir Wohneigentum, es muss alles
zuerst wieder zurlick geschuttet werden, bevor wieder eingekauft werden kann. Zu guter Letzt: In der 1. Le-
sung hat der Kantonsrat deutlich die 40 % zu 60 % Beitragslésung angenommen, obwohl die finanziellen
Aussichten damals noch disterer waren als heute. Auch die Gemeinden konnten sich unterdessen, da es
so lange gedauert hat von der 1. bis zur 2. Lesung darauf einstellen und ihre AFP entsprechend anpassen
und die Mehrkosten einplanen, soweit sie es nicht durch Reallohnerh6hungen kompensieren wollen. Aus all
diesen Griinden bittet die Fraktion der Parteiunabhangigen den Kantonsrat, bei seiner fortschrittlichen L6-
sung zu bleiben und nicht zwei Schritte zurlickzugehen.

Obertiifer—Lutzenberg, im Namen der SP-Fraktion: Die SP-Fraktion bedankt sich fur die ausfihrlichen Be-
antwortungen der Fragen aus der 1. Lesung. Sie stimmt der vorliegenden Teilrevision des Gesetzes uber
die Pensionskasse in 2. Lesung zu. Insbesondere unterstitzt sie, wie in der 1. Lesung schon, die Einfuh-
rung eines nicht paritatischen Beitragsplans in die Standardversicherung, der zu 40 % von den Arbeitneh-
menden und zu 60 % durch den Arbeitgebenden finanziert wird. Das Beitragsverhaltnis schafft der Pensi-
onskasse Appenzell Ausserrhoden die Moglichkeit, Arbeitnehmenden verschiedene Sparplane anzubieten,
sodass die Versicherten ihre Altersvorsorgen individueller planen kénnen. Aber noch wichtiger als die Indivi-
dualitat ist die Notwendigkeit, Beitragsliicken zu flllen. Dies betrifft konkret Personen, die ihre berufliche Ta-
tigkeit ganz oder teilweise aussetzen, um Kinder oder pflegebedurftige Verwandte zu betreuen. Aber auch
Teilzeitangestellte, die zum Teil sogar mehrere Arbeitgeber haben, aber durch den Koordinationsabzug tie-
fere versicherte Lohne haben oder vom Ausland Zugezogene, die bisher noch gar nicht in die Pensions-
kasse einzahlen konnten. Mit 40 % zu 60 % unterstitzt der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Sparplane
und starkt so auch seine Wettbewerbsfahigkeit als Arbeitgeber, da, wie schon gesagt, je kleiner die Bei-
tragsdifferenz, desto weniger sinnvolle Sparplane angeboten werden kénnen. Der Bericht der KF zeigt nach
Meinung der SP-Fraktion auf, dass die finanzielle Mehrbelastung tragbar ist und eine Anpassung der Bei-
tragsaufteilung auf 44 % zu 56 % nicht notwendig ist. Die Fraktion wird aber nachher noch genau darauf
eingehen. Langfristig gesehen starken finanziell besser abgesicherte Rentnerinnen und Rentner die Kauf-
kraft sowie das Sozialsystem, da sie keine zuséatzliche Unterstitzung mehr beanspruchen.

Frischknecht-Herisau, im Namen der Fraktion der Mitte/EVP/GLP: Im Eintretensvotum in der 1. Lesung
hat die Fraktion der Mitte/EVP/GLP betont, dass die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden, aus Sicht der
Fraktion seit Jahren sehr vorausschauend handelt. Die vorgesehenen Gesetzesanderung entsprechen die-
ser Aussage. Nach den Diskussionen und schlussendlich der Ablehnung der BVG-Reform steigt bei vielen
Arbeitnehmenden das Interesse an der beruflichen Vorsorge. Auch bei Jlingeren interessieren Fragen zur
Situation der jeweiligen Pensionskasse, nach den Beitrdgen und Leistungen. Es ist daher fur einen kleinen
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Kanton, der beispielsweise nicht dieselben Karrierechancen zu bieten hat, wichtig, sich unter anderem tber
eine etwas weitergehende Pensionskassen Lésung zu profilieren. Auf dem Stellenmarkt wird der Kanton
nicht mit dem Gewerbe, sondern mit anderen Verwaltungen verglichen. Das dabei auch vielfaltigere Spar-
plane moglich werden ist ein weiterer Pluspunkt. Die Fraktion der Mitte/EVP/GLP geht mit der KF einig,
dass die Kompensation der Reallohnerh6hung bei der Lohnfestsetzung erfolgen soll und unterstutzt deren
Forderung, dass dies innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Gesetzesrevision erfolgen muss. Die
Fraktion ist grossmehrheitlich fur die Revision des Pensionskassengesetzes in der vorliegenden Form und
damit fur die vorgeschlagene neue Verteilung der Beitrage 60 % zu 40 %.

Volger-Schonengrund, im Namen der SVP-Fraktion: Eines der wichtigsten Ziele ist es, eine nachhaltige
und tragbare Finanzierung der Pensionskasse zu sichern. Deshalb gilt fir die SVP-Fraktion der Grundsatz,
es darf nicht zu einer Sanierungssituation kommen und die herausfordernde Finanzlage im Kanton muss
entsprechend berlicksichtigt werden. Alle Massnahmen, die im Rahmen dieser Gesetzesrevision beschlos-
sen werden, mussen aus Sicht der Fraktion diesem Grundsatz gerecht werden. Die vorliegende Teilrevision
ist eine ausgewogene und zukunftsgerichtete Losung, vorausgesetzt, dass die Beitragsaufteilung in dem
Rahmen angepasst wird, der auch in den Nachbarskantonen gilt, namentlich in den Kantonen Thurgau,
St.Gallen und Appenzell Innerrhoden. Es braucht aus Sicht der SVP-Fraktion keine zusatzlichen Massnah-
men. Trotz einer moderaten Anpassung bei der Beitragsaufteilung bleiben wichtige Verbesserungen im
neuen Gesetz immer noch erhalten. Der Kanton steht vor grosseren finanziellen Herausforderungen. Eine
weitere Erhdhung der Abfederungsmassnahmen oder eine starkere Belastung des Arbeitgebers wirde die
Situation nur noch verscharfen und ist fur die SVP-Fraktion deshalb nicht akzeptabel. Mit dieser Vorlage
kann die Pensionskasse mindestens mittelfristig gesund finanziert werden und somit kann die Fraktion auch
dem Grundsatz dieser Vorlage zustimmen.

Bihler—Speicher, im Namen der Fraktion der FDP.Die Liberalen: Die Fraktion der FDP.Die Liberalen be-
dankt sich beim Regierungsrat fiir die sorgfaltige Beantwortung der in 1. Lesung gestellten Fragen und die
Prasentation einer geméass KF stringenten und schlissigen Vorlage. Die Fraktion teilt die Meinung der Kom-
mission, dass in der heutigen Debatte lediglich die Finanzierung des Beitragsverhaltnisses von Arbeitgeber
und Arbeitnehmer nochmals kritisch hinterfragt werden soll. In 1. Lesung am 18. Marz 2024 hat sich der
Kantonsrat fur eine Finanzierung der Beitrage im Verhaltnis 60 % durch den Arbeitgeber zu 40 % durch den
Arbeitnehmer ausgesprochen, gegen den Widerstand der Fraktion der FDP.Die Liberalen. Dies zu einem
Zeitpunkt, als die angespannte finanzielle Lage des Kantons Appenzell Ausserrhoden noch nicht bekannt
war und somit vor Ankiindigung des Entlastungsprogrammes 25+ im September 2024. Der Kanton muss
sparen und in den nachsten Jahren haushalterisch mit seinen finanziellen Mitteln umgehen. Die geopoliti-
sche Lage ist ausserst fragil, Zolle werden angekiindigt und wieder aufgeschoben, gigantische Schulden-
programme zur Aufristung der europaischen Verteidigung und Verbesserung der Infrastruktur des fir die
Schweiz und den Kanton Appenzell Ausserrhoden Gberaus wichtigen Handelspartner Deutschland be-
schlossen. Werte- und Verteidigungsbuindnisse werden aufgekindigt, burokratische Strukturen mit der sym-
bolischen Kettensége zurechtgestutzt. Die Bérsen insbesondere in den USA reagieren nervds, die langfristi-
gen Zinsen steigen bereits wieder, aus Furcht vor wieder ansteigender Inflation. In diesem von grosser Ver-
anderung und Unsicherheit gepragten Umfeld ist Vorsicht geboten. Unnétige Mehrausgaben sind zu vermei-
den. Der Kantonsrat muss in Folge der angespannten Finanzlage des Kantons und vor dem Hintergrund
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dieser geopolitischen Verwerfungen finanzielle Verantwortung tibernehmen und zur Sanierung des Haus-
haltes in den nachsten Jahren beitragen. Die Aufgabe der paritatischen Finanzierung der Beitrage und Neu-
festsetzung bei 60 % und 40 % wirde allein dem Kanton inklusive SVAR wiederkehrende Mehrkosten von
mehr als 3 Mio. Franken bescheren. Dazu kommen erhebliche Mehrausgaben fir die Gemeinden und an-
dere Arbeitgeber. Selbst bei einem vollstandigen Verzicht auf den Teuerungsausgleich im Jahr 2026 und
2027 kann die resultierende Nettolohnerhéhung von rund 1.3 % aufgrund tiefer Inflationsraten voraussicht-
lich nicht oder nur ungentigend kompensiert werden. Es bleibt am Ende des Tages eine Nettolohnerhdhung.
Die Fraktion der FDP.Die Liberalen wird deshalb in der Detailberatung den Antrag stellen, das Beitragsver-
haltnis auf 56 % zu 44 % anzupassen. Damit zieht der Kanton Appenzell Ausserrhoden mit der Stadt
St.Gallen sowie den umliegenden Kantonen Thurgau, Appenzell Innerrhoden und vor allem St.Gallen
gleich. Dadurch kénnen die Mehrkosten fur den Kanton auf rund 2 Mio. Franken reduziert werden. Es sind
immer noch Mehrkosten. Zusatzlich erwartet die Fraktionen weiterhin, dass der Regierungsrat im Jahr 2026
und 2027 die resultierende Nettolohnerhéhung durch entsprechenden Verzicht auf den Teuerungsausgleich
beim Personal kompensiert.

Regierungsrat Reutegger: Ich versuche es moglichst kurz zu machen. Ich glaube, dass ich von allen Frak-
tionen gehdrt habe, dass man sich einig ist: Eine starke Pensionskasse ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass
man nachhaltig in diesem ganzen Bereich agiert. Ich kann es schon jetzt abhandeln, aber ich komme nach-
her noch zum Antrag 56 % zu 44 % oder 60 % zu 40 %. Ich méchte an mein Eintreten erinnern und das ist
scheinbar der einzige Punkt, der noch intensiv diskutiert werden muss. Mir ist es wichtig, jetzt schon darzu-
legen, dass der Regierungsrat verantwortlich fiir die kantonale Verwaltung ist. Der Regierungsrat hat keine
Verantwortung gegentiber den Gemeinden. Er hat keine Verantwortung gegentber den Organisationen.
Dies will ich einfach jetzt schon festhalten. Der Kantonsrat beschliesst hier drin. Die Lsung gilt fur die kan-
tonale Verwaltung und alle anderen Einheiten schauen selbst, wie sie es kompensieren kdnnen. Deshalb
mochte ich einfach nachher die Zahlen, die aufgefiihrt sind, prazisieren und dariber, ber was man spricht.
Ich glaube, dass der Regierungsrat nicht klarer aufzeigen kann, wie er mit diesen Mehrkosten umgeht. Dass
es zu Mehrkosten kommt, ist unbestritten. Die Frage ist, wie es kompensiert wird und der Regierungsrat hat
dies in Aussicht gestellt und die KF sagt sogar, dass sie noch ein Jahr langer das Einverstandnis gibt, um
dies gegenzufinanzieren. Zur Teuerung: Dies mag vielleicht so sein, aber es wurden in der Regel immer
wieder generelle Massnahmen eingestellt, wobei Anpassungen gemacht wurden. Ich glaube, dass dies im
Gesamtkontext angeschaut werden muss. Dann spricht man am Schluss von 1.3 — 2.1. Mio. Franken, je
nachdem, wo man sich bewegt und dies bei einer Lohnsumme von 90 Mio. Franken. Da kénnen Sie selbst
ausrechnen, wie viel Prozent eingehalten werden muss, um diese Summe zu kompensieren. Ich stelle fest,
dass es Einigkeit Uber den Handlungsbedarf gibt. Ich orte einen Diskussionspunkt aus dem Plenum und das
ist die Beitragsaufteilung. Wie soll verteilt werden?

Ruprecht—Herisau: Ganz kurz eine Zusammenfassung: Ich habe nicht mehr viel hinzuzufigen zudem, was
Regierungsrat Reutegger schon gesagt hat. Ich sehe wirklich, dass wir uns grundsatzlich einig sind, wie das
neue Gesetz aussehen soll und dass es wirklich noch um einen Punkt geht, und zwar die Beitragsverhalt-
nisse, die angeschaut werden muissen. Ich méchte dann in der Detailberatung noch das eine oder andere
dazu sagen. Zum Thema Teuerungsausgleich: Der Regierungsrat hat es schon gesagt, im Moment sieht es
so aus, dass das Staatssekretariat fir Wirtschaft mindestens in der Marzprognose 2026 0.6 % vorsieht.
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Dies wirde bedeuten, dass es etwa zwei Jahre oder eher drei Jahre dauern wiirde, bis dies kompensiert
worden ist. Dies war die Begriindung der KF. Die Kommission hat gesagt, es muss kurzfristig also in etwa
zwei bis drei Jahre kompensiert werden konnen. Ich bin gespannt auf die Detailberatung.

Eintreten ist unbestritten.

Detailberatung.

Art. 5 Beitragsplan der Standardversicherung
' Die Standardversicherung beruht auf einem Beitragsplan, der gesamthaft zu 40 % mit Beitragen der Versi-
cherten und zu 60 % mit Beitrdgen der Arbeitgeber finanziert wird.

Kantonsrat Blhler, Speicher, beantragt namens der Fraktionen der FDP.Die Liberalen und SVP folgende
Anderung von Art. 5 Abs. 1:
' Die Standardversicherung beruht auf einem Beitragsplan, der gesamthaft zu 44 % mit Beitragen der Versi-
cherten und zu 56 % mit Beitragen der Arbeitgeber finanziert wird.

Bihler—Speicher: Ich habe aus dem letzten Mal gelernt. Da habe ich zu viel im Eintretensvotum gesagt
und jetzt habe ich deshalb das Eintretensvotum und die Detailberatung sauber auseinandergenommen. Die
Fraktion der FDP.Die Liberalen hat bereits im Eintreten die Griinde dargelegt, weshalb das Beitragsverhalt-
nis von 60 % zu 40 % gemass Antrag des Regierungsrates auf 56 % zu 44 % angepasst werden soll. Es
besteht aus Sicht der Fraktion kein Bedarf, die wesentlichen 6ffentlichen Arbeitgeber in der Ostschweiz, wie
den Kanton St.Gallen und die Stadt St.Gallen zu Uberbieten und damit den Standortwettbewerb weiter an-
zuheizen. Auch mit einem Verhaltnis von 56 % zu 44 %, damit méchte ich auf das Votum der Fraktion der
Parteiunabhangigen eingehen, sind fir die Arbeithnehmenden attraktive Sparplane maoglich, obwohl Erfah-
rungen zeigen, dass diese eher zuriickhaltend genutzt werden. Das Bedurfnis, h6here Sparbeitrage zu leis-
ten, besteht vor allem fur Mitarbeitende in hdheren Gehaltskategorien und dienen auch wesentlich der Steu-
eroptimierung. Deshalb bin ich teilweise Uiberrascht, dass Kolleginnen und Kollegen der SP-Fraktion daftir
sind. Eine Erh6hung des Sparkapitals bei gleichzeitiger Senkung der Steuerlast ist aber auch Uber freiwillige
Einkaufe, in den meisten Fallen zumindest, mdglich. Die Welt, Europa und damit auch die Schweiz stehen
vor tiefgreifenden geopolitischen und wirtschaftlichen Veranderungen. Viele haben dies allerdings noch
nicht bemerkt und missen noch erwachen und verstehen, dass zurzeit ein tiefgreifender Wandel auf der
Welt stattfindet. In einer solchen Gemengelage ist finanzielle Disziplin und ein sorgsamer Umgang mit den
Steuergeldern der Biirgerinnen und Biirger sowie Unternehmen gefordert. Unnétige Mehrkosten sind unbe-
dingt zu vermeiden. Wenn Sie dem Antrag folgen, werden immer noch erhebliche Mehrausgaben auf Kan-
ton, Anstalten und Gemeinden zukommen. Sie kdnnen jedoch um einiges reduziert werden. In diesem
Sinne bitten wir Sie um Unterstiitzung des Antrages.

Volger—Schonengrund: Auch die SVP-Fraktion hat einen gleichlautenden Antrag eingereicht. lch méchte
mich kurzhalten und kann den Ausfihrungen, die wir gerade gehdrt haben, nur zustimmen. Die SVP-
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Fraktion mochte Ihnen beliebt machen, diesen Antrag entsprechend zu unterstiitzen. Die Fraktion hat aus

der Bevolkerung sehr viele Voten dazu erhalten. Es wird nicht verstanden, dass der Kanton mit dieser Bei-
tragsaufteilung soweit Uber das hinausgeht, wie es in den umliegenden Kantone ist. Dies hat sehr viel Un-
verstandnis ausgeldst und bei der SVP-Fraktion steht durchaus das Referendum zur Diskussion. Vor die-

sem Hintergrund mdchte ich IThnen entsprechend empfehlen, dem Antrag zuzustimmen.

Riiegg—Heiden: 60 % zu 40 % ist ein guter Wettbewerbsvorteil. Diesen Wettbewerbsvorteil kann man nur
erreichen, wenn man besser ist als die anderen. Man kann schon sagen, wir miissen sparen, wir missen
schauen, aber dies geschieht jetzt auch wieder auf dem Buckel des Personals der kantonalen Angestellten.
Das muss man einfach sagen. Unnétige Mehrkosten generieren: Ich weiss nicht, wie dies beim Personal
ankommt. Wertschatzung ist sehr wichtig. Das eine ist die Wertschatzung, die wir erbringen, wenn wir ein
Eintretensvotum machen und am Schluss sagen, wir danken dem beteiligten Personal fir das Erstellen des
Berichtes, fur den Beweis der geleistete Arbeit. Das andere ist ein Dankeschon, welches auch finanziell ist.
Wenn man in der Pensionskasse etwas macht, dann ist es auch nachhaltig. Das heisst, die Leute werden
vielleicht noch bleiben und das Personal wird seine Erfahrungen weiterhin fir den Kanton einsetzen und
nicht einen Wechsel machen. Da finde ich eben schon, dass man sehr genau hinschauen muss. Ich bin der
Meinung, dass wir die Verteilung 60 % zu 40 % machen kénnen. Damit bringt man auch unseren kantona-
len Angestellten einmal in diesem Bereich Wertschatzung entgegen.

Kohler—Rehetobel: Die demografische Entwicklung betrifft uns alle und sie betrifft uns auch in unserer Ver-
antwortung fur eine stabile Altersvorsorge fur die Versicherten und ebenso die Finanzierbarkeit der Alters-
vorsorge. Ich sehe insbesondere die Notwendigkeit der Senkung des Umwandlungssatzes, um die Vorsor-
geleistungen auch mittelfristig sicherzustellen. Bei der Vorlage habe ich aber Miihe mit der Argumentation,
man wolle die Attraktivitat des Kantons als Arbeitgeber starken. Mihe habe ich deswegen, da ich Gberzeugt
bin, dass der Kanton bereits jetzt ein attraktiver Arbeitgeber ist. Diese Uberzeugung gewinne ich auch aus
meiner Tatigkeit im 6ffentlichen und privaten Dienstrecht und diese Uberzeugung gewinne ich auch als Ehe-
frau eines Kantonsangestellten, der von diesen Anderungen unmittelbar betroffen sein wird. Aus diesen
Griinden erscheint mir der Antrag der Fraktion der FDP.Die Liberalen und der SVP-Fraktion als einen unter-
stlitzungswiirdigen Vorschlag in dieser Balance zwischen der Verantwortung fiir die Versicherten, ebenso
wie aus Sicht der Finanzierbarkeit. Man darf nicht vergessen, dass fir den Ausbau der Vorsorge auch die
freiwillige 3. Saule zur Verfiigung steht. Fir mich sind dies Griinde, weshalb ich dem Antrag der Fraktion
der FDP.Die Liberalen und der SVP-Fraktion zustimmen werde.

Ritter—Herisau: Ich méchte nur zwei Dinge sagen, die mir beim Eintretensvotum des Regierungsrates Reu-
tegger ein bisschen aufgestossen sind. Einerseits ist es die Aussage, dass der Kantonsrat nur in der Brille
des Kantons denken soll. Ich glaube, dass es genauso wichtig ist auch den SVAR miteinzubeziehen, bei
welchem der Kanton ein Eigentimer ist. Ich glaube, auch hier muss der Kantonsrat eine gewisse Verant-
wortung Ubernehmen, auch fur das Signal, welches ausgesendet wird, wenn man 1 Mio. Franken mehr Be-
lastung hat. Die 60 % zu 40 % wird dies zur Folge haben. Ich weiss selbst, dass die Pensionskasse beim
SVAR nicht das dringende Thema ist, wenn es um Anstellungen geht. Da sind andere Themen relevant, wie
Arbeitsbelastung, Dienste und, und, und. Ich glaube andererseits auch von der Psychologie oder der Bot-
schaft her ist es schwer. Angenommen man hat wieder eine héhere Inflation und wenn man dann den
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Angestellten kommunizieren muss, dass man jetzt drei Jahre lang auf einen Teuerungsausgleich verzichtet,
da es vor drei Jahren gab es einen héheren Beitragssatz gab, dann weiss ich nicht, ob sich die Belegschaft
wirklich noch an das erinnern mag oder ob man dann unzufriedene Leute hat, die sagen, dass der Kanton
den Teuerungsausgleich nicht gibt. Dies ist einfach ein psychologischer Aspekt, welcher berticksichtigt wer-
den muss. Ich mdchte noch einmal unterstitzen, was Kantonsrat Buhler—Speicher gesagt hat: Wenn man
die Zahlen anschaut in der Pensionskasse, dann sieht man, dass 95 % der Versicherten, das sind 3'500
Leute, die Mdglichkeit hatten, tber freiwillige Einkaufe ihre Renten aufzubessern. Es ware steuerlich attrak-
tiv und die bestehende Situation gibt den Arbeithehmenden genug Méglichkeiten, um fiir ihre Vorsorge auch
in der 2. Saule etwas zu machen. Es nutzen nur sehr wenige, das heisst 5 %. Der andere Punkt, der Kan-
tonsrat Buhler—Speicher gesagt hat, ist, dass auch die Pensionskassen, die die attraktiven Sparplane einge-
fuhrt haben, wie man gesehen hat und wie auch im Bericht und Antrag des Regierungsrates aufgezeigt wor-
den ist, nur etwa 15 % — 25 % der Versicherten wirklich nutzen. Bezliglich des Arguments, dass dies wahn-
sinnig attraktiv fur die Leute sei, ist es de facto so, dass es am Schluss nur wenige nutzen. Genau gleich
wie der Kanton, die angeschlossenen Anstalten und auch die Gemeinden missen es alle finanzieren kon-
nen.

Ruprecht—Herisau: Die KF hat den Antrag per Mail noch diskutiert. Es steht in der Kommission vier zu drei.
Vier sind der Meinung, 60 % zu 40 % ist das richtige Beitragsverhaltnis und eine Minderheit der Kommission
stutzt den Antrag 44 % zu 56 %. Ausgefiihrt habe ich schon, was die Vorteile von 60 % zu 40 %. Dies auf
der einen Seite im Sinne davon, dass dem Personal Sorge zu tragen ist. Der Kanton braucht gute Mitarbei-
tenden und gute attraktive Arbeitsstellen. Gleich ist nicht besser. Auf der anderen Seite gibt es die Themen,
die auch gesagt wurden, es geht um die finanzielle Tragbarkeit, die von der Minderheit der KF anders beur-
teilt wird und dass auch dieser Teil zum Sparen beitragen soll. Eine Aussage, die die KF noch geklart hat,
ist das Thema der Sparplane. Es sind drei Sparplane vorgesehen. Wenn man vom héchsten Sparplan aus-
geht, dann ist dieser so mit den 56 % zu 44 %, wie angedacht nicht méglich. Man musste eine kleine An-
passung machen. Das heisst, statt mit 25 Jahren kdnnte man erst mit 30 Jahren plus 2 % machen und statt
mit 45 Jahren erst mit 50 Jahren plus 3 % machen. Es gibt eine Anderung, die es in diesem Sparplan geben
wirde, dies noch zu dieser Abklarung.

Weber-Trogen: Man hat sich kritisch zur Positionierung der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden ge-
aussert. Sie sei zu trdge, zu wenig attraktiv, zu zurtickhaltend beim technischen Zinssatz, es gabe zu wenig
Méglichkeiten fir individuelle Sparplane. Aufgrund dessen war die SP-Fraktion auch Uberrascht, Kantonsrat
Blhler—Speicher, dass die Fraktion der FDP.Die Liberalen da nicht aktiv wurde. Genau diese sehr defensive
oder anders ausgedruckt vorausschauend und sicher finanzierte Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden
hat eine Analyse gemacht und geschaut, wo Anpassungsbedarf benétigt wird. Handlungsbedarf wurde un-
ter anderem beim Beitragsverhaltnis gefunden und die Pensionskasse schlug das Verhaltnis 60 % zu 40 %
vor. Der Kantonsrat sollte diesem Antrag folgen. Dies im Vertrauen, dass die Pensionskasse Appenzell Aus-
serrhoden gut aufgestellt ist und immer noch sehr konservativ unterwegs ist. Zumal es wieder die Versicher-
ten mit den Lohnmassnahmen sind, die dies hauptsachlich zu finanzieren haben, wie es Regierungsrat
Reutegger ausgefiihrt hat. Das ist flr das Personal eine bittere Pille in Bezug auf den Lohn. Diese Mass-
nahmen starken aber die Moglichkeit fur eine attraktive Rente, obwohl der Umwandlungssatz noch gesenkt
wird. Zum Umfeld: Von der burgerlichen Seite her wird immer mehr Handlungsfahigkeit bei staatlichen
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Organisationen gefordert. Man soll sich am Markt orientieren. Jetzt macht die Pensionskasse Appenzell
Ausserrhoden genau das. Die Handlungsfahigkeit soll heute mit einer Annahme der 40 % zu 60 % gestarkt
werden. Die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden ware somit naher an den Bedurfnissen der Versicher-
ten, auch wenn dies jetzt standig negiert wird. Es ist so und sie waren damit auch naher am Markt.

Obertiifer—Lutzenberg: Es ist notwendig kurz zu erldutern, wann ein Einkauf in eine Pensionskasse uber-
haupt moglich ist. Einerseits und dies wurde bereits gesagt, dass wenn man gewisse Vorbezlige gemacht
hat. Dann wird es schwierig. Es ist andererseits auch so, dass wenn man versichert ist, zu dem Zeitpunkt,
bei welchem man einen Antrag stellt, um in die Pensionskasse einzahlen zu durfen, gerechnet wird. Das
bedeutet, dass wenn man ab dem Jahr 2025 zu diesen Bedingungen angestellt ist bei dieser Pensions-
kasse, sieht man, wie viel Guthaben man hatte und diese Differenz zum jetzigen Guthaben in der Pensions-
kasse darf man einzahlen. Es ist nicht so, dass jede Person einfach so darauf lossparen kann, wie sie gerne
mo&chte. Dies wollte ich klarstellen. Ich finde es dekadent, wenn man immer wieder sagt, man kann sich ein-
kaufen. Genau diese genannten Personengruppen kénnen sich meistens eben nicht einkaufen, da sie
schlicht zu wenig Vermdgen auf der Seite haben. Sie kdnnen nicht locker 10'000 — 20'000 Franken in die
Pensionskasse einzahlen. Dasselbe gilt fir die 3. Saule und deshalb sehe ich die 40 % zu 60 % nicht unbe-
dingt nur wettbewerbstechnisch sinnvoll, sondern vor allem als ein wichtiges fortschrittliches Zeichen. Ich
wiederhole die Worte von Kantonsrat Slongo—Herisau, dass der Kanton stolz ist auf seine Vorreiterrolle.

Steinhauer-Herisau: Mir sind zwei Dinge wichtig, die ich noch dazu sagen will. Einerseits wird es kompen-
siert und ich glaube, dass dies ein ganz wesentlicher Punkt ist. In einem weiteren Teil der Kompensation
ware schlussendlich auch Uber die Aufgaben des Kantons zu sprechen. Andererseits ein zweiter Punkt, der
mich sehr erstaunt hat, ist, dass plétzlich von Seiten der Fraktion der FDP.Die Liberalen von einem unnéti-
gen Standortwettbewerb gesprochen wird. Ansonsten ist dieser Wettbewerb aber immer sehr gut, wenn es
um Steuern geht oder um eine, es ist zwar nicht so gesagt aber so gedacht worden, verwerfliche Steueropti-
mierung. Da muss ich sagen, dass es tatsachlich so ist. Es ist vielfach so, dass man mit einer Einzahlung
seine Steuern optimieren kann, aber schlussendlich geht es im Kern darum, dass man Mitarbeitende fir die
kantonale Verwaltung findet. Dies ist Teil davon und hat nichts mit einem unnétigen Standortwettbewerb zu
tun.

Miiller—Hundwil: Ich mdchte meine Interessenbindung darlegen. Ich bin Mitglied der Verwaltungskommis-
sion der Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden. Ich méchte das Votum von Kantonsratin Obertlfer—Lut-
zenberg unterstitzen. Es ist so, dass nicht jeder Mann und jede Frau einfach einzahlen und nachzahlen
kann. Dies ist ziemlich eingeschrankt. Massiv zugenommen hat auch der Vorbezug fiir Wohneigentum.
Wenn man einen Vorbezug macht fur Wohneigentum, dann muss man dies zuerst zurlickzahlen, bevor man
wieder nachzahlen kann. Es sind sicher auch Punkte, die man berlicksichtigen muss. Die Pensionskassen,
die man verglichen hat in den Nachbarkantonen, haben grosse Zahlungen aus der Staatskasse nachge-
schossen. Dies war bei uns noch nie der Fall. Deshalb denke ich, man will dort attraktiv sein als Pensions-
kasse und auch ein bisschen attraktiver als die umliegenden Kantone. Die Pensionskasse ist darauf ange-
wiesen, dass sie ihre Zahl halten und besser noch ein bisschen erhéhen kann. Wir sind eine kleine Pensi-
onskasse und genau deshalb sollte man ein bisschen attraktiver sein als die anderen.
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Regierungsrat Reutegger: Ich werde auf die drei Saulen von heute Morgen zuriickkommen, die der Kan-
tonsratsprasident im Eintreten erwahnt hat. Ich werde nicht wiederholen, was er gesagt hat, aber ich glaube,
dass man genau in dieser Diskussion ist. Welche Saule muss wie hoch sein? Wann hat man ein stabiles
Gebaude? Ich habe im Eintreten gesagt, dass es eine Ausgewogenheit braucht. Eine Ausgewogenheit ist
das, was jetzt vorliegt. Wenn diskutiert wird, ob die Moglichkeiten der Einlage genutzt werden, Ja oder Nein,
dann Uberlasse ich es lhnen, ob dies massgeblich ist oder nicht. Will man eine fortschrittliche Lésung einge-
hen? Das ist die Grundsatzfrage. Wenn heute schon beurteilt wird, ob die neuen Sparpléane genutzt werden
oder nicht, finde ich dies ziemlich mutig. Dies kann noch nicht gesagt werden. Wir sehen nur riickwarts und
ob bis jetzt Einkaufe tatig geworden sind. Wenn ich dies anschaue, dann kann ich deklarieren, dass ich
selbst geschieden bin. Wenn Sie aufgrund dessen eine Liicke haben, dann ist es nicht ganz so einfach, sich
wieder einzukaufen. Man kann dies nicht vergleichen, da es darauf ankommt, weshalb man etwas aus der
Pensionskasse genommen hat und die Einkaufe nicht genutzt werden. Ich sehe da kein Vergleich. Ich ma-
che ein Beispiel zu heute Morgen. Es gab eine grosse Diskussion, um die Motion Frihfranzésisch. Dazu
gab es, je nach dem mit wem Sie sprechen, unterschiedliche Antworten. Die einen von lhnen antworten,
dass nichts gemacht werden muss. Wiederum andere haben mit Leuten Kontakt, die sagen, fiir uns ist dies
ndtig und dass es Handlungsbedarf gibt. Dies ist schlussendlich kein Argument, da es auf die eine oder an-
dere Seite fallen kann. Ich glaube, dass es uns gelingen muss, attraktiv zu sein und nachhaltig unterwegs
zu sein. Dann komme ich noch zum Adressaten des Referendums. Selbstverstandlich ist dies, ein Recht,
welches man nutzen kann. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass man mit dem Referendum, wenn
das Gesetz abgelehnt wirde, in die Ungleichsituation fallen wirde. Dies kann unter Umstanden die Sanie-
rungsbedurftigkeit herbeifliihren. Dann mdchte ich noch schnell deklarieren, was dies heissen wiirde. Dann
fallt man auf den heutigen Stand von 50 % zu 50 %. Ich glaube, dass dies niemand will und es kann auch
nicht die Losung sein, dass man mit dem Referendum, ein Gebarden hat. Hier noch meine Voten. Ich bin
der Meinung, dass gentigend Fakten dargelegt sind, um entscheiden zu kénnen. Ich animiere Sie noch ein-
mal, nehmen Sie die Gesetzesvorlage an, so wie sie vorbereitet ist mit den 60 % zu 40 %. Der Regierungs-
rat ist der Meinung, dass dies die richtige Lésung ist.

Kessler—Teufen: Das Vertrauen in die Politik und insbesondere in uns Politikerinnen und Politiker erodiert
immer mehr. Die extremen politischen Fligel haben auf der ganzen Welt Aufwind und auch in der Schweiz
hdért man immer mehr, dass sich die Politik nicht mehr wirklich fur die Interessen der Bevolkerung, sondern
nur noch fur diejenigen des Staatsapparates und fiir sich selbst einsetzt. Der Staat wachse und wachse und
die Last tragt schlussendlich die Bevdlkerung in Form von hdéheren Steuern und Abgaben. Im Kanton Ap-
penzell Ausserrhoden hat man meiner Meinung nach aber zum Glick ein sehr starkes Zeichen gegen diese
Entwicklung setzen koénnen. Als klar wurde, dass die Kantonsfinanzen aus dem Lot geraten sind, hat man
sich fir ein Sparprogramm und gegen hdhere Steuern eingesetzt. Was macht man jetzt, kein halbes Jahr
nachdem man den ersten kleinen Etappen der Sparbemihungen zugestimmt hat? Man debattiert Gber eine
Vorlage, die eine faktische Lohnerh6éhung fir samtliche Staatsangestellte mit sich bringt. Dies mit dem Ziel,
den Kanton als Arbeitgeber marginal attraktiver zu machen. Ich glaube, dass ich hier drin niemandem erkla-
ren muss, dass eine Anstellung beim Kanton im Vergleich zur Privatwirtschaft bereits heute unglaublich
viele Vorteile mit sich bringt. Man denke beispielsweise an den verbesserten Kiindigungsschutz. Wenn man
jetzt aber die Attraktivitat des Staatsdienstes noch einmal weiter und vor allem flachendeckend steigert,
wilrde man wiederkehrende Kosten von 2 bis 3 Mio. Franken jahrlich in Kauf nehmen. Zum Vergleich, das
ist ungefahr der Betrag, den der Kanton jahrlich fir die Kulturférderung ausgibt, etwa die Halfte der Kosten
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der Gerichtsbehdrden oder zwei Drittel der Kosten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehdrde. Dies damit
diese Zahl einmal in den Raum gestellt ist. Aus meiner Sicht ware das Zeichen, das man mit dieser Vorlage
an die Bevolkerung aussendet, fatal. Es ist doch nicht nachvollziehbar, weshalb man ausgerechnet wahrend
der grossten Sparbemihungen des Kantons seit langem, eine Pensionskassen Revision diskutiert, die eine
zusatzliche Belastung fir den Haushalt bedeutet und nur einem sehr engen Kreis etwas bringt. Die Bot-
schaft ware, dass man zwar staatliche Leistungen abbaut, um zu sparen, den Staatsangestellten bietet man
jedoch neu die Pensionskassenbedingungen, von denen viele in der Privatwirtschaft nur trdumen kénnen.
Es sind diesbezlglich die Stichworte «Wettbewerbsfahigkeit» und «Standortwettbewerb» erwahnt worden.
Die Wettbewerbsfahigkeit steigt mit dieser Vorlage aber nicht fir den Kanton, sondern einzig fiir die Kan-
tonsverwaltung als Arbeitgeber. All die privaten Unternehmen, die das Steuersubstrat erwirtschaften, haben
durch diese Vorlage keinen Vorteil. Vor diesem Hintergrund finde ich, muss man sich klar Gberlegen, was
flr ein Zeichen wir mit unserem Abstimmungsverhalten versenden, gerade auch wenn man persénlich da-
von betroffen ist oder profitiert. Ich kann nachvollziehen, dass auch der Kanton als Arbeitgeber konkurrenz-
fahig bleiben muss, aber dahingehend, wie es angebracht ist. Es soll in den Bereich investiert werden, bei
welchen ernsthafte Personalprobleme vorliegen. Es wurde schon vielfach gesagt, dass man sich am Nach-
barkanton orientieren soll. Ich bitte Sie darum, dem Kompromissvorschlag der Fraktion der FDP.Die Libera-
len und der SVP-Fraktion zuzustimmen und diese Vorlage zumindest einigermassen auszutarieren.

Hutterli-Teufen: Viele Punkte sind gesagt worden. Ich beschranke mich deshalb auf die zwei bis drei we-
sentlichen Punkte aus meiner Sicht. Die Zielsetzungen der Pensionskassen Revision wurde erwahnt. Ich
glaube, dass es eine gute Revision ist, die erarbeitet wurde. Es hat viele Punkte darin, die man erreicht hat.
Der letzte Punkt, den auch Regierungsrat Reutegger erwahnt hat, ist die Steigerung der Attraktivitat der
Pensionskassen. Da ist es mir wichtig zu betonen, dass man die Attraktivitdt der Pensionskasse steigert,
auch wenn man den Beitragssatz 44 % zu 56 % hat. Dadurch kann man mit den umliegenden Kantonen
gleichziehen und Sparplane anbieten. Es wurde heute bereits gesagt, was geschieht, wenn man von 40 %
zu 60 % auf 44 % zu 56 % geht. Logischerweise wird der Spielraum ein bisschen kleiner, aber der Vor-
schlag der Verwaltungskommission mit den drei Sparplanen kdnnte fast gleich umgesetzt werden. Zwei
Sparplane kénnten genau gleich umgesetzt werden. Beim Maximalplan, dem dritten Sparplan, hat Kantons-
rat Ruprecht—Herisau auch schon ausgefiihrt, misste es entweder eine zeitliche Anpassung gegeben, funf
Jahre spater oder aber anstelle von 2 % kdnnte man 1.8 % Sparbeitrag oder Potenzial ausschépfen. Die
Anpassung bei den Sparplanen sind marginal und die Attraktivitat ist gegeben. Ich will noch auf die nackten
Zahlen hinweisen, die auch im Bericht und Antrag des Regierungsrates nachgelesen werden kdnnen. Auf
der S. 11 des Berichtes und Antrages des Regierungsrates ist nachzulesen, was die Anpassung 40 % zu
60 % auf Stufe des Kantons, aber auch auf Stufe der Gemeinden bedeutet. Der Regierungsrat hat es ein
bisschen schwieriger gemacht, indem am Schluss nicht die Summen geliefert wurden. Ich kann dies nach-
liefern. Wenn man die 40 % zu 60 % Varianten wahlt, dann steigen im Jahr 2028 die Arbeitgeberbeitrage
auf Gber 6 Mio. Franken. Wenn man es auf den Kanton und den SVAR herunterbricht, dann sind es Giber 3
Mio. Franken. Das sind Kosten, die anfallen. Man kann versuchen, diese zu kompensieren. Man konnte se-
hen, dass die Inflation in der Schweiz letzte Woche riicklaufig war, aktuell liegt sie 0.3 %. Martin Schlegel,
Prasident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank hat in einer Pressekonferenz angekiindigt,
dass man nicht weiss, wohin die Zukunft fuhrt, sind es 0.6 % oder 0.8 %. Ich glaube, dass es ein guter
Wunsch ist, wenn man versucht, die Mehrkosten zu kompensieren mit Lohmassnahmen. So beispielweise,
wenn man die Teuerung nicht weitergibt oder nicht vollumfanglich weitergibt. Das sind aber alles
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Massnahmen, die sehr ungewiss und vom weiteren Inflationsverlauf abhangen. Was ich lhnen jetzt schon
mit auf den Weg geben kann, ist, dass spatestens in drei bis vier Jahren wird wieder das Argument kommt,
dass die Léhne attraktiv sein missen. Diese stimmen nicht mehr mit den umliegenden Kantonen einher und
dies geht schnell vergessen, dass man dies kompensieren wollte. Auch bei einer Neueinstellung méchte ich
den Arbeitgeber sehen, der in einem Lohngesprach sagt, Sie hatten 4'000 Franken verdient, aber man geht
0.6 % runter das heisst Sie dirfen noch 43 Franken einsparen, da man kompensieren muss. Was wirde
geschehen, wenn sich der Kantonsrat auf 44 % zu 56 % festlegt? Es ist nicht so, dass wir bei den Arbeit-
nehmern und bei den 3'500 Versicherten sparen, sondern es wird einfach weniger ausgegeben und sie pro-
fitieren weniger. Nach wie vor wiirde die Gesamtlohnsumme an Arbeitgeberbeitragen um 4 Mio. Franken
steigen. Dies muss der Kanton, die Gemeinde und die Anstalten zuerst kompensieren. Wenn man dies fir
den Kanton und den SVAR berechnet, dann sind es immer noch 2 Mio. Franken Mehrkosten, die Gber
Lohnmassnahmen kompensiert werden mussen. Ich glaube, dass wenn man das Gesamtbild anschaut und
auch die Referendumsdrohung der SVP-Fraktion im Raum steht, fande ich es extrem schade, wenn man
auf den 40 % zu 60 % bleibt. Ein Referendum riskieren und dann der Bevélkerung erklaren zu mussen,
weshalb 6 oder 4 Mio. Franken Mehrkosten tragbar sind, versus das, was eigentlich erreicht werden soll,
wenn man auf 44 % zu 56 % geht und die Attraktivitat gegeben ist und alle anderen Punkte der Zielsetzung
auch erreicht waren. Deshalb bin ich klar fur den Antrag der Fraktion der FDP.Die Liberalen und der SVP-
Fraktion.

Regierungsrat Reutegger: Ich halte mich kurz. Ich méchte nicht, nachdem die ganzen Zahlen im Saal her-
umgeworfen wurden, die Verwirrung noch grésser machen. Ich will mich auch nicht dussern zu all diesen
Mutmassungen von Kiindigungen und Anstellungsverhaltnissen und so weiter. Da distanziere ich mich ab-
solut. Ich will Thnen eine Zahl bekannt geben, die noch nicht erwéahnt oder nachgefragt wurde. Es ist eine
nackte Zahl, die Sie interessieren konnte. Es ist die Differenz: Wenn man 56 % zu 44 % oder 60 % zu 40 %
zustimmt. Da aussere ich mich auch nicht dazu, was dies fiir Gemeinden oder fur anderen Organisationen
bedeutet, da ich flr sie hier drin keine Verantwortung trage. Es ist die Zahl, die die kantonale Verwaltung als
Kosten in der Staatsrechnung spiegeln muss. Dies ist nachhaltig 700'000 Franken. Dies notabene muss
kompensiert werden. Man spricht hier von einer Differenz. Sie konnten einen Sparbeitrag von 700'000 Fran-
ken leisten. Dies ist fur mich die Zahl, die erhartet ist und alle anderen Zahlen sind fir mich nicht immer
nachvollziehbar, die man in diesem Saal um sich wirft.

van Dam-Gais: Ich mdchte eine Bemerkung oder eine Korrektur in Richtung Kantonsrat Biihler—Speicher
machen. Er hat Angst, dass die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden nachher die attraktivste 6ffentlich-
rechtliche Kasse in der Ostschweiz sein wird. Seien Sie beruhigt, dem wird nicht so sein. Es gibt noch wei-
tere Faktoren, die da mitspielen. Erstens: Es ist nicht nur das Finanzierungsverhaltnis von 40 % zu 60 %. Es
kommt auch auf den Koordinationsabzug an. Bei vielen anderen 6ffentlichen Kassen ist dieser deutlich klei-
ner als im Kanton Appenzell Ausserrhoden und eine grossziigige Beitragsstaffelung. Von daher wird die
Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden nicht zur attraktivsten Pensionskasse in der Ostschweiz aufstei-
gen. Zweitens wurde wiederholt eine Referendumsdrohung genannt. Aus der Volksdiskussion ist eigentlich
kein einziger vernlnftiger Beitrag in diese Richtung gekommen. Ich méchte noch auf die Pensionskassen
Statistik des Bundes hinweisen. Ich habe es gestern Abend noch nachgeschaut und die Ergebnisse von
2023 liegen seit letztem Dezember vor. Das Beitragsverhaltnis bei allen 1200 Pensionskassen in der
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Schweiz ist 0.58 % Arbeitgeberbeitrag und 0.42 % Arbeitnehmerbeitrag und im &6ffentlichen Sektor ist es
sogar so, dass uber alle 6ffentlich-rechtlichen Kassen der Arbeitgeber 61 % bezahlt und der Arbeitneh-
mende 39 %. Von daher gibt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden noch einen riesigen Nachholbedarf.

Buhler—Speicher: Ich méchte einfach zwei bis drei Punkte, die aufgrund meiner Voten angesprochen wur-
den, einbringen. Zuerst beginne ich beim Regierungsrat Reutegger. Selbstverstandlich kann man nicht be-
urteilen, wie die grosszligigen Sparplane genutzt werden. Die Vergleiche mit den benachbarten Kantonen
zeigen, dass es relativ wenig sind. Man kann es so sagen. Ich stimme lhnen zu, dass wir vermeiden sollten,
dass es ein Referendum gibt. Ich glaube, dass man damit mehr kaputt machen wurde, als man einen Nut-
zen stiften kdnnte. Man kann aber nicht sagen, dass man das Referendum nicht ergreifen oder unterstitzen
soll, da dann all die anderen guten Sachen, mit denen der Kantonsrat einverstanden ist, nicht umgesetzt
werden. Dies ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ware meines Erachtens, einen Kompromiss zu
schliessen und dieser Kompromiss liegt auf dem Tisch. Zu Kantonsratin Obertiifer-Lutzenberg: Ich finde es
nicht so nett, wenn Sie sagen, dass es dekadent sei. Sie kdnnen sich nicht alle einkaufen, das ist richtig, da
nicht alle die finanziellen Mittel dazu haben. Es ist jedoch auch eine Tatsache, dass sie dann wahrscheinlich
auch die zusatzlichen Sparplane nicht nutzen wirden. Dies wiirde dann auch Mehrkosten fiir diese Men-
schen zur Folge haben, die sie sich nicht leisten kdnnten. Ich sehe da immer noch nicht ganz den Unter-
schied, weshalb man sich nicht freiwillig einkauft. Ich habe folgende Frage in der 1. Lesung gestellt, um die
Zahlen richtig zu stellen: Wie viele Leute kaufen sich wirklich ein? Es kaufen sich 5 %freiwillig ein, es kénn-
ten sich etwa 87 % freiwillig einkaufen und etwa 13 % kdnnten sich nicht einkaufen. Dies steht auf S. 6 und
7 des Berichtes und Antrages des Regierungsrates. Aus diesem Grund bin ich sehr dankbar, dass die Fra-
gen sauber beantwortet wurden. Im Umkehrschluss: Uber 80 % der Leute wollen sich nicht einkaufen oder
kénnen sich nicht. Es ist entweder wollen oder sie kdnnen nicht. Zuletzt zu Kantonsrat Steinhauer—Herisau
und teilweise auch zu Kantonsrat van Dam—Gais: Hier im Saal wirde 6fters zum Beispiel Uber Kinderzulage
und Familienzulage diskutiert. Wir machen immer in etwa dasselbe in der gleichen Grossenordnung, wie die
umliegenden Kantone. Dies damit wir uns nicht gegenseitig hochschaukeln. Dies ist mit diesen 56 % zu

44 % gemeint. Dann sind wir ahnlich wie unsere Nachbarkantone und der Aufschaukelungseffekt zwischen
den Kantonen wird verhindert. Ich glaube, dass dies legitim ist und das haben wir lhnen auch schon bewie-
sen.

Ruppanner-Wolfhalden: Als Kommissionsmitglied der KF habe ich schon bald das Geflihl, dass ich mich
rechtfertigen misste und das Geflhl, dass ich nicht mehr als birgerlich wahrgenommen werde, wenn ich zu
dieser vier zu drei Mehrheit gehdre. Die KF hat sich intensiv mit dieser Vorlage auseinandergesetzt und sie
ausgiebig diskutiert und sich dann grossmehrheitlich fir diese Vorlage ausgesprochen. Dass sich die Mehr-
heit mittlerweile auf ein vier zu drei reduziert hat, fihre ich auf parteipolitische Griinde zurtick. Ich finde es
mutlos, wenn man jetzt einfach auf die anderen Kantone referenziert. Die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
sind nicht unbedingt die anderen Kantone. Als letztes noch, ich méchte mich wirklich ganz klar ausdrucken,
die KF propagiert keinen leichtfertigen Umgang mit Finanzmitteln. Die Kommission ist sich der Finanzkrise
sehr wohlbewusst und auch der Lage, in welcher wir uns befinden. Ich denke, dass es schon vor dem Spar-
paket klar war, dass wir genau hinschauen missen. Ich kann immer noch aus burgerlicher Sicht hinter den
60 % zu 40 % stehen.
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Andreani—Herisau: Es ist schon viel gesagt worden. Von was sprechen wir eigentlich? Wir sprechen genau
von einer Differenz von 4 %, die von der einen Seite auf die andere gehen kdnnte. Es liegt ein gut ausgewo-
gener schweizerischer Kompromiss vor. Es geht um 4 % und darum, dass doch immerhin 700'000 Franken
gespart werden kdnnen. Das ist nur der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist unbestritten. Es gibt eine sehr
gute Vorlage, mit der die Pensionskasse zeitgemass ausgestaltet wird, wie andere 6ffentlich-rechtliche Pen-
sionskassen. Es gibt jetzt fiinf: Die Pensionskasse Appenzell Ausserrhoden, die der Stadt St.Gallen, die des
Kantons St.Gallen, die des Kantons Thurgau und die des Kantons Appenzell Innerrhoden. Wenn bei den
anderen die 56 % zu 44 % funktionieren und alle glicklich sind, dann muss mir einmal jemand erklaren,
weshalb dies bei uns nicht der Fall sein sollte. Was wir wissen, ist, dass wir lohntechnisch immer gut sind.
Der Kanton konnte seine Leute immer finden und rekrutieren. Damit gab es nie ein Problem. Es ist nicht so,
dass der Kanton niedrige Léhne hat, sondern er war immer konkurrenzfahig. Das ist auch ein Fakt. Ich
wirde es begriissen, wenn man die 56 % zu 44 % annehmen koénnte im Gesamtkontext, den ich zuvor ge-
schildert habe. Ich bin der Uberzeugung, dass man damit auch ein Zeichen mit all diesen Themen setzt, die
bereits angesprochen wurden. Die Bevdlkerung wird das verstehen.

Obertiifer—Lutzenberg: Bevor ich zu meinem eigentlichen Schlusswort komme, mdchte ich gerne noch ein-
mal schnell eine Antwort an Kantonsrat Bihler—Speicher geben. Ich halte weiterhin an meiner Aussage fest
und ich wirde sogar noch behaupten, dass es genau fiur die Personen, die ich damit gemeint habe, namlich
die, die schon einen tiefen Lohn haben, sicher attraktiver ist, wenn sie auf ihren bereits kleinen Lohn pro-
zentual immerhin ein bisschen mehr einsparen kénnen, als dass sie Ende Jahr versuchen, 10'000 Franken
einzusparen, die sie dann auf einmal einzahlen kénnen. Aus diesem Grund bin ich genau fir die drei Spar-
plane. Ich méchte gerne allen Kollegen hier im Kantonsrat noch einmal ans Herz legen, dass wenn sie fiir
44 % zu 56 % sind, dann bitte aus Uberzeugung und nicht deshalb, weil eine Referendumsandrohung im
Raum steht.

Walker-Stein: Die guten Nachrichten iiberwiegen. Ich glaube, dass wir maximale Freude und Ubereinstim-
mung haben, dass es ein gutes Gesetz ist. Jetzt geht es darum, wie man dieses Split mdglichst sinnvoll ge-
staltet. Die Abstimmung {ber den Antrag 56 % zu 44 % ist fiir mich ein Offenbarungsmoment. Das Uber-
schiessen Uber die 56 % zu 44 % ist aus meiner Sicht mehr oder weniger wirkungsfrei. Wer dem Antrag des
Regierungsrates mit 60 % zu 40 % zustimmen will, ist daran erinnert, dass wir in wenigen Monaten hier wie-
der sitzen werden und uns die Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen-Thematik vor Augen fihren mus-
sen, sowie die Finanzierung des Fusionsgesetzes. Gerade bei Fusionen beispielsweise gilt ohne «Moos
nichts los». Reserve «Moos» scheint mir nicht vorhanden zu sein. Wer dann mit Steuererhéhungen oder
Verschuldungen als Lésungsansatz daherkommt, der hat heute eine Chance vertan. Denn in jedem Haus-
halt, ob privat oder 6ffentlich gilt, was noch nicht ausgegeben ist, kann zur Verfligung stehen. Apropos
Haushalt: Unter guten Haushaltsgrundséatzen lernt man, dass die Ausgaben auf ihre Notwendigkeit, Zweck-
massigkeit und Tragbarkeit zu prifen sind. Fir jedes Vorhaben ist diejenige LOsung zu wahlen, die mit dem
besten Verhaltnis zwischen Kosten und Nutzen zum Ziel fihrt. Mit Verlaub, dies ist mit 60 % zu 40 % sicher
nicht erfullt, denn die angestrebten Sparplane sind auch mit 56 % zu 44 % in einem gut zufriedenstellenden
Mass maoglich. Dann noch ein kleines «Reminiscent» an ein sozialdemokratisches Credo: Dieses lautet fiir
«alle statt flir wenige». Neu scheint zu gelten, fir «wenige statt fir alle». Die 60 % zu 40 % haben namlich
wenig Vorteile, aber die potenziellen Steuererhéhungen und Verschuldungen, die missen nachher wieder
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alle tragen. Deshalb bin ich fur 56 % zu 44 % und damit flr den Funfer und das Weggli. Dies kann man aus-
nahmsweise einmal haben mit dem Anderungsantrag.

Miiller—Hundwil: Apropos Vergleich: Ich mdchte folgendes einbringen: Die Privatwirtschaft wird oft verglei-
chen mit dem Staatspersonal. Bei der Privatwirtschaft gilt ein 60 % zu 40 % Verhaltnis und es ist Usus in
grossen oder grosseren Firmen. Was ich auch noch sagen méchte: Wenn der tiefere Satz gewahlt wird,
dann sitzen wir in ein paar Jahren oder in einem Jahr wieder hier und diskutieren tiber Reallohnerhéhungen
und am Schluss kommt es dann vielleicht auf das Gleiche aus.

Graf-Heiden: So wie ich das verstehe, verursacht man keine Mehrausgaben, weil man sie kompensieren
will mit den Lohnerhéhungen, die einspart werden. Man spart. Es ist «Pseudo-Sparen» auf Kosten der Ar-
beitnehmer des Kantons, die tiberhaupt nichts niitzen. Zur Fraktion der FDP.Die Liberalen: Die Fraktion
spricht vom Aufschaukelungseffekt zwischen den Kantonen und dem Vorteil fir die Arbeitnehmer. Es ist
noch spannend, dass es bei den Arbeithehmern kritisch gesehen wird, wenn diese Vorteile kommen, aber
wenn es um Steuervorteile fir Superreiche geht, dann ist das Uberhaupt kein Problem, wenn es da einen
Aufschaukelungseffekt gibt. Noch kurz zum Rundumschlag gegen den Staat und zu Kantonsrat Kessler—
Teufen: Der Staat tibernimmt laufend neue Aufgaben. Diese muss er ibernehmen, da die Marktwirtschaft
versagt. Um die Aufgaben zu 16sen, ist es auch logisch, dass der Staat wachst und dass Aufgaben Uber-
nommen werden mussen, das ist auch vollig klar. Noch eine Aussage dazu: Das Steuersubstrat wird nicht
hauptsachlich von Unternehmen in unserem Kanton erwirtschaftet, sondern von Privatpersonen.

Kessler—Teufen: Nur ganz kurz eine Erwiderung an Kantonsrat Graf—Heiden: Wir sparen gar nichts, auch
mit dem Kompromissvorschlag der Fraktion der FDP.Die Liberalen und der SVP-Fraktion wird immer noch
mehr ausgegeben und bessere Bedingungen geboten, als wir es heute haben.

Der Antrag der Fraktion der FDP.Die Liberalen und SVP wird dem Antrag des Regierungsrates gegentiber-
gestellt.

Der Antrag der Fraktion der FDP.Die Liberalen und SVP obsiegt mit 33:30 Stimmen bei einer Enthaltung.

In der Gesamtabstimmung stimmt der Rat der Teilrevision des Gesetzes (iber die Pensionskasse (PKG Rev
26) in 2. Lesung mit 62:2 Stimmen ohne Enthaltungen zu.

Mittagspause von 12.00 Uhr bis 13.30 Uhr
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6. Vereinbarung zwischen den Kantonen und dem Bund uiber die Harmonisie-
rung der Informatik in der Strafjustiz (VHIS); Ratifizierung; 2. Lesung

Mit Bericht vom 7. Januar 2025 beantragt der Regierungsrat, dem Beschluss lber die Ratifikation der Ver-
einbarung zwischen den Kantonen und dem Bund iber die Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz
(VHIS) in 2. Lesung zuzustimmen.

Mit Bericht vom 8. Januar 2025 beantragt die Kommission Inneres und Sicherheit (KIS), dem Beschluss
Uber die Ratifikation der Vereinbarung zwischen den Kantonen und dem Bund Uber die Harmonisierung der
Informatik in der Strafjustiz (VHIS) in 2. Lesung zuzustimmen.

Aggeler-Herisau, Prasident der Kommission Inneres und Sicherheit (KIS): Es ist vorneweg zu nehmen,
dass sich zwischen der 1. und 2. Lesung keine Veranderungen mehr ergeben haben. Weder die Diskussion
im Kantonsrat im Rahmen der 1. Lesung noch die Volksdiskussion haben einen weiteren Handlungsbedarf
erkennen lassen. Zudem kann das Konkordat nur als Ganzes angenommen oder abgelehnt werden, wes-
halb keine weitergehende inhaltliche Bearbeitung mehr vorgenommen wurde. Ich kann Ihnen aber sagen,
dass sich die Grundlagen langsam mit Inhalt flllen, so dass die KIS eine Stellungnahme im Rahmen von
inhaltlichen Projekten, konkret Gber den Datenabtausch in der Strafjustiz, abgeben konnte. Dies stitzt sich
auf die Vereinbarung zwischen den Kantonen und dem Bund uber die Harmonisierung der Informatik in der
Strafjustiz (VHIS). Es ist wie eine Pipeline, die gebaut wird und nun mit Inhalten befiillt wird. Dies als kleiner
Einschub. Zwischenzeitlich sind 18 Kantone VHIS beigetreten oder wollen beitreten, so dass die Grin-
dungsversammlung stattfinden kann. Die KIS beantragt Ihnen, dem Beschluss Uber die Ratifikation der
VHIS in 2. Lesung zuzustimmen.

Regierungsritin Alder, Vorsteherin Departement Inneres und Sicherheit: Es wurden bereits alle Informati-
onen durch den Kommissionsprasidenten bekannt gegeben. Ich verzichte deshalb an dieser Stelle auf wei-
tere Ausfihrungen. Im Namen des Regierungsrates bitte ich Sie jedoch, der VHIS in 2. Lesung zuzustim-
men.

Die Fraktionen verzichten auf ein Eintreten.

Die Detailberatung wird nicht benutzt.

In der Gesamtabstimmung stimmt der Rat dem Beschluss lber die Ratifikation der Vereinbarung zwischen
den Kantonen und dem Bund (liber die Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (VHIS) in 2. Lesung
mit 64:0 Stimmen ohne Enthaltungen zu.
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7. Tatigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle; Kenntnisnahme

Mit Datum vom 11. Februar 2025 unterbreitet die Geschaftsprifungskommission den Tatigkeitsbericht 2024
der Finanzkontrolle und beantragt dessen Kenntnisnahme.

Eintreten ist obligatorisch.

Fischer-Speicher, Referent der Geschaftsprifungskommission (GPK): Auf 22 Seiten erstattet die Finanz-
kontrolle unter der Leitung von Frau Claudia Andri Krensler gemass Art. 41 des Finanzhaushaltsgesetzes
(bGS 612.0) ihren jahrlichen Tatigkeitsbericht. Der Bericht informiert wie gewohnt in komprimierter Form
Uber elf abgeschlossene Prufthemen, Prifgegenstand und die aufgrund der Untersuchung empfohlenen
Massnahmen. Alle gemachten Empfehlungen sind der Prioritat «mittel» oder «tief» zugeordnet. Diese Ein-
stufungen erfordern keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, wobei anzumerken ist, dass die Finanzkontrolle
Uber keinerlei Weisungsbefugnis gegenuber den Organisationseinheiten verflugt. Die GPK-Subkommission
Finanzaufsicht bespricht quartalsweise detailliert die einzelnen Prifberichte mit der Finanzkontrolle, stellt
gezielt Nachfragen und ordnet die Priifergebnisse und Empfehlungen ein. Dabei kbnnen GPK relevante
Themen abgeleitet werden, die in der Gesamt-GPK entsprechend traktandiert und besprochen werden. Um-
gekehrt kdnnen auch Themen aus der GPK fir die Finanzkontrolle relevant sein und als Anstoss fur ein
Prifthema dienen. Sieben kantonale und stadtische Finanzkontrollen haben sich zu einem Zirkel zusam-
mengeschlossen, um gegenseitige Qualitatskontrollen durchzufihren. In diesem Zusammenhang wurde bei
der Finanzkontrolle des Kantons Appenzell Ausserrhoden im November 2024 ein Peer-Review durch die
Finanzkontrolle des Kantons Thurgau durchgefihrt. Die abgegebenen Empfehlungen erscheinen aus Sicht
der Finanzkontrolle Appenzell Ausserrhoden sinnvoll und sollen umgesetzt werden. Eine Audit-Turnus-Pru-
fung als Folgeprifung aus dem Jahr 2019 mdchte die GPK erwahnen: Spesen und Personalbenefits. Ich
md&chte vorwegnehmen, dass die Finanzkontrolle nur geringfligige Verletzungen der Vorgaben festgestellt
hat. Priifgegenstand war derselbe wie im Jahr 2019, das heisst, die Uberpriifung der vollstandigen und be-
rechtigten Auszahlung von Spesen an die Angestellten der kantonalen Verwaltung. Dazu gehorte auch die
Uberpriifung der damals abgegebenen Empfehlungen. Nach wie vor ist es so, dass die praktische Handha-
bung innerhalb der gesamten kantonalen Verwaltung unterschiedlich ist. Zu den pendenten Empfehlungen
aus dem Jahr 2019 wurden neu vier zusatzliche Empfehlungen, drei mit Prioritat «mittel» und eine mit Prio-
ritat «tief», abgegeben. Dies zeigt beispielhaft, dass die Datenbank mit Empfehlungen, die seit 2014 gefiihrt
wird, sinnvoll und notwendig ist und ebenso die jéhrliche Uberpriifung der pendenten Empfehlungen. Die
GPK dankt Frau Claudia Andri Krensler und Herr Marco Bléchlinger fiir die kompetente Ausflihrung dieser
wichtigen, unabhangigen Tatigkeit und fiir den vertrauensvollen Umgang mit der Kommission. Frau Claudia
Andri Krensler verfolgt die Diskussion hier im Saal und steht fur allféllige Detailfragen zur Verfigung. Die
GPK beantragt Ihnen, den Tatigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle zur Kenntnis zu nehmen.

Steinhauer-Herisau, im Namen der Fraktion der Mitte/EVP/GLP: In einem umfassenden Bericht zeigt die
Finanzkontrolle ihre Arbeit im vergangenen Jahr auf. Prifthemen, Methodik, Resultate und allfallige Emp-
fehlungen werden transparent dargestellt. Dafir bedankt sich die Fraktion der Mitte/EVP/GLP bei der Fi-
nanzkontrolle sehr. In Zeiten, in denen die staatliche Tatigkeit und die staatlichen Ausgaben hinterfragt und
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zum Teil ihre Rechtmassigkeit in Frage gestellt werden, ist es flr den Kantonsrat, aber auch fur die Blrge-
rinnen und Burger wichtig zu wissen, dass es eine unabhangige Stelle gibt, welche genau hinschaut. Nur
mit dieser kompetenten und transparenten Arbeit konnen Zweifel an der Konformitat des staatlichen Han-
delns ausgeraumt werden, besten Dank an die Finanzkontrolle. Erfreulich ist aber auch das Prufresultat an
sich. Offensichtlich ist der Uberwiegende Teil der Prozesse in den Departementen klar und rechtmassig und
die Prozesse werden auch eingehalten. Die Anzahl der Empfehlungen halten sich im Rahmen und haben
keinen dringenden Charakter. Dafir spricht die Fraktion der Verwaltung ihren Dank aus. Auch dies tragt
dazu bei, das Vertrauen in das staatliche Handeln entsteht oder vorhanden bleibt. Ein Punkt veranlasst die
Fraktion der Mitte/EVP/GLP jedoch zu einer Bemerkung, es wurde bereits gesagt: Das Thema Spesen in
der kantonalen Verwaltung (KVAR). Bereits im Tatigkeitsbericht 2019 hat die Finanzkontrolle die unter-
schiedliche Handhabung beanstandet. «Da die Auslegung des REIS (Reglement tUber die Entschadigung
von Inkonvenienzen, Spesen, Pikettdienst und ausserordentliche Arbeitszeit) insgesamt Gber die gesamte
KVAR aber doch recht unterschiedlich ist, haben wir Empfehlungen im Zusammenhang mit der Abrechnung
der Spesen und auch mit der generellen Handhabung von Personalbenefits abgegeben» (Tatigkeitsbericht
Finanzkontrolle, 2019, S. ).Im aktuellen Bericht heisst es nun: Da die Auslegung des REIS insgesamt tber
die gesamte KVAR aber weiterhin unterschiedlich ist, haben wir unsere Empfehlungen aus dem Jahr 2019
im Zusammenhang mit der Abrechnung der Spesen und auch mit der generellen Handhabung von Perso-
nalbenefits Gberprift sowie drei zusatzliche Empfehlungen mit der Prioritat "mittel" und eine mit der Prioritat
"tief" abgegeben» (Tatigkeitsbericht Finanzkontrolle, 2024, S. 11). Es geht der Fraktion der Mitte/EVP/GLP
dabei nicht um die effektiven Betrage, welche wohl meistens klein sind. Zwei Aspekte sind wichtig: Einer-
seits fuhrt eine unterschiedliche Handhabung von Spesen schnell zu Missgunst und beschadigt die Unter-
nehmenskultur. Andererseits hangt eine einigermassen gleiche Umsetzung auch mit der Fihrung und der
internen Abstimmung zusammen. Die Fraktion bittet daher den Regierungsrat sich um diese Thematik zu
kiimmern, damit eine Verbesserung erreicht werden kann.

Schmid-Urnasch, im Namen der SVP-Fraktion: Die SVP-Fraktion beachtet und schatzt den Tatigkeitsbe-
reich 2024 der Finanzkontrolle, wie immer. Die Kontrolle der Empfehlungen lauft und funktioniert. Es wird
eine Datenbank gefihrt, die die Fraktion sehr begrisst. Die Finanzkontrolle leistet gute Arbeit und sieht aus
Sicht der SVP-Fraktion genau hin, was die Fraktion gut findet. Die Fraktion nimmt den Tatigkeitsbericht
2024 der Finanzkontrolle zur Kenntnis und bedankt sich fiir die kompetente und seriése Arbeit der Finanz-
kontrolle.

Buhler—Speicher, im Namen der Fraktion der FDP.Die Liberalen: Seit vielen Jahren darf die Fraktion der
FDP.Die Liberalen zufrieden vom Tatigkeitsbericht der Finanzkontrolle Kenntnis nehmen. Der Bericht fasst
informativ und pragnant im Sinne eines «Management Summary» zusammen, konzentriert sich auf die we-
sentlichen Aussagen zu den Grundlagen, zur Struktur, der Arbeitsweise und den durchgefiihrten Prifungs-
arbeiten der Finanzkontrolle im Rahmen der Abschlussrevision und der Audit-Turnus-Prifungen. Die Frak-
tion darf feststellen, dass die Leiterin der Finanzkontrolle, Frau Claudia Andri Krensler und Herr Marco
Bléchlinger sehr professionell und risikoorientiert vorgehen und in der taglichen Arbeit mit den Mitarbeiten-
den der KVAR und der selbstandigen Anstalten Gewahr fir eine gesetz- und ordnungsmassige Verwal-
tungstatigkeit bieten. Die Fraktion der FDP.Die Liberalen begrtisst explizit den offenen Dialog, auch wenn es
keine Weisungsbefugnisse gibt. Die Finanzkontrolle hatte theoretisch schon Mittel, um einzugreifen und
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eskalieren zu lassen. Positiv ist ausserdem festzuhalten, dass gegenuber den gepruften Stellen nur ein-
zelne Empfehlungen abgegeben, jedoch keinerlei Beanstandungen ausgesprochen werden mussten. Be-
grusst wird die regelmassige Peer Review durch eine externe Finanzkontrolle, den Erfahrungsaustausch
und dass man sich auch in Ubergeordneten Gremien engagiert. Kantonsrat Steinhauer—Herisau hat mir hier
schon die Pointe gestohlen. Die Uberpriifung der Auszahlung von Spesen und Personalbenefits hat unter-
schiedliche Auslegungen und Anwendungen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der KVAR aufgezeigt.
Dies ist nicht Uberraschend. Im Lichte der Berner Spesen-Affare rund um die Abrechnung einer Banane halt
es die Fraktion der FDP.Die Liberalen fir sinnvoll, diesem politisch sensitiven Priffeld auch weiterhin die
erforderliche Beachtung zu schenken. Die Fraktion bedankt sich bei Frau Andri Krensler und Herrn Blochlin-
ger fur ihren grossen Einsatz und nimmt den Tatigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle zustimmend zur
Kenntnis.

Ruppanner-Wolfhalden, im Namen der Fraktion der Parteiunabhangigen: Auch dieses Jahr kommt der
Tatigkeitsbericht der Finanzkontrolle gut gegliedert und Ubersichtlich daher. Er schafft Vertrauen in die Fi-
nanzkontrolle, wie auch in die gesamte Verwaltung. Alle angeschauten Prozesse sind gut aufgesetzt und es
wird korrekt gearbeitet. Die regelmassige Zusammenarbeit mit ausserkantonalen Finanzkontrollen schatzt
die Fraktion der Parteiunabhangigen genauso wie die gesamtschweizerische Vernetzung fir eine gute Qua-
litdtssicherung. Zum Thema Spesen und Personalbenefits haben sich schon die Fraktionen der
Mitte/EVP/GLP sowie die FDP.Die Liberalen geaussert. Ich verzichte deshalb auf die Bananen, wirde aber
trotzdem noch gerne folgendes zu diesem Thema sagen. Die Auslegungen des REIS insgesamt ist Uber die
gesamte KVAR weiterhin unterschiedlich. Am meisten irritiert die Fraktion das Wort «unterschiedlich».
Wieso ist es nicht fiir alle gleich? Wenn ich beim Kanton arbeite, sollten doch egal in welcher Abteilung ich
arbeite, fur alle die gleichen Regeln angewendet werden. Zur S. 14: Die Fraktion der Parteiunabhangigen
wiirde es ausdriicklich begriissen, wenn fiir die Ubernahme der Kosten fiir die Spitalschule von Jugendli-
chen nach der Volksschule die notwendigen Rechtsgrundlagen geschaffen wirden. Lauft diesbeztiglich et-
was? Zum Schluss mdchte die Fraktion Frau Claudia Andri Krensler und Herrn Marco Blocklinger fur ihre
gewissenhafte und kompetente Arbeit ein Dank aussprechen. In diesen Dank schliesst die Fraktion der Par-
teiunabhangigen auch die gesamte Verwaltung ein. Die Fraktion der Parteiunabhangigen nimmt vom gut
abgefassten und Ubersichtlichen Bericht Kenntnis.

Hubmann-Herisau, im Namen der SP-Fraktion: Im Namen der SP-Fraktion mdchte ich die grosse Bedeu-
tung der Finanzkontrolle betonen. Sie spielt eine essenzielle Rolle in der Sicherstellung der Transparenz.
Der Turnus der Auditprifungen ist gerechtfertigt und verleiht der Finanzkontrolle eine klare Legitimation. Re-
gelmassige Priifungen gewéhrleisten eine kontinuierliche Uberwachung und férdern das Vertrauen in die
finanzielle FUihrung des Kantons. Der hohe Standard der Rechtspriifung ist besonders hervorzuheben. Die
sorgfaltige und gewissenhafte Prufung schafft Vertrauen, indem sie Sicherheit gibt und moégliche Risiken
friihzeitig aufzeigt. Die SP-Fraktion nimmt den Tatigkeitsbericht zur Kenntnis und spricht der Finanzkontrolle
ihren ausdriicklichen Dank fiir die geleistete Arbeit und den vorliegenden Bericht aus.

Regierungsrat Reutegger: Ich méchte noch schnell etwas zum Thema Benefits sagen, welches von ver-
schiedenen Fraktionen im Eintreten angesprochen wurde. Ich méchte Sie Uber den Stand der Dinge infor-
mieren. Der Regierungsrat hat den Bericht ebenfalls zur Kenntnis genommen und entschieden, die
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Pendenz Benefits dem Finanzdepartement zuzuweisen. Das Departement ist intensiv an der Arbeit auf der
einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Dinge, die man anschauen muss. Was muss man
geregelt werden? Ich kann Ihnen bereits jetzt sagen, dass allein mit der Einfiihrung der E-Zeit, das heisst
mit der neuen Software, ein grosser Teil dieser Thematik bereits geregelt ist. Dies da man nicht mehr ver-
schiedene Einheiten machen kann und der Rest ist in Aussicht gestellt. Das REIS wird angegangen. Wenn
alles funktioniert, sollte dies bis Ende 2025 anpasst sein.

Detailberatung.

zu S.7-8
3. Priifungsplanung / Priifungsablauf

Gut-Walzenhausen: Im Unterkapitel 3.4 Feststellungen und Empfehlungen auf der S. 7 steht, dass so und
so viele Empfehlungen noch offen sind. Fir mich oder fur den Kantonsrat ware es sinnvoll, wenn diese zu-
kunftig jeweils noch mit einem Datum versehen waren. Also eine Angabe dartber, wann die Empfehlungen
abgegeben wurden. Da aufgrund der Definition Prioritat «mittel» definiert wird, dass es entweder mittelbaren
oder kurzfristigen Handlungsbedarf gibt mit mittleren Risiken oder einem langfristigen Handlungsbedarf mit
hohen Risiken. Von daher ware es fir den Kantonsrat gut, wenn man sagen konnte, aus welcher Zeit die
Empfehlungen sind. Dann weiss man, ob es bereits mittelfristig oder langfristig ist.

Fischer-Speicher: Zur Empfehlung von Kantonsrat Gut-Walzenhausen: Ich frage mich, ob es sinnvoll ist,
wenn wirklich vor allen 52 Empfehlungen, die die Prioritat «mittel» haben, aufgefiihrt wird, aus welchem
Jahr sie kommen. Fir diese Kontrollen ist die Finanzkontrolle zustéandig und die GPK schaut sich dies auch
an. Falls irgendetwas einen unmittelbaren oder einen mittel- oder kurzfristigen Handlungsbedarf hat, dann
wirde die GPK sicherlich darauf hinwirken, dass dies weiterverfolgt wird und auch entsprechende Schritte
einleiten.

zu S. 10-17
5 Audit Turnus-Priifungen

Egger—Speicher: Ich habe eine Frage zur S. 15 zum zweiten Priifgegenstand Amt fur Wirtschaft und Arbeit,
Abteilung Handelsregister, Geblhrenerhebung: Da hat man Prozesse angeschaut. Die Finanzkontrolle
kdnnte auch die Hohe der Gebuhren anschauen. Dies unter dem Titel « Wirtschaftlichkeit», das bedeutet, ist
es kostendeckend oder nicht. Gedenkt die Finanzkontrolle sich dies auch einmal noch anzuschauen? Wes-
halb hat man darauf verzichtet? Ich erinnere mich an das Entlastungsprogramm aus dem Jahr 2014 und
meinte, mich zu erinnern, dass da gesagt wurde, dass Gebuhren im Handelsregister nicht immer die Kosten
einspielen, also beispielsweise von Firmengriindungen. Vielleicht hat sich da auch etwas geandert in der
Zwischenzeit. Dies ist das eine und das andere ist auf der S. 17. Da sind verschiedene Prifgegenstande
aufgelistet, die in Arbeit sind. Beim Departement Bau und Volkswirtschaft, Amt fur Umwelt fallt das Stichwort
«Energiefonds». Da ist nicht genau prazisiert, was man beim Energiefonds genau priift. Dies im
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Unterschied zu den anderen Priifgegenstanden. Da ist klar, was gepruft wird. Eine weitere Frage dazu ist,
dass es nicht abgeschlossen wurde. Ich nehme an, dass es angegangen wurde. Hatte dies nicht auch eine
Prioritat sein kdnnen, nachdem der Energiefonds sehr aktuell behandelt und sehr rege genutzt wird. Dies im
Sinne einer Prioritdtensetzung.

Andri Krensler Claudia, Leiterin Finanzkontrolle: Ich nehme gerne Stellung zu diesen beiden Fragen, die
Kantonsratin Egger—Speicher gestellt hat. Die erste Frage betraf die S. 15 Amt fiir Wirtschaft und Arbeit, Ab-
teilung Handelsregister: Da ging es um die Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit den Gebuhren. Die Fi-
nanzkontrolle hat dies hier explizit nicht festgelegt, aber das Handelsregister ist grundsatzlich kostende-
ckend. Das weiss ich. Dies hat die Finanzkontrolle sicher angeschaut und was noch dazukommt ist, dass
gewisse Gebuhren durch den Bund vorgegeben sind. Darauf hat der Kanton keinen Einfluss. Es ist jedoch
ein guter Hinweis und dies wird die Finanzkontrolle in Zukunft noch besser ausfihren im Bericht. Zur S. 17:
Sie haben nach dem Energiefonds gefragt. Geprift wurde, welche Beitrage ausbezahlt worden sind. Das
bedeutet, dass der gesamte Prozess, mit den Antragen, die gestellt werden, die Verfligung sowie die Aus-
zahlung angeschaut wurde. Das sind die Positionen, die die Finanzkontrolle da angeschaut hat. Diese Pru-
fung ist mittlerweile bereits abgeschlossen.

Rickkommen zu S. 10-17
5 Audit Turnus-Priifungen

Ruppanner—-Wolfhalden: Ich mdchte gerne auf die Frage meines Eintretensvotums zurtickkommen zur
S. 14: Wurde eine Rechtsgrundlage ausgearbeitet, fiir die Ubernahme der Kosten fiir die Spitalschule der
Jugendliche, die nicht durch das Volksschulgesetz abgedeckt ist?

Landammann Balmer, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales: Ich gehe davon aus, dass es sich
um Jugendliche handelt, welche ausserkantonal hospitalisiert werden und dann in einer anderen Schule ge-
hen. Da ist die Auslegung effektiv ein bisschen unterschiedlich. Es kommt darauf an, ob die Kantone, wel-
che als Leistungserbringer im Spitalbereich tatig sind, eine Spitalschulanerkennung haben oder nicht. Der
Regierungsrat hat im Volksschulgesetz auf die 2. Lesung hin einen Artikel erstellt, in welchem die Spital-
schulen aufgefiihrt waren. Es war ein bisschen eine «Hau-Ruck-Ubung». Ich betone auf die 2. Lesung hin.
Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden war daran auf dem Areal des Psychiatrischen Zentrum in Heri-
sau eine Kinder- und Jugendpsychiatrie zu er6ffnen. Man hatte im Moment die rechtliche Grundlage, fiir ein
Leistungserbringer, welcher ein Angebot fur Kinder und Jugendliche machen will, die eine Spitalschule bein-
haltet. Auf Kantonsboden hatte der Kanton die Grundlage dazu, sofern die Institution auch als Spitalschule
anerkannt werden wirde. Dies ist noch wichtig. Ausserkantonale ist es jedoch effektiv schwierig. Ich muss
noch einmal einen Austausch mit der Finanzkontrolle machen, um herauszufinden, ob es auf Seite des Kan-
tons noch etwas zu machen ist. Ist es ausserkantonal geregelt oder konnte im Volksschlaggesetz eine zu-
satzliche gesetzliche Grundlage geschaffen werden, dass, wenn unsere Kinder ausserkantonal hospitalisiert
werden, die Kosten der Kanton Ubernehmen wirde? Waren dies Gesundheitskosten oder Spitalkosten?
Dies ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, da es auch immer nicht ganz so klar ist. Ist es eine Thera-
pie oder ist es eine Schule? Das ist manchmal auch nicht ganz einfach. Ich nehme den Ball gerne auf.

387



7. Téatigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle; Kenntnisnahme Trakt. 56
24. Marz 2025

Der Rat nimmt nach Diskussion vom Tétigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle Kenntnis.
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8. Fragestunde

Die im Sinne von Art. 73 der Geschéaftsordnung des Kantonsrates (GO KR; bGS 141.2) eingereichten Fra-
gen betreffen:

1. Jahrliche Kosten Kulturmagazin «Obacht Kultury;

Gemeinnutzigkeit als Vergabekriterium firr Beitrage aus dem Lotteriefonds;
Treibhausgasentwicklungen in Appenzell Ausserrhoden;
Volkswirtschaftliche Auswirkungen des «Bdgg azéndey;

aktueller Stand des kantonalen Geriatriekonzeptes;

Asylsituation in Appenzell Ausserrhoden;

N o o M DN

Angriff in der Appenzeller Bahn

Gemass Art. 75 Abs. 3 GO KR werden die Fragen im Kantonsrat nicht mundlich vorgetragen oder begrin-
det. Das zustandige Mitglied des Regierungsrates antwortet kurz. Eine sachbezogene Zusatzfrage der Fra-
gestellerin oder des Fragestellers ist zulassig. Eine Diskussion findet nicht statt.

1. Jahrliche Kosten Kulturmagazin «Obacht Kultur»

Slongo-Herisau stellt dem Regierungsrat mit Schreiben 17. Februar 2025 folgende Frage:

—  Auf welchen jahrlichen Betrag belaufen sich die Kosten fir «Obacht Kultur» inklusive redaktionelle Ar-
beit, Druck, Versand, Bewerbung etc.?

Regierungsrat Stricker, Vorsteher des Departements Bildung und Kultur, beantwortet die Frage wie folgt:

«Obacht Kultur» erflllt drei verschiedene Funktionen: Erstens informiert es iber die vom Kanton geforder-
ten Projekte und schafft damit Transparenz Uber die Entscheide und Kriterien der Kulturférderung, inklusive
der vorgegebenen Kriterien. Zweitens ist es ein Forum, um ausgewahlte kulturelle und kulturpolitische The-
men journalistisch und gut recherchiert zu prasentieren und diskutieren. Drittens ist das Produkt Obacht Kul-
tur selbst ein Forderinstrument und bietet eine Plattform flr kinstlerische und kulturelle Prasentationen und
Produktionen. Insbesondere fir die Museen im Kanton besteht damit eine niederschwellige Mdglichkeit zur
Publikation zu ihrer Tatigkeit. Der Regierungsrat hat mit Blick auf das Entlastungsprogramm die Eingabeter-
mine in der Kulturférderung von drei auf zwei pro Jahr reduziert. Dadurch wird Obacht Kultur ab diesem
Jahr ebenfalls nur noch zweimal erscheinen. Die jahrlichen Kosten fur diese zwei Ausgaben belaufen sich
auf insgesamt auf 66’000 Franken. Davon werden 19’000 Franken aufgrund des oben erwahnten Férde-
rungsaspekts aus dem Kulturfonds finanziert. Diese Mittel ergeben sich aus Direktauftrdgen an Kulturschaf-
fende und Kulturvermittlung.
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2. Gemeinniitzigkeit als Vergabekriterium fiir Beitrage aus dem Lotteriefonds

Egger-Speicher stellt dem Regierungsrat mit Schreiben vom 16. Februar 2025 folgende Fragen zu:

1. Wie definiert der Regierungsrat gemeinnitzig, insbesondere im Zusammenhang mit dem Sechselau-
ten-Auftritt und dem B66g Aazdnde?

2. Ware ohne die Einordnung der beiden Anlasse als gemeinnutzig eine Entnahme der Gelder aus dem
Lotteriefonds nicht mdglich gewesen?

Regierungsrat Reutegger, VVorsteher des Departement Finanzen, beantwortet die Fragen wie folgt:

Antwort auf Frage 1: Es gibt keine allgemein gultige Definition der Gemeinnutzigkeit. Der Regierungsrat ori-
entiert sich bei Vergabe von Geldern aus dem Lotteriefonds sowohl an den bundesrechtlichen Vorgaben als
auch an der Rechtsprechung. Dabei spielen die fehlende Gewinnorientierung und die Uneigennitzigkeit
eine wichtige Rolle. Die unterstitzte Tatigkeit muss im Interesse der Allgemeinheit liegen mit einem offenen
Destinatarkreis und der Kanton beziehungsweise das Gemeinwesen darf nicht alleine von der Unterstiit-
zung profitieren. Mit Mitteln des Lotteriefonds durfen keine gesetzliche Verpflichtungen erfillt werden. Ent-
halten die Grundlagen eine Kann-Bestimmung beziehungsweise haben Gemeinwesen die Wahl, ob und in
welchem Umfang sie ein Vorhaben unterstlitzen, gilt dies nicht als gesetzliche Verpflichtung. Mit dem
«Sechselauten-Auftritt» und dem «B66g-Aazdnde» haben die Besucher Appenzell Ausserrhoden als kultu-
relle, wirtschaftlich, touristisch und kulinarisch interessante Region kennengelernt. Kernthemen des Auftritts
waren Brauchtum, Jugend, Kulinarik, Kultur, Musik, Tourismus und Wirtschaft, wobei samtliche Aktivitaten
eine kulturelle Funktion insbesondere in den Schwerpunkten Trachten, Sprache, Musik und Gesang aufwie-
sen. Die Anlasse waren o6ffentlich und die Teilnahme kostenlos. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Durch-
fihrung der Anlasse besteht nicht und der Kanton ist nicht alleiniger Nutzniesser der Veranstaltungen. Der
Regierungsrat hat bei der Beurteilung der Gemeinnitzigkeit der beiden Vorhaben innerhalb der vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen entschieden.

Antwort auf Frage 2: Die Gemeinniitzigkeit ist eine notwendige Voraussetzung fir die Gewahrung von Bei-
tragen aus dem Lotteriefonds. Der Regierungsrat verfugt bei der Beurteilung der Gemeinnutzigkeit tUber ei-
nen gewissen Spielraum. Der Begriff passt sich im Laufe der Zeit den jeweils massgebenden Volksauffas-
sungen an. Die zu beachtenden Kriterien wurden mit Frage 1 erlautert.

Egger—Speicher: Danke vielmals fir die mindliche Definition von «Gemeinnitzigkeit». Es fallt auf, dass die
beiden Anlasse erst in der Schlussabrechnung als gemeinnitzig bezeichnet worden sind. Zur Frage: An-
dere Kantone haben die Gemeinnutzigkeit in ihren Lotteriegesetzen noch genauer umrissen oder auch eine
Obergrenze fur die Verteilung des Geldes, die der Regierungsrat vornehmen kann, festgelegt, so beispiels-
weise der Kanton Thurgau. Streng genommen handelt es sich nicht um eine Vergabe, sondern um eine Ent-
nahme, die der Regierungsrat macht. Ist der Regierungsrat bereit, die Verordnung noch einmal zu Uiberar-
beiten und zum Beispiel eine Definition der «Gemeinnutzigkeit» aufzunehmen und sich selbst eine gewisse
Obergrenze der Vergabe von Geldern festzuschreiben ohne die Konsultation des Kantonsrates. Die
Schwierigkeit besteht darin, dass dies in einer Verordnung geregelt ist und nicht in einem Gesetz. Aus
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diesem Grund ist man auf das Wohlwollen des Regierungsrates angewiesen.

Regierungsrat Reutegger: Ganz kurz beantwortet: Im Moment ist nicht angedacht, die Verordnung zu
Uberarbeiten.

3. Treibhausgasentwicklungen in Appenzell Ausserrhoden

Satz—Herisau stellt dem Regierungsrat mit Schreiben vom 19. Februar 2025 folgende Fragen zu:
1.  Gibt es 6ffentlich zugangliche Werte zu Treibhausgas-Emissionen von Appenzell Ausserrhoden?

2. Wie wird der Stand der Zielerreichung und der Fortschritt der Emissionsreduktion im Reporting der Kii-
mastrategie ermittelt?

3.  Wo steht Appenzell Ausserrhoden in der Zielerreichung und welche drei Sektoren verursachen, am
meisten Emissionen?

Regierungsrat Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, beantwortet die Fragen
wie folgt:

Antwort auf Frage 1: Die Treibhausgas-Emissionen von Appenzell Ausserrhoden, abgeschatzt als CO,-
Aquivalente, sind beim Bundesamt fiir Statistik, Cercle Indicateurs, hinterlegt und &ffentlich zugénglich. Der
Kanton hat ein eigenes Treibhausgasinventar. Darin werden auf Kantonsebene beispielsweise Fahrzeug-
flotte, Viehbestand oder Gebaudepark wie auch auf Bundesebene erhobene Daten verwendet. Das Inventar
kann beim Amt fur Umwelt eingesehen werden. Aufgrund der Unscharfe gewisser Datensatze wird das In-
ventar derzeit noch nicht publiziert.

Antwort auf Frage 2: Die Kantone sind insbesondere fiir den Gebaudebereich zustandig: Die CO,-Emissio-
nen aus dem Gebaudepark werden mit der Klimaberichterstattung durch den Regierungsrat jahrlich publi-
ziert auf www.ar.ch/klima. Das eingesparte CO, im Gebaudebereich wird durch die Angaben zum Heizungs-
ersatz im Rahmen des Foérderprogramms Energie ermittelt.

Antwort auf Frage 3: Die Berichterstattung zeigt, dass Appenzell Ausserrhoden hier ndherungsweise, aber
noch nicht ganz auf Kurs ist. Es ist leider davon auszugehen, dass die hohen Kantonsbeitrage an den Pho-
tovoltaik-Anlagen in den letzten Jahren einige Hauseigentiimerinnen und Hauseigentiimer von Investitionen
in die Gebaudehulle und den Heizungsersatz abgehalten haben, was fiir die Erreichung des Netto Null-Zie-
les abtraglich ist. Das Treibhausgasinventar des Kantons weist die Landwirtschaft, den Verkehr und die
Wirtschaft, die in etwa gleichbedeutend mit den Haushalten ist, als die wichtigsten Sektoren aus. Dies be-
trifft diejenigen Emissionen, die innerhalb der Systemgrenzen, sprich Kanton, verursacht werden. Die Ab-
schatzungen sind mit grossen Unsicherheiten behaftet und basieren auf zahlreichen Modellannahmen. Ein
Grossteil der Emissionen der Ausserrhoder Bevdlkerung, wie beispielsweise aus dem Verkehr oder der Ab-
fallverbrennung, fallen jedoch an einem anderen Ort an und sind daher Uberregional zu betrachten. Sinn-
volle Systemgrenzen sind hier Regionen oder Lander, zumal auch die Kompetenz fiir Energie- und
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Klimavorgaben, beim Verkehr beispielsweise, auf Stufe Bund ist.

Satz—Herisau: Fur mich stellt sich noch die Frage: Was sind die Kriterien respektive welche Voraussetzun-
gen mussen gegeben sein, dass die Daten, die im Rahmen dieser Treibhausgasemissionen erhoben wor-
den sind, offentlich zuganglich gemacht werden? Dies, sodass jeder im Endeffekt sehen kann, wo der Kan-
ton steht.

Regierungsrat Biasotto: Ich wiederhole mich. Das Problem ist, dass das eigene Inventar gewisse Unsi-
cherheiten oder Unscharfen in den Datensatzen hat. Diese basieren zum Teil auf Bundesangaben, aber
auch auf eigenen Erhebungen. Aus diesem Grund werden sie nicht veroffentlicht. Sie kénnen die Daten
sehr gerne jederzeit bei uns einsehen und dann kénnen wir auch die nétigen Kommentare abgeben als Re-
lativierung zu diesen Unschéarfen. Es ware nicht sinnvoll, diese unkommentiert zu verdffentlichen.

4. Volkswirtschaftliche Auswirkungen des «Bégg azonde»

Gut—Walzenhausen stellt dem Regierungsrat mit Schreiben vom 20. Februar 2025 folgende Fragen zu:
1. Wie und durch wen wird der erwahnte «volkswirtschaftliche Gewinn» ermittelt?
2. Lasst sich der vage Begriff «zahlreiche» genauer quantifizieren?

3. Auf welcher Erhebungsmethodik stltzt sich der postulierte Zusammenhang zwischen Bé6g-Entflam-
mung und Besucherinnenzabhl, also beispielweise schriftliche Befragung, mindliche Befragung, rando-
misierte Touristenbefragung, Bauchgefiihl oder einfach schlichte Vermutung?

4. Wie hoch ist der erwahnte volkswirtschaftliche Gewinn?

Regierungsrat Biasotto, Vorsteher des Departements Bau und Volkswirtschaft, beantwortet die Fragen
wie folgt:

Antwort auf Frage 1: Der volkswirtschaftliche Gewinn der beiden Anlasse wurde nicht quantifiziert. Dies ist
auch nicht mdglich. Die Aussage in der Medienmitteilung beruht auf eigenen Beobachtungen und Riickmel-
dungen aus Wirtschaft und Bevdlkerung.

Antwort auf Frage 2: Es ist Brauch, dass die meisten Ziircher Ziinfte im Nachgang zum Sechselauten je-
weils den Gastkanton besuchen, das sogenannte Nachsechselduten. Von den insgesamt 25 Ziinfte und
zwei Gesellschaften ist im Jahr 2024 rund die Halfte mit jeweils 30 bis 50 Zinftern in den Kanton gereist
und hat hier einen Anlass bestritten, beispielsweise Besuch von Unternehmen, Museen und touristischen
Betrieben. Es ist davon auszugehen, dass weitere Zinfte in diesem oder in den folgenden Jahren den Kan-
ton besuchen werden. Verschiedene Tatsachen weisen zudem darauf hin, dass viele weitere Géste als
Folge des Kantonsauftritts am Sechselauten in Zirich und der B66gg-Verbrennung in Heiden nach Appen-
zell Ausserrhoden gereist sind und auch zukinftig noch reisen werden. So hatten beide Anlasse fir den
Kanton dank grossem Medienecho und hoher Medienprasenz einen grossen Werbeeffekt. Das Sechseldu-
ten 2024 in Zirich wurde etwa durch das Schweizer Radio und Fernsehen live Gbertragen. In Heiden waren
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53 akkreditierte Medienschaffende anwesend. Die Besucherzahlen in den Museen in Heiden und Urnasch
waren seit vielen Jahren nicht mehr so hoch wie im Jahr 2024. Viele positive Rlickmeldungen von Ausstelle-
rinnen und Austellern, die auf dem Lindenhof in Zlrich einen Stand betrieben haben, und von Restaurati-
ons- und touristischen Betrieben im Kanton, lassen auf einen erhéhten Besucherstrom — und erhéhte Um-
satze der hiesigen Unternehmen — schliessen.

Antwort auf Frage 3: Hierzu kann auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 verwiesen werden.

Antwort auf Frage 4: Hierzu kann auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 verwiesen werden.

5. aktueller Stand des kantonalen Geriatriekonzeptes

Kohler-Rehetobel stellt dem Regierungsrat mit Schreiben vom 22. Februar 2025 folgende Fragen zu:
1.  Was ist der aktuelle Stand zum Geriatriekonzept und ist es inzwischen genehmigt und einsehbar?

2. Welchen Einfluss hat das Entlastungsprogramm auf den Entwurf des Geriatriekonzeptes respektive
allféllige Anpassungen desselben oder auf das allenfalls bereits genehmigte Geriatriekonzept?

3. Wie und wann gedenkt der Regierungsrat tUber das Konzept und die darin enthaltenen Massnahmen
zu informieren?

Landammann Balmer, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, beantwortet die Fragen wie
folgt:

Antwort auf Frage 1: Die Ausarbeitung des Geriatriekonzeptes wurde im Rahmen des Entlastungsprogram-
mes 2025+ gestoppt. Das Geriatriekonzept ist entsprechend weder genehmigt noch einsehbar.

Antwort auf Frage 2: Im Rahmen des Entlastungsprogrammes 2025+ wurden verschiedene Projekte und
Massnahmen, welche Kostenfolgen haben, tberprift. In der Erarbeitung des Geriatriekonzeptes zeichnete
sich ab, dass eine allfallige Umsetzung von dessen Massnahmen, sowohl interne als auch externe Kosten-
folgen mit sich ziehen wiirden. Da eine wirksame Umsetzung aber nur mit entsprechenden finanziellen Mit-
teln moglich ist, wurde das Geriatriekonzept aufgrund des Entlastungsprogramms 2025+ nicht mehr weiter-
verfolgt.

Antwort auf Frage 3: Aktuell ist nicht geplant, die Arbeiten zum Geriatriekonzept fortzusetzen. Entsprechend
ist auch nicht vorgesehen, dass der Regierungsrat Uber das Konzept und seine allfalligen Massnahmen in-
formieren wird.

Kohler—Rehetobel: Eine kurze Verstandnisfrage: Sie sprechen von Massnahmen. Mir ist nicht ganz klar,
welche Massnahmen gemeint sind, die Uberprift worden sind, gemass ihrer Antwort zur Frage 2. Stitzen
Sie sich auf einen entstandenen Entwurf oder sind dies parallele Massnahmen dazu? Kénnen Sie dies bitte
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noch konkretisieren?

Landammann Balmer: Die Massnahmen beziehen sich darauf, dass wenn das Geriatriekonzept umgesetzt
werden wirde, so wie es mein Departement vorschlagt, wirde dies Mittel auslésen. Das Geriatriekonzept
funktioniert nur, wenn die Massnahmen auch zu Stande kdmen, das heisst, wenn sie gentigend finanzielle
Ausstattung erfahren. Andernfalls macht das ganze Konzept keinen Sinn und deshalb wurde es auf Eis ge-
stellt.

6. Asylsituation in Appenzell Ausserrhoden

Volger—Schoénengrund stellt dem Regierungsrat mit Schreiben vom 21. Februar 2025 folgende Fragen zu:

1. Unterbringungssituation: Verfligt der Kanton noch Uber ausreichend freie Unterbringungsplatze? Wie
stellt sich die Lage in den Gemeinden dar?

2. Zusammenarbeit mit den Gemeinden: Wie beurteilt der Regierungsrat die Zusammenarbeit mit den
Gemeinden hinsichtlich der Flichtlingsunterbringung und -zuweisung? Sind bereits Herausforderungen
erkennbar?

3. Unterbringung von Nothilfe-Empfangern: Wie werden Nothilfe-Klienten im Kanton untergebracht, und
wie beurteilt der Regierungsrat diese Situation?

4. Zivilschutzunterkinfte: Sind in unserem Kanton Unterbringungen von Flichtlingen in Zivilschutzunter-
kinften denkbar und wurde dies aktiv geprift?

Landammann Balmer, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, beantwortet die Fragen wie
folgt:

Antwort auf Frage 1: Der Kanton betreibt im Auftrag der Gemeinden zusammen mit dem Kanton St.Gallen
das Asylzentrum Sonneblick und hat zusatzlich eine Leistungsvereinbarung mit dem Kinderdorf Pestalozzi.
Zudem hat er den Verein tipiti mit der Betreuung von unbegleiteten minderjahrigen Personen beauftragt. Im
Hinblick auf die Prognosen des Staatssekretariates fur Migration ist die Aufnahmefahigkeit mit den insge-
samt 94 Erstunterbringungsplatzen des Kantons sowie der engen und guten Zusammenarbeit mit den Ge-
meinden betreffend die Planung ihrer Unterbringungskapazitaten gewahrleistet.

Antwort auf Frage 2: Die Aufgaben im Asylbereich kdnnen nur in enger Verbundarbeit erflllt werden. Die
zunehmende Regionalisierung in den Gemeinden ist dabei forderlich, denn die Kapazitatsplanung innerhalb
des Kantons wird gemeinsam mit den Gemeinden beziehungsweise den finf regionalen Asylsozialdiensten
vorgenommen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinden wird als sehr gut beurteilt. Sowohl auf strategi-
scher als auch auf operativer Ebene findet ein enger Austausch statt. Auf dieser Basis kdnnen die aktuellen
Herausforderungen, unter anderem die Gewahrleistung der Aufnahmeféhigkeit sowie die Betreuungs- und
Integrationsarbeit mit allen anwesenden Asylpersonen, gut bewaltigt werden.

Antwort auf Frage 3: Der Kanton betreibt im Auftrag der Gemeinden in Bihler eine kantonale
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Nothilfestruktur mit elf Unterbringungsplatzen. Geflihrt wird diese fir mannliche Einzelpersonen vorgese-
hene Unterkunft durch die Sozialen Dienste Appenzeller Mittelland. Frauen mit oder ohne Kinder und Fami-
lien werden in Unterklinften der Gemeinden untergebracht. Da diese Vollzugstruktur in Bihler dem gewach-
senen Bestand an Nothilfe-Personen nicht mehr entspricht, werden je nach Auslastung der kantonale Not-
hilfestruktur 80 — 90 % aller Nothilfe-Personen ebenfalls in den Gemeinden untergebracht. Der Kanton hat
lange Zeit erfolglos versucht, eine geeignete und grossere Nachfolgeldsung zu finden. Nach anfanglichen
Verzdgerungen ist eine Arbeitsgruppe aus der Gemeindeprasidienkonferenz nun aktiv auf der Suche nach
einem geeigneten Objekt, was vom Regierungsrat begrusst wird.

Antwort auf Frage 4: Nicht alle 6ffentlichen Schutzraume des Kantons und der Gemeinden sind fiir die Un-
terbringungen von Fluchtlingen oder Schutzsuchenden geeignet, da der Bund genaue Vorgaben zur Ein-
richtung und Infrastruktur macht. Grundsatzlich muss fallweise geprift werden, ob eine Anlage verfugbar ist
und den Anforderungen des Bundes entspricht. Eine Unterbringung von Flichtlingen oder Schutzsuchen-
den in Zivilschutzrdumen und -anlagen ist daher grundsatzlich méglich. So wurden solche Anlagen bereits
in den Jahren 2015 und 2016 dafir eingesetzt. In Appenzell Ausserrhoden gibt es prinzipiell in anderen Ge-
bauden geniigend Kapazitaten, weshalb zunachst die anderweitigen Moglichkeiten zu prifen sind, bei-
spielsweise im Psychiatrischen Zentrum in Herisau. Moglicherweise gibt es auch weitere Ferienhduser oder
ahnliche Liegenschaften in den Gemeinden, die in Frage kommen kdnnten.

7. Angriff in der Appenzeller Bahn

Volger-Schoénengrund stellt dem Regierungsrat mit Schreiben vom 21. Februar 2025 folgende Fragen zu:

1. Handlungsspielraum: Wo sieht der Regierungsrat Moglichkeiten, um solche Falle kinftig zu verhin-
dern?

2.  Ergriffene Massnahmen: Wurden bereits konkrete Massnahmen getroffen, um derartige Vorfalle vorzu-
beugen?

3. Zusammenarbeit Polizei — Staatsanwaltschaft: Die Polizei ist frustriert, und der gesunde Menschenver-
stand lasst Zweifel aufkommen. Weshalb muss es immer erst zu einer Verletzung kommen, bevor
nachhaltig gehandelt wird... Funktionieren die Prozesse zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, und
wird der Gefahrdungslage mit der nétigen Sensibilitdt und Konsequenz begegnet?

4. Ausschaffung: Aus welchem Grund wurde der vorlaufig aufgenommene nach der rechtskraftigen Ver-
urteilung nicht ausgeschafft?

Regierungsratin Alder, Vorsteherin des Departements Inneres und Sicherheit, beantwortet die Fragen wie
folgt:

Antwort auf Frage 1: Solche Spontanereignisse kbnnen kaum verhindert werden, auch nicht durch eine ho-
here Polizeiprasenz. Ebenfalls ist zu beriicksichtigen, dass flr die Anordnung einer Untersuchungshaft hohe
Hurden gelten. Diese sind im Art. 221 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO; SR 312.0) aufge-
fuhrt: «Nebst einem dringenden Tatverdacht missen die Behérden auch die Flucht vor der Strafverfolgung,
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eine Verdunkelungsgefahr oder eine Wiederholungstat vermuten.» Dies ist vom Gesetzgeber bewusst so
gewollt, handelt es sich doch bei der Untersuchungshaft um einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff.
Im betreffenden Fall gaben die der Ausserrhoder Polizei bekannten Vorgange und der offensichtlich psy-
chisch schlechte Gesundheitszustand des mutmasslichen Taters den Ausschlag, fir den Antrag auf Unter-
suchungshaft, dies mit dem Grund Wiederholungsgefahr.

Antwort auf Frage 2: Eine solche Eskalation vorauszusehen beziehungsweise solchen Ereignissen vorzu-
beugen, istim Rahmen der gelten-den Rechtsordnung nicht méglich. Im genannten Fall wird nun im Rah-
men der Untersuchungshaft mit Hilfe einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung das Ruckfallrisiko des
mutmasslichen Taters abgeklart. Je nach Ergebnis kénnen spater im Rahmen des Strafverfahrens gezielte
therapeutische Massnahmen angeordnet werden.

Antwort auf Frage 3: Im Rahmen der Berichterstattung wurde erwahnt, dass es fur die Polizei manchmal
frustrierend sei, wenn Taterschaften schnell wieder auf freien Fuss kommen. Bei sogenannten «Kleinkrimi-
nellen» kann das oft vorkommen, da das angedrohte Strafmass im Rahmen der Verhaltnismassigkeit keine
strafprozessrechtlichen Zwangsmassnahmen rechtfertigt. Dies ist der Polizei wie auch der Staatsanwalt-
schaft bewusst und kann mitunter flir Mitarbeitende beider Organisationen herausfordernd sein. Gleichzeitig
ist allen Mitarbeitenden klar, dass dies Teil der geltenden Rechtsordnung ist und somit zum Berufsalltag ge-
hort. Die Zusammenarbeit selbst zwischen der Staatsanwaltschaft und der Kantonspolizei wird von beiden
Seiten als wertschatzend, konstruktiv und zielfihrend wahrgenommen. Dies zeigt sich gerade auch in die-
sem Fall, in welchem der Tater unmittelbar nach der Festnahme der Polizei in Untersuchungshaft genom-
men wurde. Die Prozesse, welche sich im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bewegen, sind aufeinander
abgestimmt und der Gefahrdungslage wird stets mit der nétigen Sensibilitdt und Konsequenz begegnet. Je-
der Gefahrensituation muss mit einer systematischen Einschatzung begegnet werden, wofir die Mitarbei-
tenden beider Organisationen entsprechend aus- und weitergebildet werden.

Antwort auf Frage 4: Das Staatssekretariat fur Migration (SEM) priift regelmassig, ob die Griinde fiir eine
vorlaufige Aufnahme Bewilligung F noch gegeben sind. Wird eine Rickfihrung ins Heimatland zumutbar,
kann das SEM den Status «F» widerrufen und eine Rickfiihrung anordnen. Die kantonalen Behdrden ha-
ben in diesem Bereich keinen Handlungsspielraum beziehungsweise keine Zustandigkeit.

Kantonsratsprasident Raschle—-Schwellbrunn: Wir sind bereits am Schluss der heutigen Sitzung ange-
langt. Im Anschluss gibt es die Weiterfihrung der Energieveranstaltung des Departements Bau und Volks-
wirtschaft, die im Herbst nicht bis zum Schluss durchgefiihrt werden konnte. Die nachste Kantonsratssit-
zung findet am 12. Mai 2025 statt. Es wird zugleich schon meine letzte Sitzung als Kantonsratsprasident,
einigen Kantonsratsmitgliedern und auch die letzte Sitzung fiir ein Mitglied des Regierungsrates. Am Abend
findet im Anschluss ein Apéro im Treffpunkt statt, damit man die scheidenden Kantonsratsmitglieder gebtih-
rend verabschieden kann. Die Sitzung ist beendet.

Fir die Richtigkeit des Protokolls

396



8.

Fragestunde

Der Prasident:

Die Protokollfiihrerin:

Trakt. 57
24. Marz 2025

397



	1. Eröffnung durch den Kantonsratspräsidenten
	2. Präsidium und Vizepräsidium des Obergerichts; Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2023–2027
	3. Schlichtungsbehörden; Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2023–2027
	4. Motion Marcel Walker, Stein, Sandra Weiler, Lutzenberg, und Max Slongo, Herisau; «Grundkompetenzen in der Primarschule stärken, zweite Fremdsprache ab der Oberstufe»; Erheblicherklärung
	5. Gesetz über die Pensionskasse AR, Teilrevision (PKG Rev 26); 2. Lesung
	6. Vereinbarung zwischen den Kantonen und dem Bund über die Harmonisierung der Informatik in der Strafjustiz (VHIS); Ratifizierung; 2. Lesung
	7. Tätigkeitsbericht 2024 der Finanzkontrolle; Kenntnisnahme
	8. Fragestunde

